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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP 1999 – 2010

A

Aktien
–	 Bestimmung des wirklichen Wertes durch den Richter; Gesuch hat der Veräusse-

rer zu stellen 1999 S. 119

Aktienkapital
–	 Zinsverbot; nicht Garantieversprechen eines Dritten 1999 S. 118

Alters– und Hinterlassenenversicherung
–	 Parteientschädigung bei gegenstandslos gewordener Schadenersatzforderung 

1999 S. 47

–	 Verwaltungsratsmitglieder als Organe; grobfahrlässiges Handeln 2001 S. 71

–	 Streichung von (in einem Rechtsmittelverfahren bestrittenen) Beiträgen aus ei-
nem Tilgungsplan und deren Geltendmachung nach Vorliegen des Gerichtsurteils 
2001 S. 80

–	 Waisenrente, Anspruchsdauer; Begriff der Ausbildung 2002 S. 78

–	 Zur Frage nach der Verantwortung von Verwaltungsräten bei der Liquidation einer 
Firma nach Art. 52 AHVG 2003 S. 91

–	 Bestimmung der Beitragspflicht von Personen, von deren Erwerbstätigkeit mehre-
re Staaten betroffen sind, unter dem Geltungsbereich des per 1. Juni 2002 in Kraft 
getretenen Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einer-
seits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits 
über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (Freizügigkeitsabkommen, FZA) sowie un-
ter dem Geltungsbereich der bis zum Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens 
massgebenden bilateralen Sozialversicherungsabkommen 2005 S. 127

–	 Teilhaber von Kommanditgesellschaften haben Beiträge von ihrem Anteil am Ein-
kommen der Gesellschaft zu entrichten. Beschränkt sich aber die Investition auf 
eine reine Finanzanlage, um – unter Ausnutzung der versicherungstechnischen 
Solidarität – ein möglichst grosse individuelle Rendite zu erwirtschaften, so kann 
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sich der Investor nicht auf die Aufnahme in die AHV berufen. Die AHV ist kein 
Finanzanlageobjekt 2005 S 140

–	 Eine Streitverkündung ist im Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG nicht 
möglich 2005 S. 150

–	 Arbeitgeberhaftung. Erfolgt eine Einsprache gegen eine Schadenersatzverfügung 
schriftlich, muss sie zwingend die Unterschrift der Einsprache führenden Person 
enthalten, andernfalls die Verwaltungsbehörde dieser zur entsprechenden Ver-
besserung eine Nachfrist unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungs-
falle ansetzt 2007 S. 157

–	 Arbeitgeberhaftung. Verjährung des Schadenersatzanspruches der Ausgleichs-
kasse. Übergangsrecht bei den Verjährungsbestimmungen. Mit (rechtzeitigem) 
Erlass der Schadenersatzverfügung bleibt der Schadenersatzanspruch der Aus-
gleichskasse auch bei Anwendung der neurechtlichen Verjährungsbestimmungen 
ein für allemal gewahrt 2007 S. 159

–	 Alters– und Hinterlassenenversicherung: Beitragsrechtlicher Status einer Dienst-
leistungserbringenden (Reinigungskraft) 2008 S. 153

–	 Alters– und Hinterlassenenversicherung: Abgrenzung von beitragspflichtigem Ein-
kommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 AHVG und 
Art. 17 AHVV vom beitragsfreien Ertrag aus privater Vermögensverwaltung 2008 
S. 161

–	 Art. 52 AHVG – Arbeitgeberhaftung. Den Verwaltungsratsmitgliedern einer kon-
kursiten AG kann bezüglich des Beitragsstatus der Mitarbeiter, welche ursprüng-
lich als Selbständigerwerbende betrachtet und deren Entgelte von der Ausgleichs-
kasse aufgrund des nach der Konkurseröffnung erstellten Revisionsberichts 
nacherfasst wurden, nicht Grobfahrlässigkeit vorgeworfen werden, wenn sie bis 
zur Arbeitgeberkontrolle eine Rechtsauffassung vertraten, die in guten Treuen 
vertreten werden kann 2008 S. 167

–	 Aus dem Art. 87 Abs. 4 IVV – Neuanmeldung nach früherer Leistungsverweige-
rung. Wird auf eine Neuanmeldung eingetreten, gelangt der Untersuchungsgrund-
satz vollum-fänglich zur Anwendung. Eine Abweisung des neuen Leistungsbegeh-
rens kann dabei nicht allein mit der Begründung erfolgen, eine Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes sei nicht glaubhaft gemacht worden 2008 S. 169
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–	 Art. 10 Abs. 1 AHVG – Nichterwerbstätige bezahlen je nach ihren sozialen Verhält-
nissen einen Beitrag von Fr. 324.- bis Fr. 8’400.- pro Jahr. Erwerbstätige, die im 
Kalenderjahr, gegebenenfalls mit Einschluss des Arbeitgeberbeitrages, weniger 
als Fr. 324.– entrichten, gelten als Nichterwerbstätige. Der Bundesrat kann den 
Grenzbetrag anpassen und nach Art. 10 Abs. 3 AHVG, nähere Vorschriften zum 
Kreis der Personen, die als Nichterwerbstätige gelten, erlassen. Wer nach Erhalt 
der Beitragsverfügung als Nichterwerbstätiger nachträglich einen minimalen Jah-
reslohn von Fr. 5’000.– deklarieren lässt, um als Erwerbstätiger anerkannt zu wer-
den, handelt missbräuchlich 2010 S. 213

–	 Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschriften nicht inner fünf Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres angemeldet, in welchem eine Person betreut wurde, so wird 
die Gutschrift für das betreffende Jahr nicht mehr im individuellen Konto vermerkt 
(Art. 29septies Abs. 5 AHVG). Darauf weist die Informationsstelle AHV/IV in ihren 
zusammen mit dem BSV herausgegebenen Merkblättern hin, welche bei den 
Zweigstellen oder auch via Internet verfügbar sind. Damit kommt der Versiche-
rungsträger seiner in Art. 27 Abs. 1 ATSG stipulierten allgemeinen und permanen-
ten Aufklärungspflicht in genügender Weise nach 2010 S. 220

Altstadtreglement
–	 Kriterien für die Auslegung, Verweigerung einer Umbaubewilligung 1999 S. 73

–	 §§ 2, 3, 11, 23 und 25 des Altstadtreglements Zug; Anforderungen an Neubauten 
und Ersatzbauten in der Altstadtzone, Bedeutung des Wettbewerbsverfahrens 
2007 S. 300

Amtshilfe
–	 datenschutzrechtliche Grundlagen 2001 S. 244

–	 (Datenschutz) Bedeutung und Umfang im Steuerrecht 2002 S. 296

Anwaltsrecht
–	 Kostenauflage bei Einstellung der Untersuchung. Einem Rechtsanwalt, der vor der 

von ihm im Zusammenhang mit einer Honorarstreitigkeit verlangten Vermittlungs-
verhandlung beim Friedensrichteramt kein Gesuch um Entbindung vom Berufsge-
heimnis eingereicht hat, dürfen bei Einstellung der Strafuntersuchung die Kosten 
auferlegt werden 2003 S. 244

–	 Prüfungspflicht einer Urkundsperson bei der öffentlichen Beurkundung der Gene-
ralversammlung einer Aktiengesellschaft 2003 S. 248



Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

8

Arbeitsverhältnis, öffentlich-rechtliches
–	 kein Rechtsanspruch auf effektive Beschäftigung, keine Rechtspflicht zur Annah-

me der geschuldeten Arbeitsleistung 1999 S. 170

Arbeitslosenversicherung
–	 Einstellung der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosig-

keit 1999 S. 52

–	 Der einzelunterschriftsberechtigte Geschäftsführer einer GmbH hat im Falle des 
Konkurses keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung; dies gilt auch für seine 
Ehefrau 2000 S. 49

–	 Insolvenzentschädigung. Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH sind vom 
Anspruch auf Insolvenzentschädigung ausgeschlossen 2004 S. 125

–	 Einwöchige Frist zur Meldung einer Arbeitsunfähigkeit ist Verwirkungsfrist 2000 S. 50

–	 Gesetzlicher Zweck der Insolvenzentschädigung; Lohnforderung muss mindestens 
glaubhaft gemacht werden 2000 S. 56

–	 Überzeitentschädigungen und Entschädigungen für geleistete Überstunden sind 
nicht Bestandteil des versicherten Verdienstes, der Grundlage für die Berechnung 
des Taggeldes bildet 2002 S. 85

–	 Pflicht zur Stellensuche während der Kündigungsfrist 2003 S. 97

–	 Schadenminderungspflicht. Pflicht des Versicherten zur Stellensuche bereits nach 
erfolgter Kündigung. Anforderungen an Qualität und Quantität der Stellenbewer-
bungen. Nachweis dieser Bemühungen 2004 S. 122

–	 Pflicht des Versicherten zur Teilnahme an Beratungs– und Kontrollgesprächen; 
Sanktion bei Säumnis 2005 S. 151 und Dauer der Einstellung der Anspruchs
berechtigung 2005 S. 153

–	 Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs und Einreichung der für die 
Prüfung des Anspruchs notwendigen Unterlagen. Erlöschen des Anspruchs. Art. 
41 Abs. 1 ATSG – Wiederherstellung einer Frist 2005 S. 156

–	 Art. 33 Abs. 1 lit. e AVIG – Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Leiharbeit ist 
der Temporärarbeit im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. e AVIG gleichzustellen, sodass 
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beim Wegfall der Arbeitsgelegenheit kein rechtlich fassbarer Arbeitsausfall 
entsteht. Das Vorliegen eines Dienstleistungs– bzw. Werkvertrags ist in casu zu 
verneinen. 2009 S. 226

Aufenthaltsbewilligung 
–	 Voraussetzungen zur Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilligung 1999 S. 163

–	 Verneint für Bäcker/in zur Herstellung von biologischem Vollwertbrot 2000 S. 193

Auslagerung
–	 von öffentlichen Aufgaben an Private: datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen 

2001 S. 240

Ausländerrecht
–	 Eingrenzungs– oder Ausgrenzungsverfügungen gegen Ausländer ohne Aufenthalts

bewilligung. Beurteilung der Beschwerde durch den ANAG-Einzelrichter 2002 S. 130

–	 Konkrete Anzeichen, die befürchten lassen, dass sich der betroffene Ausländer 
einer Ausschaffung entziehen könnte, sind z.B. die wiederholte Straffälligkeit, 
falsche Angaben bezüglich Identität, Untertauchen und hartnäckige Verweigerung 
der Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisepapieren 2004 S. 98

–	 Vollzug der Wegweisung; besondere Hindernisse, die eine Verlängerung der Aus-
schaffungshaft rechtfertigen 2003 S. 119

–	 Voraussetzungen für die Ausweisung eines Ausländers infolge Straffälligkeit. Sie 
muss nach den gesamten Umständen angemessen erscheinen (Art. 11 Abs. 3 
Satz 1 ANAG). Hierbei sind vor allem die Schwere des Verschuldens des Auslän-
ders, die Dauer seiner Anwesenheit in der Schweiz und die ihm drohenden Nach-
teile zu berücksichtigen (Art.  16 Abs. 3 ANAV). Entscheidend ist letztlich die 
Verhältnismässigkeitsprüfung, die gestützt auf die gesamten wesentlichen Um-
stände des Einzelfalles vorzunehmen ist. Abweisung des Antrags auf persönliche 
Anhörung 2006 S. 115

–	 Art. 17 Abs. 2 Satz 3 ANAG. – Der nachträgliche Familiennachzug gemeinsamer, 
im Ausland zurückgelassener Kinder durch in der Schweiz niedergelassene und 
zusammen lebende Eltern steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs. Je 
länger mit der Ausübung des Nachzugsrechts ohne sachlichen Grund zugewartet 
wird und je knapper die verbleibende Zeit bis zur Volljährigkeit ist, umso eher 
stellt sich die Frage, ob wirklich die Herstellung der Familiengemeinschaft beab-
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sichtigt ist oder nicht zweckwidrig bloss die Verschaffung einer Niederlassungs-
bewilligung 2010 S. 150

Ausnützungsübertragung
–	 nicht zulässig über eine im Eigentum der Gemeinde stehende Strasse mit beidsei-

tigem Trottoir hinweg 1999 S. 77

–	 die Entschädigung für Ausnützungstransfer fällt unter die Einkommenssteuer 
2000 S. 43

Ausstandsbegehren
–	 Pauschales Ausstandsbegehren gegen alle Mitglieder eines Gemeinderates; Vor-

aussetzungen unter denen die betroffene Behörde selber über ein offensichtlich 
unzulässiges Ausstandsbegehren befinden 2003 S. 68

–	 siehe auch unter Organisationsrecht

B

Baurecht
–	 siehe Planungs– und Baurecht

Bekanntgabe von Daten
–	 s. Datenschutz

Berufliche Vorsorge
–	 Anlagen beim Arbeitgeber 2001 S. 227

–	 Aufsicht; örtliche Zuständigkeit 2001 S. 228

–	 Aufhebung und Liquidation einer Stiftung, wenn ordnungsgemässer Zustand nicht 
wiederhergestellt werden kann und der Konkurs droht 1999 S. 228

–	 Auflagen gegenüber Stiftungsrat bei Teilliquidation einer Stiftung infolge Personal-
abbaus 1999 S. 223

–	 Gesamtliquidation einer Sammelstiftung und Übertragung des Vermögens auf 
eine andere Sammelstiftung 1999 S. 226
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–	 Liquidation im Fall von Konkurs 2001 S. 229

–	 Teilliquidation; Voraussetzungen 2001 S. 230

–	 Ungenügende Organisation und gesetzeswidrige Vermögensanlagen 1999 S. 227

–	 Anordnung einer Liquidation infolge Konkurses 2002 S. 274

–	 Verhängung einer Ordnungsbusse gegen säumigen Stiftungsrat 2002 S. 278

–	 Umwandlung einer gemischten Vorsorgeeinrichtung in eine klassische Stiftung 
2002 S. 281

–	 Aufhebung einer Sterbekasse und Übertragung an Verein mit gleichem Zweck 
2002 S. 283

–	 Einsetzung einer kommissarischen Verwaltung mit gleichzeitiger Suspendierung 
eines säumigen Stiftungsrates, der trotz Verhängung einer Ordnungsbusse diver-
se Unterlagen zur Jahresrechnung nicht einreichte sowie die Anordnung der un-
verzüglichen Liquidation der Stiftung infolge Konkurses der Firma missachtete 
2003 S. 323

–	 Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der 
Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. – Im Falle der alter-
nativen Klageverbindung ist die örtliche Zuständigkeit für beide Beklagten zu be-
jahen, selbst wenn sie, bei isolierter Betrachtung der einzelnen Klagen, nur im 
Falle einer Beklagten gegeben wäre 2004 S. 128

–	 Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsbe-
rechtigten. Es gilt der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Von der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit ist dann die Rede, wenn eine begründete 
Überzeugung besteht, welcher keine konkreten Einwände entgegengehalten wer-
den können und welche insoweit mit hinreichender Sicherheit den Schluss darauf 
zulässt, dass der betreffende Sachverhalt wahrscheinlich der Wirklichkeit ent-
spricht. Kann die Klägerin weder den Nichtempfang einer Freizügigkeitsleistung 
noch die Beklagte die postalische Überweisung nachweisen, ist nach dem Beweis-
grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein Barbe-
zug auf der Bank und eine Bareinzahlung auf der Post eines grossen Betrages, 
ohne dass die Postquittung aufbewahrt wird, als lebensfremd zu bezeichnen und 
deshalb von einer Nichtbezahlung auszugehen ist 2004 S. 130
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–	 BVG. -Teilung der von den Parteien während der Ehe erworbenen Austrittsleistun-
gen ihrer beruflichen Vorsorge gemäss Art.  122 ZGB bei einer Ehescheidung: 
Sachliche Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Rechts-
fragen im Zusammenhang mit geltend gemachten Einkäufen in die zweite Säule 
des einen Ehegatten aus Eigengut des anderen Ehegatten. 2009 S. 207

–	 BVG – Teilung der von den Parteien während der Ehe erworbenen Austrittsleistungen 
ihrer beruflichen Vorsorge gemäss Art. 122 ZGB bei einer Ehescheidung: Erzielen die 
Parteien eine Einigung im Sinne von Art. 141 Abs. 1 ZGB, ist das Verwaltungsgericht 
zur Durchführung der Teilung der beruflichen Vorsorge im Sinne von Art. 142 Abs. 1 
und 2 ZGB sowie Art. 25a Abs. 1 FZG sachlich nicht zuständig 2010 S. 234

–	 BVG – Teilung der von den Parteien während der Ehe erworbenen Austrittsleistun-
gen ihrer beruflichen Vorsorge gemäss Art. 122 ZGB bei einer Ehescheidung: Der 
frisch geschiedene B liess sich nach der Rechtskraft des Scheidungsurteils und 
vor der Durchführung der Teilung der beruflichen Vorsorge sein Freizügigkeitsgut-
haben auszahlen (sog. Vorbezug), ohne dass seiner Vorsorgeeinrichtung eine Ver-
letzung der sie treffenden Sorgfaltspflichten vorgeworfen werden kann. Dieser 
Vorbezug verhindert die Teilung der beruflichen Vorsorge jedoch nicht. Er bewirkt 
einzig, dass B und nicht seine Vorsorgeeinrichtung – da dieser keine Verletzung 
der sie treffenden Sorgfaltspflichten vorgeworfen werden kann – gegenüber A 
leistungspflichtig wird 2010 S. 237

Besoldungsreglement
–	 der ev. ref. Kirchgemeinde; für Streitigkeiten gilt das Klageverfahren vor Verwal-

tungsgericht 2000 S. 89

Börsen und Effektenhandel
–	 Anwendung von Art. 33 BEHG auf eine Gesellschaft, deren Beteiligungspapiere zu 

keinem Zeitpunkt an einer Börse in der Schweiz kotiert waren. Wenn ein Kaufan-
gebot für die nicht kotierten Aktien einer Gesellschaft gemäss genehmigter Emp-
fehlung der Übernahmekommission den börsengesetzlichen Bestimmungen unter-
stellt wurde, ist es sachgerecht, dass bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen auch die restlichen, sich im Publikum befindlichen Beteiligungs-
papiere der Gesellschaft nach Art. 33 BEHG kraftlos erklärt werden können 2005 
S. 185

Bürgergemeinde
–	 Kognition des Regierungsrats im Einbürgerungsverfahren umfasst auch die Ermes

senskontrolle 2004 S. 235
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Bürgergut
–	 Kapuzinerkloster als Bürgergut der Bürgergemeinde Zug; die für die Renovation 

des Klosters in Aussicht gestellt Steuererhöhung stellt keine spezielle Kultussteu-
er dar 1999 S. 174

Bürgerrecht
–	 Art. 5 Abs. 2 BüG:  Voraussetzung genügender Sprachkenntnisse, Objektivierung 

gemäss den Empfehlungen der Eidg. Ausländerkommission (EKA) – Kann sich eine 
Bürgerrechtsbewerberin nur sehr schwer schriftlich und noch weniger gut münd-
lich ausdrücken und ist eine Konversation auf Deutsch fast nicht möglich, sind die 
für die Einbürgerung notwendigen Sprachkenntnisse nicht vorhanden (Erw. II. 3. 
a). – Zu einer Objektivierung der Sprachkenntnisse tragen die Empfehlungen der 
Eidgenössischen Ausländerkommission (EKA) bei. Für eine Einbürgerung reicht 
das Niveau A 1 für den Nachweis der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit ein-
deutig nicht aus (Erw. II. 3. b). – Die sprachlichen Fähigkeiten sind individuell zu 
beurteilen, gegenüber einer Hausfrau und Mutter rechtfertigt sich jedoch keine 
grössere Toleranz (Erw. II. 3. c).– Abweisung der Beschwerde (Erw. II. 4.) 2007  
S. 265

–	 Anforderungen an die Begründung eines rechtsanwendenden Verwaltungsaktes. 
– Mangelnde sprachliche Ausdrucksweise als einzige Begründung der Ablehnung 
eines Einbürgerungsgesuchs erfüllt die Anforderungen nicht; Verletzung des An-
spruchs auf eine Begründung (Erw. II. 3. a). – Fehlende und ungenügende Proto-
kollführung in der Bürgergemeindeversammlung; eine sachgerechte Überprüfung 
des Entscheids ist somit nicht möglich (Erw. II. 3. b). Willkür liegt auch vor, wenn 
der Entscheid in klarem Widerspruch mit der tatsächlichen Situation steht; unhalt-
bare Würdigung der Umstände, Ermessensmissbrauch, überprüfbare Rechtsver-
letzung (Erw. II. 3. c) – Reformatorischer Charakter der Verwaltungsbeschwerde; 
die obere Verwaltungsbehörde hebt die angefochtene Verfügung auf und setzt 
ihren Entscheid an die Stelle des vorinstanzlichen Entscheids. Erteilung des Bür-
gerrechts der Gemeinde durch den Regierungsrat (Erw. II. 4.) 2007 S. 269

–	 Verletzung des rechtlichen Gehörs einer minderjährigen Bürgerrechtsbewerberin 
(Erw. II. 3. a) – Der Anspruch auf rechtliches Gehör leitet sich aus Art. 29 Abs. 2 
BV her, wird in Art. 15 VRG bekräftigt und steht auch Kindern und Jugendlichen zu. 
Diese üben ihre Rechte im Rahmen der Urteilsfähigkeit aus. Urteilsfähigkeit ist in 
Bezug auf die Einbürgerung bei einer Dreizehnjährigen gegeben (Erw. II. 3. b). – 
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, Aufhebung des Entschei-
des (Erw. II. 3. d). 2007 S. 274
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–	 § 5 BüG – Das absichtliche Verschweigen von Straftaten erweckt erhebliche Be-
denken an der Eignung eines Bewerbers und rechtfertigt eine Verweigerung des 
Bürgerrechts 2008 S. 104

–	 Art. 8 Abs. 2 BV – Überprüfung und Aufhebung eines Nichteintretensentscheides 
einer Bürgergemeinde auf das Einbürgerungsgesuch einer unmündigen, urteilsun-
fähigen Gesuchstellerin (Erw. II. 1, 2, 3). 2009 S. 308

–	 § 5 BüG – Nicht nur die Schwere strafrechtlicher Verfehlungen, sondern auch 
deren Anzahl können die Verweigerung einer Einbürgerung rechtfertigen (Erw. II. 
3) 2009 S. 311

–	 Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 4 BV – Anforderungen an die Begründung eines rechtsan-
wendenden Verwaltungsaktes (Erw. II. 1.3). – Willkürlicher Entscheid einer Bür-
gergemeindeversammlung (Erw. II. 3.3). 2009 S. 314

–	 Bürgerrecht; Datenschutz: Einbürgerung: Worüber ist die Bürgergemeindever-
sammlung zu informieren? 2009 S. 388

D

Datenbekanntgabe
–	 (Datenschutz) an kantonsrätliche Kommissionen 2002 S. 241; an Umweltschutz-

organisation 2000 S. 305; an Krankenversicherer 2002 S. 296 ff.

–	 siehe auch Datenschutz

Datenschutz
–	 Auslagerung von öffentlichen Aufgaben an Private, 2001 S. 240

–	 Datenbekanntgabe an vorgesetzte Stellen; Amtshilfe; Vollmacht/Ermächtigung zur 
Datenbekanntgabe; Veröffentlichung von Grundbuchdaten im Internet; Heraus
gabe von Original-Krankengeschichten an Patienten 2001 S. 240; .2002 S. 296 ff.

–	 Darf die Steuerverwaltung Druckaufträge an ein privates Unternehmen auslagern 
2003 S. 356

–	 Ist es zulässig, das Busseninkasso für ausländische Verkehrssünder an eine private 
Firma auszulagern 2003 S. 362
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–	 Kantonsgericht und Herausgabe von Akten der Sicherheitsdirektion 2000 S. 238

–	 Videoüberwachung von öffentlichen Räumen 2000 S. 239

–	 Einsicht in eigene Personaldossiers 2000 S. 241

–	 Einsicht in Einbürgerungsverfahren 2000 S. 242

–	 Amtsgeheimnis von Referendumsunterzeichnenden 2000 S. 244

–	 Abstimmungsgeheimnis. Verletzt der Modus der brieflichen Stimmabgabe das 
Abstimmungsgeheimnis 2003 S. 352

–	 Online Zugriff des Kantons auf die Datenbank der Einwohnerkontrolle 2004 S. 278

–	 Resultate von Lebensmittelkontrollen, Veröffentlichung im Internet 2004 S. 283

–	 Das abgelehnte Stipendiengesuch und die Bekanntgabe der Finanzlage der Eltern 
an den Gesuchstellenden 2004 S. 281

–	 Datenerhebung für eine Forschungsstudie – und wo bleibt das Steuergeheimnis? 
2004 S. 286

–	 Revision des Datenschutzgesetzes: Bekanntgabe des Geburtsdatums bei «Sam-
melauskünften» 2005 S. 302

–	 Änderung der Disziplinarordnung des kantonalen Gymnasiums Menzingen 2005 S. 307

–	 Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung 2005 S. 310

–	 Zur DNA-Probenahme bei Jugendlichen 2005 S. 312

–	 Eltern ohne Sorgerecht – welche Informationen erhalten sie über ihr Kind? 2005 
S. 315

–	 Gemeindliche Bestimmung zum Datenschutz? 2006 S. 256

–	 Zur Zulässigkeit der Übermittlung von Personaldaten ins Ausland 2006 S. 257

–	 Private Webcam erfasst öffentlichen gemeindlichen Raum 2006 S. 260
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–	 Welchen Datenaustausch zwischen Lehrerschaft und schulischer Sozialarbeit? 
2006 S. 262

–	 Jeder Patient hat das Recht, in seine Krankenakten Einsicht zu nehmen und davon 
Kopien zu erstellen. Dies bedeutet aber nicht, dass er Anspruch auf Herausgabe 
und/oder Vernichtung der Originalakten hat 2007 S. 95.

–	 Zur Publikation von Personendaten im Internet 2007 S. 314

–	 Darf das Amt für Lebensmittelkontrolle Inspektionsergebnisse an andere Amts-
stellen bekanntgeben? 2007 S. 318

–	 Wirkt eine Datensperre auch gegenüber einem Krankenversicherer? 2007 S. 323

–	 Zur Datenbekanntgabe im Rahmen wissenschaftlicher Forschung 2007 S. 325

–	 Zur Bekanntgabe von Grundstücksangaben durch die Gemeinde 2007 S. 327

–	 Dürfen die Baukosten bei der öffentlichen Bauauflage bekanntgegeben werden 
2008 S. 291

–	 Bekanntgabe der vormundschaftlichen Massnahmen an die Einwohnerkontrolle? 
2008 S. 293

–	 Darf der Sozialdienst routinemässig Halterabklärungen beim Strassenverkehrs-
amt vornehmen? 2008 S. 297

–	 Zur Einsicht eines Betroffenen in die eigenen Daten im Polizeijournal 2009 S. 371

–	 Rechtsfolgen unzulässiger Datenbekanntgabe durch Verwaltungsmitarbeitende 
2009 S. 381

–	 Lässt das geltende Recht verdeckte Überwachung von Sozialhilfebezügern zu? 
2009 S. 383

–	 Datensicherheitsrecht: Dürfen Verwaltungsmitarbeitende Daten bei sich zu Hause 
bearbeiten? 2009 S. 385

–	 Datenerhebung zur Wohnsituation der Bevölkerung (Volkszählung) 2009 S. 387
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–	 Einbürgerung: Worüber ist die Bürgergemeindeversammlung zu informieren? 2009 
S. 388

–	 Zur Rechtslage bezüglich Videoüberwachung des öffentlichen Raums 2009 S. 389

–	 Datenbeschaffung durch die Steuerverwaltung 2010 S. 330

–	 Zur Zulässigkeit von Videoaufnahmen im Rahmen von Audits 2010 S. 332

–	 Zur Datenbekanntgabe von vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchungen aufgrund 
des Strassenverkehrsrechts 2010 S. 333

–	 Zum Datenaustausch zwischen Asylbehörde und Polizei 2010 S. 334

–	 Einsicht in Akten abgeschlossener Strafverfahren 2010 S. 336

Datenschutzgesetz
–	 (Datenschutz) Revision des DSG: Bekanntgabe des Geburtsdatums bei Sammel-

auskünften 2005 S. 302

Datensperre
–	 Zur Aufhebung einer Datensperre 2004 S. 289

–	 Gilt eine Datensperre auch gegenüber einem Krankenversicherer? 2007 S. 323

–	 Wie kann eine Datensperre aufgehoben werden? 2008 S. 298

Denkmalpflege
–	 Unterschutzstellung einer Raketenstellung 2000 S. 225

–	 Unterstellung des alten Pfarrhauses in Oberägeri 2001 S. 108

Disziplinarordnung
–	 (Datenschutz) Änderung der Disziplinarordnung des kantonalen Gymnasiums 

Menzingen 2005 S. 307

DNA-Probenahme
–	 (Datenschutz) Zur DNA-Probenahme bei Jugendlichen 2005 S. 312
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E

Eherecht
–	 Scheinehe als Unzumutbarkeitsgrund für die Fortsetzung der Ehe 2000 S. 113

–	 Fremdgehen, Arbeit in Sex– und Massagesalon 2000 S. 119

–	 Mitarbeit im Gewerbe und Arbeiten im gemeinsamen Haushalt 2000 S. 121

–	 Aufhebung des gemeinsamen Haushalts, wenn beide Ehegatten in der ehelichen 
Wohnung bleiben; massgebend ist der Trennungswille 2004 S. 159

–	 Keine Entschädigung für die Finanzierung einer Weiterbildung 2000 S. 123

–	 Erwerbstätigkeit nach Auflösen des gemeinsamen Haushalts; hypothetisches 
Einkommen 2000 S. 126

–	 Kostenvorschuss an andern Ehegatten im Scheidungsverfahren 2001 S. 126

Einsichtsrecht (Datenschutz)
–	 Zur Einsicht eines Betroffenen in die eigenen Daten im Polizei-Journal 2009  

S. 371

Elterliches Sorgerecht
–	 (Datenschutz) Eltern ohne Sorgerecht – welche Informationen erhalten sie über 

ihr Kind? 2005 S. 315

Eigentumsgarantie
–	 Einschränkung durch Öffentlicherklärung einer Waldstrasse 2002 S. 51

Einbürgerungsverfahren
–	 (Datenschutz) Fotos im Einbürgerungsverfahren 2002 S. 302

–	 Ungelöschte Vorstrafen sowie hängige Strafverfahren stehen einer Einbürgerung 
grundsätzlich entgegen. Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips; Abweisung 
der Beschwerde 2005 S. 265

Erbrecht
–	 Begriff der Sachgesamtheit gemäss Art. 613 ZGB 2001 S. 130
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–	 Beruft sich der schuldende Erbe auf Art. 614 ZGB, kann er sich der Einforderung 
der Schuld vor der Teilung wiedersetzen und im Rahmen der Teilung weder von 
den Miterben noch vom Richter zur Schuldentilgung gezwungen werden. Dasselbe 
Recht steht ihm auch gegenüber dem Erbenvertreter zu. In einem allfälligen Recht-
söffnungsprozess oder in einem ordentlichen Verfahren kann er daher die Einrede 
der Stundung vorbringen und somit die Entreibung der Forderung verhindern 
2002 S. 161

Erbschaftsverwaltung
–	 Streit unter verschieden berufenen Erbschaftsverwaltern; keine Notwendigkeit für 

einen im Kanton Zug wohnhaft gewesenen deutschen Erblasser 2000 S. 213

Ergänzungsleistungen
–	 Rückerstattung wegen verschwiegener Pensionskassenrente 1999 S. 57

–	 Ergänzungsleistungen: Einkommensverzicht im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG 
durch ein Risikogeschäft. 2009 S. 201

Ermächtigung
–	 zur Datenbekanntgabe (Datenschutz) 2001 S. 247

F

Familienrecht
–	 Voraussetzungen für die Anordnung der Gütertrennung bei Aufhebung des gemein-

samen Haushaltes nach Inkrafttreten des neuen Scheidungsrechts 2002 S. 151

–	 Aufsichtsbeschwerde im Vormundschaftsrecht 2002 S. 252

–	 Anfechtung der Wahl eines neuen Vormundes 2002 S. 250

–	 Entziehung der elterlichen Sorge durch die Aufsichtsbehörde; Strafandrohung 
2002 S. 248

–	 Vermögensertrag bei der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen, Berücksichtigung 
der tatsächlichen Entwicklung 2003 S. 160

–	 Nebenfolgen der Scheidung; ist das schweizerische Gericht weder für die Zutei-
lung der elterlichen Sorge noch für die Regelung des persönlichen Verkehrs 
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zuständig, muss auch die Zuständigkeit für die Unterhaltsregelung verneint werden 
2003 S. 161

–	 Kindesvermögen; Zugehörigkeit von Legatsansprüchen zum freien Kindesvermögen; 
Schutzmassnahmen gegenüber dem Verwalter dieses Vermögens 2003 S. 262

–	 Die einem Ehegatten auferlegte grundsätzliche Verpflichtung zur Übernahme der 
Kosten der Fremdplatzierung in der abschliessenden Eheschutzverfügung ist nicht 
vollstreckbar und bedarf in verschiedener Hinsicht der Ergänzung; namentlich mit 
Bezug auf die Höhe dieser Kosten und den Anspruchsberechtigten. In welchem 
Verfahren und auf wessen Antrag diese Ergänzung bzw. ein vollstreckbarer Ent-
scheid (ein definitiver Rechtsöffnungstitel) erstritten werden kann, wurde offen 
gelassen, da der Einzelrichter die angefochtene Verfügung, mit welcher der Be-
schwerdeführer zur Zahlung eines bestimmten Betrages an das Heim, das die 
Kinder A. und B. aufgenommen hat, erlassen hat, ohne dem Beschwerdeführer 
vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren, weshalb sie bereits aus diesem 
Grund aufzuheben ist 2006 S. 164

–	 Art. 195 ZGB, Art. 400 OR. Nach rechtskräftig geschiedener Ehe ist ein Begehren um 
Auskunft über eheliches Vermögen grundsätzlich nicht mehr möglich 2008 S. 195

–	 Art. 277 Abs. 2 und 285 Abs. 1 ZGB. – Mündige Kinder sind bezüglich ihres Unter-
haltsanspruches im Verhältnis untereinander gleich zu behandeln. Tritt eine neue 
Unterhaltspflicht zu einer bestehenden und kommt beiden Unterhaltspflichten der 
gleiche Rang zu, müssen bei der aktuellen Beitragsfestsetzung beide Verbindlich-
keiten in gleichem Masse berücksichtigt werden 2008 S. 198

–	 Art. 137 ZGB. – Bemessung des Unterhalts während des Scheidungsverfahrens. 
2009 S. 236

–	 Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 445 ZGB; §15 und 16 VRG. – Das Vormundschaftsgeheim-
nis verpflichtet die Beiständin oder den Beistand, ihre resp. seine Aufzeichnungen 
vertraulich zu behandeln. Dem steht das Akteneinsichtsrecht als Teil des An-
spruchs auf rechtliches Gehör gegenüber. Die Beiständin oder der Beistand ist 
verpflichtet, in jene Akten Einsicht zu gewähren, die sie resp. er der Vormund-
schaftsbehörde offen legt, und die somit Einfluss auf den angefochtenen Ent-
scheid haben könnten. 2009 S. 352

–	 § 9 Inkassohilfe– und Bevorschussungsgesetz – Unrechtmässig bzw. ungerecht-
fertigt bevorschusste Unterhaltsbeiträge sind von gutgläubig Bereicherten nur im 
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Umfang einer eventuell noch vorhandenen Bereicherung zurückzuerstatten (Erw. 
II. 2). 2009 S. 357

–	 Art. 125 Abs. 3 ZGB – Verweigerung eines nachehelichen Unterhaltsbeitrages 
wegen fortgesetzter massiver und schuldhafter Vereitelung des Besuchsrechts 
2010 S. 261

–	 Art. 163 ZGB; Art. 205 Abs. 3 ZGB. – Unbezahlt gebliebene Unterhaltsleistungen 
sind «gegenseitige Schulden» im Sinne von Art. 205 Abs. 3 ZGB. Als solche müs-
sen sie bei der Auflösung des Güterstandes in die Abrechnung einbezogen werden 
2010 S. 264

Familienzulagen
–	 Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG; Art. 1 Abs. 1 und 2 FamZV – Ausbildungszulage. Ein Au-

pair-Aufenthalt einer Französischsprachigen in der Deutschschweiz, welcher im 
Hinblick auf die später beabsichtigte Aufnahme einer Grafikerausbildung an einer 
zweisprachigen Schule absolviert wird, gilt aus Ausbildung im Sinne von Art. 3 
Abs. 1 lit. b FamZG 2010 S. 255

Finanzausgleich
–	 Sinn des kalkulatorischen Abschlusses in § 9 des Gesetzes über den direkten 

Finanzausgleich 1999 S. 215

Finanzhaushalt
–	 Verpflichtungskredit für ein Programm; Minimalanforderung an «Programm» 2000 

S. 105

Fischerei
–	 Entzug einer Fischereiberechtigung 2001 S. 233

–	 Private Fischereirechte an öffentlichen Gewässern erfordern kein Patent 2002 S. 125

Fotos
–	 Aufbewahrung von erkennungsdienstlichen Fotos im Gerichtsarchiv 1999 S. 149

–	 von einbürgerungswilligen Personen 2002 S. 302

Forschung
–	 Gilt eine Datensperre auch gegenüber einem Krankenversicherer? 2007 S. 323
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Forschungsstudie
–	 (Datenschutz) Datenerhebung für eine Forschungsstudie – und wo bleibt das 

Steuergeheimnis? 2004 S. 286

Forstrecht
–	 Waldbegriff. Im vorliegenden Fall erfüllt die Bestockung Waldfunktion. Der seit 

mehr als 100 Jahren bestehenden Bestockung kommen landschaftsgestalterische 
und ökologische Funktionen zu 2007 S. 106

Fristen im SchKG
–	 Gesetzliche Eingabefristen sind grundsätzlich erstreckbar; Ersteckung einer zehn-

tägigen Frist für die Durchführung des Konkurses und für die Leistung des Barvor-
schusses 1999 S. 132

–	 Zulässigkeit der Tilgung einer Schuld ausserhalb der Rechtsmittelfrist, wenn 
Beweismittel in der Beschwerdeschrift angerufen wurden und ihre Nachreichung 
innert kurzer Nachfrist in Aussicht steht 1999 S. 137

–	 Wiederherstellung der Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags 2000 S. 144

Führerausweisentzug
–	 wegen schwerer Verkehrsgefährdung; Aquaplaning 1999 S. 105

–	 vorsorglicher Entzug bei Verdacht auf Alkoholabhängigkeit 2001 S. 225

Fürsorgerische Freiheitsentziehung
–	 persönliche Fürsorge nur in stationärem Klinikaufenthalt, Voraussetzungen 2000 

S. 92

–	 Voraussetzungen der Klinikeinweisung oder -zurückbehaltung im Rahmen einer 
fürsorgerischen Freiheitsentziehung (Geisteskrankheit, Suchterkrankung, schwe-
re Verwahrlosung) 2004 S. 102

–	 Wird die Beschwerde gegen eine fürsorgerische Freiheitsentziehung zurückgezo-
gen, ist eine erneute Beschwerdeerhebung gegen die nämliche Einweisung grund-
sätzlich nicht mehr zulässig, auch wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist erfolgt 
2004 S. 108

–	 Überprüfung des Nichteintretensentscheides der Vormundschaftsbehörde auf ein 
Entlassungsgesuch. Wann ist eine mündliche öffentliche Verhandlung bzw. eine 
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mündliche Anhörung durchzuführen? Kein Anspruch auf unentgeltlichen Rechts-
beistand bei Aussichtslosigkeit der Beschwerdeführung 2004 S. 110

–	 Beschwerde gegen Einweisung bzw. Zurückbehaltung; örtliche Zuständigkeit im 
interkantonalen Verhältnis 2003 S. 131

G

Gebühren
–	 für die Verwaltung von Grundstücken im Betreibungsverfahren; Erhöhung durch 

die Aufsichtsbehörde an Antrag des Betreibungsamts 1999 S. 144

Gemeinden
–	 Behandlung von Motionen im Kirchgemeinderat; Mietvertrag für die Nutzung des 

Kirchenturms 2002 S. 230

–	 Pflicht zur sofortigen Rüge von Verfahrensmängeln; Ausstandspflicht 2002 S. 237

–	 Kann ein Stimmbürger in die Protokolle der gemeindlichen Planungs– und Baukom-
mission (PBK) Einblick nehmen, wenn er gegen ein Bauvorhaben ist 2005 S. 268

–	 Zur Zulässigkeit gemeindlicher Bestimmungen zum Datenschutz 2006 S. 256

–	 §§ 33 ff. des Gemeindegesetz – Aufsichtsrecht; § 26 des Finanzhaushaltgesetzes 
– Begriff der (gebundenen) Ausgabe. Der Regierungsrat hat ein aufsichtsrechtli-
ches Einschreiten von Amtes wegen gegen die Gemeinde X. abgelehnt. Der Ge-
meinderat hatte die Abschreibung einer verjährten und daher nicht mehr einbring-
lichen Grundstückgewinnsteuer der Einwohnergemeindeversammlung im Rahmen 
der Jahresrechnung 2007 vorgelegt. Es war ferner korrekt, dass einem Einwohner 
der Gemeinde gestützt auf das Amts– und Steuergeheimnis keine weitergehende 
Auskunft über den Grundstücksfall erteilt wurde. Schliesslich ist ein ordnungsge-
mäss zustande gekommenes Abstimmungsergebnis anzuerkennen, und die Be-
schlüsse der Gemeindeversammlungen sind zu respektieren 2009 S. 345

Genugtuung
–	 Anspruch für nahe Angehörige und Höhe 1999 S. 111

Gesamtüberbauungsplan
–	 spätere Änderungen in Einzelbauweise 1999 S. 79
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Gesundheitswesen
–	 (Datenschutz) zur Bekanntgabe der Krankengeschichte an den Versicherer 2002 

S. 300

–	 Eine ordentliche Zulassung als Leistungserbringer zulasten der Krankenkassen ist 
ausgeschlossen, wenn die Höchstzahl der Leistungserbringer in dieser Kategorie 
nach der Zulassungsverordnung bereits erreicht oder überschritten ist 2003 S. 144

–	 Zuständigkeit zur Überprüfung von Zwangsmassnahmen im Gesundheitswesen; 
Zulässigkeit 2003 S. 147

–	 Zwangsmassnahmen. Örtliche und sachliche Zuständigkeit zur gerichtlichen 
Überprüfung von Beschwerden gegen Zwangsmassnahmen. Anforderungen an die 
Anordnung einer Zwangsmassnahme 2004 S. 116

–	 Zwangsmassnahmen im Gesundheitswesen. Wann liegt eine anfechtbare Zwangs-
massnahme vor 2004 S. 119

–	 Die zuständige kantonale Behörde kann der Privatapotheke eines selbstdispensie-
renden Arztes das Zusammenmischen von verwendungsfertigen Arzneimitteln zu 
applikationsfertigen Inhalanda bewilligen 2003 S. 152

Gerichtsstand
–	 örtlicher und sachlicher Bezug zum Gerichtsstand 2001 S. 170

–	 siehe auch unter Rechtspflege

Grundbuchdaten
–	 datenschutzrechtlicher Rahmen betr. Veröffentlichung im Internet 2001 S. 250

–	 Sperrung bzw. Löschung von Grundbuchdaten auf dem Internetportal zugmap 
2010 S. 317

Grundbuchgebührentarif
–	 Bemessung der Handänderungssumme aufgrund der Gegenleistung für den 

Grundstückerwerb; Beschwerdelegitimation der Gemeinden 1999 S. 198

–	 Handänderungsgebühr berechnet sich auf der Gesamtheit der Leistungen, die der 
Erwerber dem Veräusserer für die Eigentumsübertragung am Erwerbsobjekt 
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tatsächlich zu erbringen hat; Zusammenrechnung von Kauf– und Werkpreis 
(Präzisierung der Praxis 1999 S. 198) 2002 S. 235

–	 Bemessung bei einer Fusion 2001 S. 195

–	 Bemessung der Handänderungsgebühr beim Verkauf einer Geschäftsliegenschaft 
durch den Inhaber einer Einzelfirma an eine Kommanditgesellschaft, an welcher 
der Veräusserer als einziger Komplementär beteiligt ist; Tatbestand der (Firmen)
Umwandlung; Kinder des Komplementärs als Kommanditäre 2003 S. 273

–	 Bemessung bei Abgeltung der ideellen Anteile der aus einer Kollektivgesellschaft 
ausscheidenden Gesellschafter durch Zuweisung von Stockwerkeigentum im 
Gesamteigentum der Gesellschaft; rechtliche Qualifikation dieses Vorgangs 2003 
S. 283

–	 Bemessung bei einer Umwandlung einer AG in eine GmbH; Stichtag für die Be-
stimmung des Grundstückswertes; Assekuranzwert als Hilfsmittel zur Wertbestim-
mung 2003 S. 289

–	 Verkauf von unüberbauten Miteigentumsanteilen an Grundstücken, auf denen 
gemäss separatem Werkvertrag Eigentumswohnungen nach Gesamtüberbauungs-
vorschriften erstellt werden; Voraussetzungen für die Berechnung der Handände-
rungsgebühr auf dem Gesamtpreis; Bestätigung der bisherigen Praxis. Das Erfor-
dernis der Konnexität von kauf– und werkvertraglichen Absprachen setzt keine 
rechtliche oder wirtschaftliche Identität von Verkäufer und Werkerstellerin voraus. 
Zulässigkeit der Zusammenrechnung, wenn das rechtliche Schicksal der abge-
schlossenen Verträge nach den Umständen ein einheitliches ist. Dies trifft zu, 
wenn die Herbeiführung des dem Käufer geschuldeten Erfolges ein einvernehmli-
ches Zusammenwirken von Veräusserer und Werkeigentümerin erfordert, so dass 
auf den Bestand einer diesem Zwecke dienenden einfachen Gesellschaft im Sinne 
von Art. 530ff. OR geschlossen werden kann 2005 S. 273

Grundbuchverordnung
–	 Abweisung einer Grundbuchanmeldung über die «Abtretung eines Erbteils» an 

einem Grundstück, welche den Eintritt der Tochter eines ausscheidenden Mit
erben in die Erbengemeinschaft bezweckt. – Zulässigkeit der Grundbuchbe-
schwerde. – Eine gesamthafte «Abtretung des Erbteils» entfaltet nur dann dingli-
che Wirkung, wenn diese Rechtsfolge von sämtlichen Miterben ausdrücklich 
gewollt ist und die Vereinbarung unter Miterben erfolgt 2004 S. 248
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Grundrechte
–	 Art. 9 BV – Vertrauensschutz und Gesetzesänderung. Jede Person hat Anspruch 

darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben 
behandelt zu werden. Der Vertrauensgrundsatz kann aber nur angerufen werden, 
wenn die betroffenen Personen durch eine Gesetzesänderung in schwerwiegen-
der Weise in ihren gestützt auf die bisherige Regelung getätigten Dispositionen 
getroffen werden und keine Möglichkeit zur Anpassung an die neue Rechtslage 
haben 2010 S. 104

Grundschulunterricht, unentgeltlicher
–	 Umfang des Anspruchs auf unentgeltlichen Schulbus 2002 S. 66

Grundstück
–	 dingliche Belastung eines Grundstücks im Gesamteigentum, bei der ein Mitglied 

der Erbengemeinschaft verbeiständet ist 1999 S. 191

–	 Deltaerweiterung als Landanschwemmung 2007 S. 302

Grundstückgewinnsteuer
–	 Anlagekosten; Begriff 1999 S. 45

–	 Besitzesdauer richtet sich nach Grundbucheintrag 1999 S. 39

–	 Kaufpreis ist auf den Tag der Handänderung zu diskontieren 1999 S. 39

–	 Die Entschädigung für Ausnützungstransfer fällt nicht unter die Grundstückge-
winnsteuer, sondern unter die Einkommenssteuer 2000 S. 43

–	 Voraussetzung für die Anrechenbarkeit der Anlagekosten eines abgebrochenen 
Gebäudes 2000 S. 44

–	 Mietzinsgarantie als Erlösminderung, revisionsweise Berücksichtigung 2000 S. 47

–	 Besitzesdauer bei Verkauf im Baurecht. Die Besitzesdauer beginnt nicht beim Kauf 
des Grundstücks, sondern bei der Begründung des Baurechts 2001 S. 53

–	 Treu und Glauben; Voraussetzungen für die Berufung auf Treu und Glauben wegen 
einer inhaltlich falschen Bestätigung durch das Sekretariat der Grundstückge-
winnsteuerkommission 2003 S. 65
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I

Internationales Privatrecht
–	 Minderjährigenschutz; örtliche Zuständigkeit 1999 S. 125

–	 Zuständigkeit der Gerichte am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes zur 
Änderung des Besuchs– oder Ferienrechts in Scheidungsurteilen 1999 S. 158

–	 Vorläufige Bewilligung zur Aufnahme eines ausländischen Kindes zwecks späterer 
Adoption 1999 S. 192

–	 Perpetuatio fori im internationalen Verhältnis; Frage des anwendbaren Rechts 
offen gelassen. Eine Rechtsnachfolge im Prozess (§ 21 ZPO) kann sowohl bei 
Binnen– als auch bei internationalen Verhältnissen nur stattfinden, wenn die Klage 
nach kantonalem Prozessrecht rechtshängig ist 2005 S. 205 

–	 Art. 96 Abs. 1 lit. a IPRG. Anerkennung einer ausländischen Urkunde (Erbschein). 
Zuständigkeit. Formulierung des Rechtsbegehrens. Weitere Voraussetzungen. 
2007 S. 235

–	 Art. 96 Abs. 1 lit. a IPRG. Anerkennung einer ausländischen Urkunde (Erbschein). 
Werden die einzelnen Erbschaftsanteile aufgrund des Geschlechts unterschied-
lich festgelegt und sind die Erben mit der Anwendung der sie diskriminierenden 
islamischen Vorschriften einverstanden, müssen die zur Aufteilung des Nach
lasses angerufenen Schweizer Behörden den diskriminierenden Charakter der 
islamischen Vorschriften nicht von Amtes wegen berücksichtigen 2008 S. 229

Internet
–	 datenschutzrechtlicher Rahmen betr. Veröffentlichung von Grundbuchdaten 2001 

S. 250

–	 (Datenschutz) Dürfen Resultate von Lebensmittelkontrollen im Internet veröffent-
licht werden? 2004 S. 283

–	 (Datenschutz) Publikation von Personaldaten im Internet 2007 S. 316

Invalidenversicherung
–	 Durchführung medizinischer Massnahmen im Ausland; Voraussetzungen für die 

Annahme beachtlicher Gründe 1999 S. 61
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–	 Berechnung des Invaliditätsgrades. Schlechte Sprachkenntnisse und bescheidene 
intellektuelle Fähigkeiten sind invaliditätsfremde Gründe, die neben soziokulturel-
len und rentenbegehrlichen Aspekten nicht berücksichtigt werden 2001 S. 55

–	 Kann der Versicherte wegen eines Geburtsgebrechens keine Brille tragen, so hat 
er zu Lasten der Invalidenversicherung Anspruch auf Kontaktlinsen 2001 S. 62

–	 Gewährung von medizinischen Massnahmen bei angeborenem POS. Diagnose-
stellung und Behandlung müssen als Anspruchsvoraussetzungen vor Vollendung 
des 9. Altersjahres kumulativ erfüllt sein 2002 S. 82

–	 Leistungspflicht der Eidgenössischen Invalidenversicherung. Auch der atypische 
Autismus gilt als Geburtsgebrechen gemäss Ziffer 401 GgV Anhang, sofern er bis 
zum vollendeten fünften Lebensjahr erkennbar war 2006 S. 143

–	 Beweiswert eines Berichtes des regionalen ärztlichen Dienstes (RAD). Einem Be-
richt des regionalen ärztlichen Dienstes kann nicht allein aufgrund des pauscha-
len Hinweises auf die interdisziplinäre Zusammensetzung seines Ärzteteams zum 
Vornherein ein erhöhter Beweiswert beigemessen werden. Ist zudem nicht 
bekannt, welche Person mit welcher fachärztlichen Qualifikation einen solchen 
Bericht verfasst hat, so handelt es sich lediglich um eine verwaltungsinterne 
Aktenbeurteilung, welche vom kantonalen Versicherungsgericht höchstens im 
Sinne einer Parteimeinung, nicht aber als eigentliche ärztliche Beurteilung in der 
Beweiswürdigung berücksichtigt werden kann 2006 S. 145

–	 Verordnung über Geburtsgebrechen – Begriff der Behandlung 2006 S. 147

–	 Aus dem Art. 87 Abs. 4 IVV – Neuanmeldung nach früherer Leistungsverweige-
rung. Wird auf eine Neuanmeldung eingetreten, gelangt der Untersuchungsgrund-
satz vollum-fänglich zur Anwendung. Eine Abweisung des neuen Leistungsbegeh-
rens kann dabei nicht allein mit der Begründung erfolgen, eine Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes sei nicht glaubhaft gemacht worden 2008 S. 169

–	 Art. 28 aIVG i.V.m. Art. 16 ATSG – Für die Ermittlung des Invaliditätsgrades ist das 
Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach 
Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnah-
men durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen 
könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie 
erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Valideneinkommen). – Der 
rechtssprechungsgemäss entstandene Grundsatz, dass die verbliebene Arbeitsfähig-
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keit in zumutbarer Weise voll ausgeschöpft werden soll, kann es einem Arbeitnehmer 
verbieten, zu Lasten der Invalidenversicherung in einem wesentlich tieferen Pensum 
als aus medizinischer Sicht für angepasste Tätigkeit möglich beim bisherigen Arbeit-
geber zu verbleiben, wenn er im zumutbaren Pensum in einer anderen, angepassten 
Tätigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt mehr verdienen würde 2008 S. 173

–	 Aus dem Art. 28 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) 
i.V.m. Art. 16 ATSG; Art. 26 IVV – Ermittlung des Valideneinkommens bei Vorlie-
gen eines Geburtsgebrechens. Mit dem tatsächlichen Erreichen eines Berufsab-
schlusses (Handelsschule) hat ein Versicherter zureichende berufliche Kenntnisse 
erworben. Er gilt daher nicht als so genannter Geburtsinvalider im Sinne von Art. 
26 Abs. 1 IVV, auch wenn die Beeinträchtigungen in seiner Erwerbsfähigkeit Folge 
eines Geburtsgebrechens sind 2008 S. 177

–	 Art. 14 BV und Art. 21. Abs. 2 IVG – Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. 
Hat ein Versicherter infolge seiner Invalidität für die Fortbewegung, für die Herstel-
lung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge Bedarf auf kostspielige 
Geräte, besteht im Rahmen der vom Bundesrat aufzustellenden Liste ohne Rücksicht 
auf die Erwerbsfähigkeit Anspruch auf ein Hilfsmittel – Der für die Gewährung von 
Hilfsmitteln bestehende IV-rechtliche Grundsatz, dass die Hilfsmittel einfach und 
zweckmässig sein müssen resp. dass den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit, Be-
stimmtheit und Geeignetheit Rechnung zu tragen ist, darf nicht zu einer Einschrän-
kung des verfassungsrechtlich garantierten Rechts auf Familie führen 2008 S. 181

–	 Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG i.V.m. Art. 8 ATSG – Begriff der Invalidität. Die im Bereich 
der obligatorischen Unfallversicherung entwickelte bundesgerichtliche Rechtspre-
chung, wonach ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule auch ohne organisch 
nachweisbare Funktionsausfälle zu länger dauernden, die Arbeits– und Erwerbsfä-
higkeit beeinträchtigenden Beschwerden führen kann, ist auch im Bereich der 
Eidgenössischen Invalidenversicherung zu berücksichtigen. Liegt demgemäss ein 
so genannt typisches Beschwerdebild mit einer Häufung von Beschwerden wie 
diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations– und Gedächtnisstörungen, 
Übelkeit, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, De-
pression, Wesensveränderung etc. vor, kann im Hinblick auf die Festsetzung der 
Arbeitsfähigkeit nicht unbesehen die Rechtsprechung zur anhaltenden somatofor-
men Schmerzstörung zur Anwendung gebracht werden. 2009 S. 174

–	 Art. 28 Abs. 2 IVG in der bis 31. Dezember 2007 geltenden Fassung; Art. 16 ATSG – 
Bestimmung des Invaliditätsgrads nach der ausserordentlichen Bemessungsmetho-
de. In Anwendung der ausserordentlichen Bemessungsmethode darf für die erwerb-
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liche Gewichtung des Betätigungsvergleichs nicht auf die schweizerische Lohnstruk- 
turerhebung des Bundesamtes für Statistik (LSE) abgestellt werden. Die Vergleichs- 
einkommen sind vielmehr unter Berücksichtung der einzelfallbezogenen Kriterien 
(Betriebsgrösse, Branche, Erfahrung des Betriebsinhabers etc.) zu ermitteln. Für die 
Bemessung des wirtschaftlichen Werts einer Tätigkeit ist dabei von den diesbezügli-
chen, möglichst einzelfallbezogenen Ansätzen auszugehen, welche etwa bei den 
branchenspezifischen Berufsverbänden erfragt werden können. 2009 S. 180

–	 Invalidenversicherung: Nicht jede Gewährung von Hilfsmitteln hat eine wesentli-
che Veränderung der Hilflosigkeit im Sinne von Art. 17 Abs. 2 ATSG in Verbindung 
mit Art. 35 Abs. 2 IVV zur Folge. 2009 S. 183

–	 Invalidenversicherung: Auch ein Statuswechsel vom Erwerbstätigen zum Nichter-
werbstätigen gilt als Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG. 2009 S. 189

–	 Invalidenversicherung: Art. 17 ATSG und Art. 53 Abs. 2 ATSG – Wird die zweifel
lose Unrichtigkeit der ursprünglichen Rentenverfügung erst vom Gericht fest
gestellt, so kann es die auf Art. 17 ATSG gestützte Revisionsverfügung der Ver
waltung mit dieser substituierten Begründung schützen. 2009 S. 197

–	 Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV; Invalidenversicherung. – Schutz vor Willkür und Ver-
trauensschutz. Nachdem die IV-Stelle dem Versicherten A im Dezember 2005 
Kostengutsprache für ein Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung seiner angestammten 
selbständigen Erwerbstätigkeit erteilt hatte, widerspricht ihr Verhalten dem 
Grundsatz von Treu und Glauben, wenn sie rund drei Jahre später die Aufgabe der 
angestammten Tätigkeit und die Ausübung einer Verweistätigkeit rückwirkend seit 
Dezember 2002 als zumutbar bezeichnet 2010 S. 223

–	 Artikel 13 IVG gewährt Versicherten bis zum vollendeten 20. Lebensjahr Anspruch 
auf die Behandlung ihrer Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG). Soweit das Kreis-
schreiben über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversiche-
rung (KSME) in Randziffer 404.11 die Behandlung von Psychoorganischen Syndromen 
(POS) auf zwei Jahre, verlängerbar um höchstens ein weiteres Jahr, mithin auf maxi-
mal drei Jahre beschränkt, erscheint dies als nicht gesetzeskonform 2010 S. 226

K

Kinderzulagen
–	 Kürzung von Kinderzulagen bei unterdurchschnittlichem Lohn. Ob ein Beitragsumge-

hungstatbestand vorliegt, ist insbesondere in solchen Fällen zu prüfen, in welchen der 
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Kinderzulagenbezüger in leitender Stellung einer Gesellschaft tätig ist und in dieser 
Eigenschaft selbst bestimmen kann, welchen Lohn er sich auszahlen will 2007 S. 183

–	 Kürzung von Kinderzulagen bei unterdurchschnittlichem Lohn. Der Umstand, dass 
jemand einen unterdurchschnittlichen Lohn bezieht, genügt für sich alleine noch 
nicht, um vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer entsprechend teilzeitbeschäftigten 
Personen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 KZG zu behandeln. In solchen Fällen muss bezo-
gen auf die konkreten Umstände ein eigentlicher Beitragsumgehungstatbestand 
im Sinne eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens vorliegen, damit der Kinderzu-
lagenanspruch gekürzt werden kann (Praxisänderung) 2007 S. 185

–	 § 5 Abs. 1 und § 17 des bis 31. Dezember 2008 in Kraft gewesenen kantonalen 
Gesetzes über die Kinderzulagen vom 16. Dezember 1982 (KZG; BGS 844.4); Art. 
11 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 1 des am 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Bundes-
gesetzes über die Familienzulagen vom 24. März 2006 (FamZG; SR 836.2) – Die 
Bezüge einer Verwaltungsrätin stellen definitionsgemäss massgebenden Lohn im 
Sinne der AHV-Gesetzgebung dar und sind dementsprechend AHV-rechtlich als 
Verdienst aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu qualifizieren. Die Verwaltungs-
rätin ist daher, auch wenn sie in keinem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft steht, 
in jedem Fall als Arbeitnehmerin im Sinne von § 5 Abs. 1 KZG bzw. Art. 13 Abs. 1 
FamZG zu behandeln und sie hat dementsprechend Anspruch auf Kinderzulagen, 
sofern die weiteren Bezugsvoraussetzungen erfüllt sind. Der Verweis der Familien-
ausgleichskasse darauf, dass im Bereich der Arbeitslosenversicherung Personen 
mit arbeitgeberähnlicher Stellung keine Arbeitslosenentschädigung beziehen kön-
nen, vermag hieran nichts zu ändern. 2009 S. 221

Kindesschutzmassnahmen
–	 Besuchsrechtsbeistand 2001 S. 185

–	 Entziehung der elterlichen Sorge einer mit unbekanntem Aufenthalt abwesender 
Mutter 2001 S. 188

–	 Keine Zuständigkeit des Regierungsrats, wenn bereits ein gerichtliches Eheschutz-
verfahren läuft 2000 S. 203

–	 Ablehnung der Rückführung eines Kindes nach Australien (Art. 13 Abs. 1 HEntfÜ), weil 
der Antragssteller dem Verbleib des Kindes in der Schweiz zugestimmt hat und regel-
mässig Marihuana konsumiert. Im Verfahren betr. Kindesrückführung dürfen keine ge-
richtlichen Kosten auferlegt werden. Die unterliegende Partei hat indes die obsiegende 
Partei für ihre prozessualen Umtriebe angemessen zu entschädigen 2002 S. 154
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–	 Art. 3 und 13 Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit 
der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von 
Minderjährigen; Art. 311 ZGB – Die gesetzliche Zuweisung der elterlichen Sorge 
nach guatemaltekischem Recht auf den Kindsvater wird in der Schweiz anerkannt; 
Regelung bei sexuellen Missbrauchs der Tochter (Erw. II. 1, 2, 3) 2010 S. 308

–	 Art. 439 Abs. 1 ZGB; Art. 5 Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit der 
Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Min-
derjährigen – Der Wegzug aus der Schweiz stellt für sich allein keinen Grund dar, 
eine angeordnete Beistandschaft aufzuheben (Erw. II. 1) 2010 S. 312

Krankengeschichte
–	 Herausgabe der Originale an Patienten (Datenschutz) 2001 S. 253

–	 (Datenschutz) zur Bekanntgabe an den Versicherer 2002 S. 300

Krankenpflegeversicherung; Prämienverbilligung
–	 Die Einreichung von Gesuchen unterliegen einer Verwirkungsfrist 1999 S. 69

–	 Personen, welche Anspruch auf Prämienverbilligung erheben, reichen die Be-
scheinigung zusammen mit dem Versicherungsnachweis bis 31. März bei jener 
Gemeinde ein, wo sie am 1. Januar des Jahres Wohnsitz hatten. – Der Beweis der 
Fristwahrung kann im Falle eines Gesuchs, das nie bei der Behörde eintraf, nicht 
durch Zeugen, die über die Einzelheiten der Postaufgabe Auskunft geben, erbracht 
werden 2004 S. 133

–	 Der Wohnkanton muss sich an den Kosten einer ausserkantonalen Hospitalisation 
nur beteiligen, wenn diese aus medizinischen Gründen notwendig ist. Definition 
der medizinischen Gründe 2002 S. 94

–	 Das Sozialamt, das für eine Person Sozialhilfe ausrichtet, erhält die volle Prämien-
verbilligung, wenn es auch erst nach Fristablauf vom Anspruch auf Sozialhilfe er-
fuhr 2003 S. 99

–	 Die Differenzzahlungspflicht des Wohnsitzkantons greift nicht, wenn ein medizini-
scher Notfall anlässlich einer nicht medizinisch indiziert ausserkantonal erfolgten 
ärztlichen Behandlung eintrat 2006 S. 149

–	 Prämienverbilligung; Frist zur rechtzeitigen Einreichung eines Gesuches um Neu-
berechnung 2006 S. 154



Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

33

–	 Begriff der Akutspitalbedürftigkeit. Fehlende Pflegeplätze – sei es infolge Betten-
belegung oder infolge fehlender Institutionen – können nicht dazu führen, dass 
die Krankenversicherung für einen medizinisch nicht indizierten Spitalaufenthalt 
aufkommen muss 2007 S. 161

–	 Die Aufsichtspflicht des selbständig und auf eigene Rechnung tätigen Physiothe-
rapeuten über sein angestelltes physiotherapeutisches Personal ist in der Regel 
weniger streng zu beurteilen als die Aufsichtspflicht des Arztes über seine Hilfs-
personen. Der Inhaber einer Physiotherapiepraxis ist nicht in jedem Fall verpflich-
tet, dauernd in seiner Praxis persönlich anwesend zu sein. Es existiert namentlich 
auch keine gesetzliche oder tarifvertragliche Regelung, wonach es generell un-
möglich sei, gleichzeitig zwei Physiotherapiepraxen zu führen. Ob der Aufsichts-
pflicht Genüge getan wird, ist jeweils im Einzelfall im Sinne einer Gesamtbetrach-
tung aller konkreten Umstände zu entscheiden 2007 S. 167

–	 § 4 Abs. 3 des Gesetzes betreffend individuelle Prämienverbilligung in der Kran-
kenpflegeversicherung (PvKG, auch IPVG genannt) – Für den Anspruch auf Prämi-
enverbilligung sind die persönlichen und familiären Verhältnisse am 1. Januar des 
Anspruchsjahres massgebend 2007 S. 175

–	 Keine subsidiäre Leistungspflicht der Krankenversicherung, wenn ein Versicherter 
im Zeitpunkt des Unfalls obligatorisch bei der Unfallversicherung versichert war. 
Die im Heim anfallenden Pflegekosten, auch wenn sie nach BESA abgerechnet wer-
den, sind somit nicht von der Krankenversicherung zu übernehmen 2007 S. 176

L

Lebensmittelkontrolle
–	 (Datenschutz) Dürfen Resultate von Lebensmittelkontrollen im Internet veröffent-

licht werden? 2004 S. 283

Löschen von Daten
–	 (Datenschutz) Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung 2005 S. 310

M

Mobilfunkantennen
–	 Zulässigkeit und Schranken der Errichtung 2001 S. 86
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Motionen
–	 Beschwerde gegen Motionsbehandlung in der Gemeindeversammlung; Aufsichts-

beschwerde 1999 S. 179

N

Nachrede, üble
–	 Wahrheitsbeweis kann auch durch ein noch nicht rechtskräftiges Urteil der glei-

chen Gerichtsinstanz erbracht werden, die über die üble Nachrede zu befinden 
hat 1999 S. 148

Natur– und Heimatschutz
–	 Moore und Moorlandschaft 2000 S. 84

O

Obhut
–	 Wiedereinräumung der elterlichen Obhut an die Mutter; Abweisung des Anspruchs 

auf Übertragung der elterlichen Gewalt an den Vater 1999 S. 194

–	 Vorsorgliche Massnahme in Beschwerdeverfahren betr. Aufhebung der elterlichen 
Obhut 2000 S. 208

–	 Aufhebung eines Obhutentzuges und Anordnung einer sozialpädagogischen Fami-
lienbegleitung 2000 S. 208

Obligationenrecht

Allgemeiner Teil

–	 Vertrag z.G. Dritter durch Abgabe einer Garantieerklärung beim Amt für Auslän-
derfragen für einen Gast durch den Gastgeber 2000 S. 130

–	 Der Arbeitsausfall einer Frau im Haushalt ist gestützt auf die Zahlen der SAKE-
Studie zu ermitteln, wenn sie nach einem Umfall invalid geworden ist 2002 S. 164

–	 Art. 18 Abs. 1 OR – Frage der Nichtigkeit eines Ehevertrages unter anderem auf-
grund geltend gemachter Simulation sowie Lücke des Vertrages 2008 S. 203
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–	 § 67 Abs. 4 PBG; Art. 41 OR. – Die Einleitung eines zivilprozessualen Verfahrens 
ist widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR, wenn dieses zweckentfremdet wird 
oder von vornherein offensichtlich aussichtslos ist. Missbräuchlich handelt daher, 
wer trotz offensichtlicher Aussichtslosigkeit suspensiv wirkende Rechtsmittel ge-
gen eine Bau-bewilligung einlegt, um die Ausführung eines Bauvorhabens zu ver-
zögern. Als aussichtslos darf ein Rechtsmittel in diesem Zusammenhang aller-
dings erst bezeichnet werden, wenn sich seine Einreichung mit keinerlei sachlich 
vertretbaren Gründen rechtfertigen lässt 2008 S. 209

Die einzelnen Vertragsverhältnisse

–	 Mit Bezug auf die Zusicherung von Eigenschaften wird zwar kein ausdrücklicher 
Verpflich-tungswillen des Verkäufers verlangt, wohl aber eine (auch konkludente) 
Erklärung über Sacheigenschaften, die erkennbar für den Kaufentschluss des 
Käufers entscheidend war 2004 S. 163

–	 Herabsetzung eines vertraglich geschuldeten Nettomietzinses und Schaden
ersatzansprüche des Mieters 2004 S. 164

–	 Trifft der Beauftragte bei Fälligkeit seiner Tätigkeitspflicht keine Anstalten zur Her-
beiführung des angestrebten Erfolgs, begeht er eine Vertragsverletzung. Der Auf-
traggeber ist berechtigt – wenn er dies unverzüglich erklärt – auf die Leistung zu 
verzichten und vom Vertrag zurückzutreten 2004 S. 166

–	 Versäumnisse des Arbeitnehmers im ersten Dienstjahr und ihr Folgen 2001 S. 134

–	 Lohnfortzahlungspflicht bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleis-
tung; bezüglich der Dauer ist die sog. «Zürcher Scala» massgebend; der Anspruch 
des teilweise arbeitsfähigen Arbeitnehmers besteht so lange, bis der erhaltene 
Lohn dem vollen Salär für die «beschränkte Zeit» entspricht 2003 S. 167

–	 Kostenlosigkeit des Verfahrens nach Art. 343 Abs. 3 OR; die Kostenlosigkeit des 
Verfahrens gelangt auch in Fällen zur Anwendung, in denen es einzig um die Frage 
geht, ob ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen ist 2003 S. 175

–	 Freistellung eines Handelsreisenden; Bestimmung des Freistellungslohnes 2001 
S. 139

–	 Freistellungslohn und Leistungen der Arbeitslosenkasse 2001 S. 139
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–	 Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe; Aktivlegitimation einer lokalen 
paritätischen Berufskommission 2001 S. 142

–	 Ausstelldatum eines erst einige Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ausgestellten (Schluss)Arbeitszeugnisses 2002 S. 169

–	 Mietrecht; Entschädigung von Investitionen, welche vom Mieter in der Liegen-
schaft getätigt worden sind, wenn das Mietverhältnis durch höhere Gewalt be
endet wird 2003 S. 165

–	 Lombardkredit – Einen Anlageberater treffen neben der Aufklärungspflicht auch 
Beratungs– und Warnpflichten, wobei diese Pflichten inhaltlich durch den Wis-
sensstand des Kunden einerseits und die Art des in Frage stehenden Anlagege-
schäfts anderseits bestimmt werden 2005 S. 177

–	 Die Zulässigkeit des Widerrufsrechts im Auftragsverhältnis ist mit Bezug auf einen 
Betreuungsvertrag zu verneinen 2005 S. 178

–	 Eine verfrüht ausgesprochene Kündigung wegen Zahlungsrückstandes des Mie-
ters ist grundsätzlich ungültig und wirkungslos. Es stellt sich einzig die Frage, ob 
die Berufung auf die verfrüht ausgesprochene Kündigung im konkreten Einzelfall 
rechtsmissbräuchlich ist 2006 S. 167

–	 Die kündigende Partei hat die Richtigkeit der angegebenen Kündigungsgründe zu 
beweisen, sofern sie bestritten sind. Bei einer unwahren Begründung bestehen 
starke Indizien dafür, dass die Kündigung vorgeschoben ist, um das unzulässige 
Motiv zu verbergen. Die Kündigung erwiese sich diesfalls als rechtsmissbräuchlich 
und es wäre Sache des Vermieters, diesen Verdacht zu widerlegen 2006 S. 170

–	 § 30 Abs. 1 ZPO – Eine zur blossen Umgehung des kantonalen Anwaltsrechts 
vorgenommene Abtretung hat einen gesetzlich unerlaubten Inhalt und ist daher 
gemäss Art. 20 OR nichtig 2007 S. 198

–	 Art.  400 OR. Rechenschaftsablegungspflicht. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, 
seinen Klienten periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten w 
Honorars zu informieren 2008 S. 211

–	 Art. 313 f. OR – Der Zinsbegriff des Darlehensrechts umfasst jedes Entgelt, das 
der Borger dem Darleiher für die Wertgebrauchsüberlassung aus Zeit zu leisten 
verspricht, unbeschadet um die Bezeichnung, welche sie dafür wählen. Gemäss 
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Bundesgericht hat eine sittenwidrige Zinsvereinbarung Teilnichtigkeit im Sinne 
von Art. 20 Abs. 2 OR zur Folge. Der zulässige Höchstzins beträgt, mangels 
besonderer Verhältnisse, 18 – 20 %. 2009 S. 247

–	 Art. 1, 2 und 12 ff. PauRG – Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Bundes-
gesetzes über Pauschalreisen (PauRG; SR 944.3). Rechtsfolgen der Schlechterfül-
lung des Pauschalreisevertrages. 2009 S. 256

Gesellschaftsrecht
–	 Das Begehren um Einberufung einer Generalversammlung ist nur rechtsgültig, wenn 

gleichzeitig mindestens ein Verhandlungsgegenstand (Traktandum) und ein damit verbun-
dener konkreter Antrag in Schriftform dem Verwaltungsrat zugestellt wird 2004 S. 168

–	 Bei einer Überschuldung der Aktiengesellschaft ist der Verwaltungsrat grundsätz-
lich zur sofortigen Benachrichtigung des Richters verpflichtet. Der Verwaltungsrat 
handelt jedoch nicht schuldhaft, wenn er statt dessen unverzüglich saniert und 
konkrete Aussicht besteht, dass die Überschuldung beziehungsweise die Zahlungs-
unfähigkeit innerhalb von 60 Tagen seit Erstellung der Zwischenbilanzen bezie-
hungsweise seit Feststellung der Zahlungsunfähigkeit behoben wird.2004 S. 169

–	 Sonderprüfung einer Aktiengesellschaft, Voraussetzungen; Obliegenheiten des 
Gesuchstellers 2000 S. 132

–	 Materielle Voraussetzungen für die Anordnung einer Sonderprüfung 2001 S. 143

–	 Wer beim Gericht einen Antrag auf Sonderprüfung einreicht, muss nicht mit dem 
Aktionär identisch sein, welcher das Begehren um Auskunftserteilung gestellt hat. 
Sonderprüfung ist zweckgerichtete Tatsachenforschung, nicht umfassende Unter-
suchung der Geschäftsführung oder -politik 2002 S. 170

–	 Sonderprüfung in Konzernverhältnissen; Hält die Muttergesellschaft 100% der Ak-
tien ihrer Tochtergesellschaft und bildet die Beteiligung an der Tochtergesellschaft 
mit den entsprechenden Wertschriftenbeständen das einzige wesentliche Akti-
vum der Muttergesellschaft, haben die verantwortlichen Organe der Muttergesell-
schaft der Sonderprüferin sämtliche für den Gegenstand der Sonderprüfung not-
wendigen Unterlagen der Tochtergesellschaft auszuhändigen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen 2003 S. 180

–	 Widerruf der Auflösung einer Gesellschaft infolge nachträglicher Eintragung einer 
Revisionsstelle im Handelsregister 2000 S. 139
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–	 Fehlende Revisionsstelle; Verfügt eine Aktiengesellschaft über keine Revisions-
stelle mehr und sorgt sie trotz entsprechender Aufforderung des Gerichts auch 
nicht für deren Wahl, kann das Gericht in richterlicher Lückefüllung die säumige 
Gesellschaft gerichtlich auflösen, worauf diese nach den gesetzlichen Grund
sätzen ordentlich zu liquidieren ist 2003 S. 179

–	 Art. 827 OR (Haftung als Gründer einer GmbH); Art. 643 Ziff. 2 und Art. 820 i.V.m.  
Art. 725 Abs. 2 OR. – Auch im Falle der Gründungshaftung besteht der Schaden bei 
einer Gründung mit Sacheinlage in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert 
der Sache und ihrer Anrechnung auf das Grundkapital. Gemäss Art. 634 Ziff. 2 OR 
gelten Sacheinlagen nur dann als Deckung, wenn die Gesellschaft nach ihrer Ein-
tragung in das Handelsregister sofort als Eigentümerin darüber verfügen kann oder 
einen bedingungslosen Anspruch auf Eintragung in das Grundbuch erhält. Ist diese 
Voraussetzung nicht gegeben, ist mit Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregis-
ter der Schaden bei ihr eingetreten, da sie zu diesem Zeitpunkt keinen bedingungs-
losen Anspruch auf Eintragung ins Grundbuch erhalten hat und damit bereits über-
schuldet im Sinne von Art. 820 i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR war 2008 S. 215

–	 Art. 731b Abs. 1 OR – Beim Entscheid, welche Massnahme das Gericht ergreifen 
will, kommt ihm ein wesentlicher Handlungsspielraum zu. Da es um die Einhaltung 
von zwingenden Gesetzesvorschriften geht, hat das Gericht bei seinem Entscheid 
nicht Individualinteressen in den Vordergrund zu stellen, sondern dem Verkehrs-
schutz Rechnung zu tragen. 2009 S. 251

–	 Art. 951 Abs. 2 OR. – Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist 
aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen 
[Permatech (Schweiz) AG gegen PEMATECH GmbH]. 2009 S. 253

–	 Art. 697h Abs. 2 OR. – Anforderungen an das schutzwürdige Einsichtsinteresse. 
Frage offen gelassen, ob ein solches Interesse stets bereits in der Einleitung eines 
nicht aussichtslosen Forderungsprozesses des Ansprechers gegen die Gesell-
schaft erblickt werden kann 2010 S. 266

Online Zugriff
–	 (Datenschutz) Darf der Kanton online auf die Datenbank der Einwohnerkontrolle 

zugreifen? 2004 S. 278

Opferhilfe
–	 Art. 29 Abs. 3 BV, Art. 4 OHG – Das Opferhilfegesetz erweitert den auf das kan-

tonale Verfahrensrecht und die Mindestgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV gestützten 
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Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nicht. Entschädigungen für Anwalts– 
und Verfahrenskosten nach dem Opferhilfegesetz sind aufgrund der Subsidiarität 
nur zu prüfen, sofern die unentgeltliche Rechtspflege und der unentgeltliche 
Rechtsbeistand nicht gewährt worden sind 2010 S. 173

Organisationsrecht

Ausstandspflicht

–	 Die Unabhängigkeit und die Unbefangenheit von verfügenden oder entscheiden-
den Verwaltungsbehörden entspricht einem allgemein anerkannten rechtsstaatli-
chen Grundsatz. Die Befangenheit betrifft nur natürliche Personen, deshalb kann 
der Ausstand nur von den Mitgliedern eines Spruchkollegiums, nicht aber von der 
ganzen Behörde verlangt werden. Wie weit reichen die Mindestanforderungen an 
die Unbefangenheit von Behördemitglieden? 2006 S. 225

–	 Zweck ist, jede Befangenheit oder Interessenkollision zu verhindern und jeden 
entsprechenden Anschein zu vermeiden. Sie erfasst alle Personen, die auf das 
Zustandekommen einer Anordnung Einfluss nehmen können. Wann ist ein Behör-
demitglied in einer Angelegenheit vorbefasst? 2006 S. 231

–	 Im Verwaltungsverfahren finden sich häufiger systembedingte Fälle von Vorbefas-
sung als in Verfahren vor gerichtlichen Instanzen. E. 1 – Die Mitarbeitenden eines 
Direktionssekretariates arbeiten eng mit der Direktionsvorsteherin oder dem Di-
rektionsvorsteher zusammen und nehmen aus diesem Grund im Gegensatz zu den 
Mitarbeitenden der anderen Ämter der Direktion eine besondere Stellung ein. Ein 
Behördenausstand einer Direktion setzt in der Regel voraus, dass die Direktions- 
vorsteherin oder der Direktionsvorsteher selbst von einem Ausstandsgrund betrof-
fen sind. Eine Befangenheit, die lediglich bei den Mitarbeitenden eines Direktions-
sekretariates besteht, wozu jeweils auch die Direktionssekretärin oder der Direk- 
tionssekretär zählen, bewirkt keinen Ausstand der Direktion bzw. ihrer Vorsteherin 
oder ihres Vorstehers. In solchen Fällen muss die Instruktion des Beschwerdever-
fahrens einem unbefangenen Mitarbeitenden des Direktionssekretariats der be-
treffenden Direktion, falls die Direktionssekretärin oder der Direktionssekretär 
befangen sind, einem Mitarbeitenden des Direktionssekretariats einer anderen Di-
rektion oder einer aussenstehenden Person übertragen werden. E. 3 2007 S. 278

Outsourcing
–	 s. Auslagerung
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P

Parteientschädigung
–	 im Rechtsöffnungsverfahren 1999 S. 129

–	 Sicherstellung wegen fehlenden Wohnsitzes in der Schweiz 1999 S. 152

–	 Frage der Uneinbringlichkeit ist administrativer Art, dagegen ist nur die Aufsichts-
beschwerde zulässig 1999 S. 154

Personalrecht
–	 (Datenschutz) Zur Zulässigkeit der Übermittlung von Personaldaten ins Ausland 

2006 S. 257

–	 §§ 11 und 12 des Personalgesetzes – Öffentliches Personalrecht. Die Kündigung  
eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses ist nichtig, wenn sie während  
einer ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit zufolge Krankheit und damit wäh- 
rend einer Sperrfrist ausgesprochen wird 2008 S. 108

–	 § 10 des Personalgesetzes – Öffentliches Personalrecht; rechtliches Gehör. Wenn 
eine gekündigte Person über den konkreten Inhalt der für die Kündigung relevan-
ten Aktenstücke im Bild war und seine Sicht der Dinge demzufolge in das Kündi-
gungsverfahren einbringen konnte, liegt keine Verletzung des Akteneinsichtsrechts 
und damit auch keine solche des rechtlichen Gehörs vor. Im öffentlichen Dienst-
recht können auch relativ informelle Äusserungsgelegenheiten vor der Kündigung 
dem verfassungsrechtlichen Gehörsanspruch genügen, sofern dem Betroffenen 
klar war, dass er mit einer solchen Massnahme rechnen musste. 2009 S. 319

–	 §§ 10, 13 und 16 des Personalgesetzes; Art.  5 des Gleichstellungsgesetzes – 
Öffentliches Personalrecht; Anforderungen an das rechtliche Gehör bei der ge-
genseitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Erscheint die Fortführung des 
Arbeitsverhältnisses als zumutbar, entfällt ein wichtiger Grund für dessen Auf
lösung. – Festlegung des Lohnersatzes im Lichte des Gleichstellungsgesetzes. – 
Sexuelle Belästigung durch mündliche Äusserungen. 2009 S. 324

–	 § 52 des Personalgesetzes und § 16 der Personalverordnung – Öffentliches Personal-
recht. Wer nicht mehr im gleichen Haushalt mit seinen Kindern wohnt und auch nicht 
mehr die elterliche Obhut über diese hat, führt keinen gemeinsamen Haushalt mehr 
mit seinen Kindern. Entsprechend ist die Anspruchsvoraussetzung der gemeinsamen 
Haushaltführung gemäss § 52 Abs. 3 PG für den Bezug einer Familienzulage nicht 
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mehr erfüllt und der entsprechende Anspruch verloren. Die infolge unterlassener 
Meldung an das Personalamt zu Unrecht ausbezahlte Familienzulage ist vollumfäng-
lich zurückzuerstatten. Die Verjährung richtet sich nach Art. 127 OR. 2009 S. 341

–	 §§ 33 ff. des Gemeindegesetzes – Aufsichtsrecht; Art. 328 Abs. 1 OR – Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers 2010 S. 298

–	 §§ 8, 9 Abs. 1 und 13 Abs. 1 Personalgesetz – Kündigung während der Probezeit 
2010 S. 304

Personenrecht
–	 Persönlichkeitsverletzung durch Erhöhung der Strahlung einer Hochspannungslei-

tung? 2001 S. 115

–	 Aufhebung einer Stiftung mit geringem Restvermögen 2001 S. 183

–	 Aufsicht; örtliche und sachliche Zuständigkeit 2001 S. 184

–	 Abwehr von persönlichkeitsverletzenden Äusserungen, die der Rechtsverfolgung 
oder der Verteidigung in einem Gerichtsverfahren dienen. Rechtsschutzinteresse 
2002 S. 143

–	 Eine Begrenzung der Beitragspflicht im Sinne von Art. 71 Abs. 1 ZGB ist nicht nur 
dann anzunehmen, wenn der Beitrag aufgrund der Statuten genau bestimmt oder 
objektiv bestimmbar ist. Eine solche Begrenzung liegt vielmehr auch dann vor, wenn 
die Statuten die Beitragspflicht lediglich dem Grundsatz nach festlegen und die Fi-
xierung in quantitativer Hinsicht einem Reglement oder einem periodischen Ver-
einsbeschluss vorbehalten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Verein effektiv und 
rechtsgültig vom statutarischen Vorbehalt Gebrauch gemacht hat 2002 S. 144

–	 Prozessfähigkeit eines 14-jährigen Kindes 2004 S. 240

–	 Wohnsitzbegründung als Prozessvoraussetzung; Aufenthalt eines geistig Behin-
derten 2004 S. 241

–	 Begehren um Abänderung des Geburtsjahrs im Zivilstandsregister. Die Berichti-
gungsklage steht nicht zur Verfügung, wenn der Eintrag im Zivilstandsregister for-
mell korrekt ist, d.h. auf echten Belegen beruht, die materiell unrichtig sind. Dafür 
bedarf es der Umstossung jener Belege, auf denen die angeblich materiell unrich-
tige Registereintragung beruht. – Zuständig zur Anerkennung eines türkischen Ur-
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teils betreffend Änderung des Geburtsjahrs ist die kantonale Aufsichtsbehörde im 
Zivilstandswesen, mithin die Direktion des Innern des Kantons Zug 2005 S. 167

–	 Wohnsitz eines allein stehenden Wochenaufenthalters. Haus und Tiere als An-
knüpfungskriterium für den Wohnsitz 2005 S. 270

–	 Namensänderungen werden bewilligt, wenn wichtige Gründe vorliegen. Ein Konku-
binatsverhältnis zwischen der Mutter als Inhaberin der elterlichen Gewalt und 
dem Konkubinatspartner als leiblichem Vater stellt noch keinen wichtigen Grund 
für eine Namensänderung dar 2006 S. 123

–	 Die Klage nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 ZGB stellt eine umfassende Gestaltungsklage 
auf Eintragung, Berichtigung oder Löschung von streitigen Angaben über den Per-
sonenstand dar, für die kein eigenes Verfahren (z.B. Statusklagen des Kindes-
rechts) zur Verfügung steht. Entsprechend dem Zweck des Bereinigungsverfah-
rens ist allerdings vorausgesetzt, dass damit (auch) ein Eintrag oder eine 
Berichtigung des Zivilstandsregisters angestrebt wird. Klarstellung, unter welchen 
Voraussetzungen gemäss Art. 42 ZGB auf Berichtigung des Zivilstandsregisters 
geklagt werden kann und wann das Namensänderungsverfahren gemäss Art. 30 
ZGB einzuleiten ist 2006 S. 158

–	 Art. 28b Abs. 1 Ziff. 1 ZGB – Voraussetzungen und Modalitäten eines Annähe-
rungsverbotes  2009 S. 233

Pfändungsankündigung
–	 Zustellgebühr für die Pfändungsankündigung; Weiterverrechenbarkeit 1999 S. 142

Pflegekind
–	 Begriff des Pflegekindes im Sinne des Gesetzes über die Kinderzulagen 2001 S. 77

Planungs– und Baurecht
–	 Arealbebauung auf Verlangen des Gemeinderates 2000 S. 71

–	 Ausnützung; Keller und Abstellräume im Erdgeschoss eines nicht unterkellerten 
Gebäudes 1999 S. 220

–	 Ausrichtung der Hauptwohnräume (§ 19 BO Zug) 1999 S. 221

–	 die Bestandesgarantie in einer Bauordnung beruht auf höherrangigem Recht; 
Auslegung der Bauordnung 1999 S. 84
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–	 Bestandesgarantie; darf ein Gebäude, das die zulässige Ausnützung überschrei-
tet, aufgestockt werden, wenn der geplante Dachaufbau nicht zur Ausnützung 
zählt? 1999 S. 219

–	 Besitzstandgarantie; Bauordnung Unterägeri; Tragweite 2001 S. 215

–	 Bewilligungspflicht für Geländeveränderungen durch Deponieren von Aushub 
2000 S. 59

–	 Bewilligungsanforderungen für Hartplatz bei Schulanlage, der teils in der Bauzone 
und teils in der Freihaltezone liegt 2000 S. 79

–	 Einzonung eines Gebietes, das in einem BLN-Objekt liegt; Beschwerdeberechti-
gung von Heimatschutzorganisationen 2004 S. 253

–	 Baureife eines Grundstücks; Erschliessungspflicht des Gemeinwesens 2004  
S. 260

–	 Erschliessungspflicht der Gemeinde eines in der Bauzone gelegenen Grundstücks 
2001 S. 214

–	 Begriff der hinreichenden Zufahrt. Eine Zufahrt ist hinreichend, wenn sie tatsäch-
lich und rechtlich sichergestellt ist. Bedeutung eines im Grundbuch angemerkten 
öffentlichen Fuss– und Fahrwegrechts, auch wenn dieses im Anhang des ge-
meindlichen Strassenreglements nicht aufgeführt ist 2004 S. 72

–	 Geschossflächen, nicht anrechenbare: Entscheidend ist die bauliche Eignung 
2001 S. 92

–	 Jugendcafé in Baustellenwagen; bewilligungspflichtige Baute? Zonenkonformität 
mit Zone des öffentlichen Interesses? 2001 S. 216

–	 Lärmbekämpfungsverordnung Cham; Benützungsordnung für den Pausenplatz des 
Schulhauses Städtli II 2001 S. 209

–	 Mindestabstand für Gebäude an Gemeindestrassen 2001 S. 96

–	 Mobilfunkantennen, Zulässigkeit und Schranken der Errichtung 2001 S. 86

–	 Mobilfunkanlage und Informationsfreiheit 2001 S. 218



Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

44

–	 Planungspflicht ausserhalb der Bauzone; wann ist eine Ausnahmebewilligung 
zulässig und wann bedarf es einer Nutzungsplanung 1999 S. 88

–	 Planungszone; Freihaltung zwecks Strassenplanung 2000 S. 62

–	 Tennisanlage, die breiten Öffentlichkeit dient und Zone des öffentlichen Interes-
ses 2001 S. 83

–	 Überprüfung der Ortsplanung durch die Genehmigungsinstanz und Ermessen-
spielraum der Gemeinden 1999 S. 95

–	 Umnutzung einer gewerblichen Liegenschaft ausserhalb der Bauzone 2000 S. 76

–	 Wohnzone 2; welche gewerbliche Nutzungen sind zulässig? 1999 S. 219

–	 Mobilfunkanlage in Wohnzone 3 2000 S. 229

–	 Strassenreklamen; Praxisänderung für die Bewilligung 2000 S. 231

–	 Unter welchen Voraussetzungen braucht es für die Sanierung einer schadhaften 
Stützmauer eine Baubewilligung 2004 S. 69

–	 Keine Baubewilligungspflicht für Konstruktion aus Holzpfosten an bestehendem 
Garenhaus 2000 S. 233

–	 Grenze zwischen Wohnraumerweiterung und auf die Ausnützung nicht anrechen-
barem Wintergarten 2002 S. 100

–	 Minimaler Gewerbeanteil von 60% bei Baumassenziffer. Der Mindestanteil bezieht 
sich auf die Maumasse des Bauvorhabens, nicht auf die maximal mögliche Bau
masse 2002 S. 102

–	 Haftung für Schäden aus missbräuchlicher Baubeschwerde. Zuständig sind die 
Zivilgerichte. Das Verwaltungsgericht tritt auf ein Begehren um Feststellung der 
missbräuchlichen Beschwerdeführung nicht ein 2002 S. 109

–	 Verhältnis von Eingliederungsgebot, Ortsbildschutz und Denkmalschutz 2002 S. 110

–	 Zonenkonformität eines Frischmarktladens mit nächtlicher Anlieferung 2002 S. 270
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–	 Garantie des unabhängigen Richters gilt im Planungsverfahren auf Verwaltungs-
ebene nicht. Die Baudirektion darf im Beschwerdeverfahren vor dem Regierungs-
rat als instruierende Direktion tätig werden 2003 S. 72

–	 Bestandesgarantie 2003 S. 76

–	 Bewilligungspflicht für das Aufstellen eines grossen Kreuzes und dessen Beleuch-
tung 2003 S. 79

–	 Eine Zonenplanänderung durch den Gemeinderat ist nicht zulässig, wenn diese 
mit einer beschlossenen, aber noch nicht rechtskräftigen Baulinie in Widerspruch 
geraten könnte 2003 S. 84

–	 Wohnzone 2, Anzahl zulässiger Geschosse 2003 S. 299

–	 Höhenlage des Erdgeschossfussbodens bei zusammengebauten Gebäudeteilen, 
die als ein Gebäude gelten 2003 S. 301

–	 Mobilfunkantennen und an Gemeindeversammlung erheblich erklärte Motion 
2003 S. 303

–	 Kann die Baufreigabe einer Reservezone durch den Gemeinderat von den Nach-
barn mit Beschwerde beim Regierungsrat angefochten werden 2003 S. 310

–	 Anforderungen an die Umweltverträglichkeit einer Parkierungsanlage in einem Be-
bauungsplangebiet 2003 S. 313

–	 Das Interesse an der integralen Erhaltung eines BLN-Gebietes geht dem Interesse 
an der Produktion einer relativ geringen Menge Ökostrom vor 2005 S. 81

–	 Einordnung einer Neubaute in die Ortskernzone sowie in die Ortsbildschutzzone 
Oberwil-Zug 2005 S. 280

–	 Vorgehen und Zuständigkeiten bei baulichen Änderungen an einem geschützten 
Baudenkmal 2005 S. 283

–	 Anzurechnende Geschossfläche bei einem Attikageschoss 2005 S. 286

–	 Wie steil muss das Gelände sein, damit ein bergseitig gelegener Wasch– und 
Trocknungsraum im Erdgeschoss eines Gebäudes nicht zur Ausnützung gerechnet 
werden muss 2005 S. 288
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–	 Schmutzwasserleitungen sind Bauten im Sinne des Raumplanungsrechts. Ausser-
halb der Bauzonen dürfen Schmutzwasserleitungen nicht «auf Vorrat» in ein 
Grundstück eingelegt werden 2006 S. 87

–	 Die Umnutzung eines Tränkeschopfs/Freizeitlokals in ein Gastgewerbelokal kann in einer 
Zone «Übriges Gebiet für Golf» nach Art. 24a ff. RPG nicht bewilligt werden, wenn da-
durch neue Auswirkungen auf Raum, Erschliessung und Umwelt entstehen 2006 S. 91

–	 Erforderlichkeit eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens für die Aufnahme 
eines Gewerbebetriebes. Bei der gewerbsmässigen Herstellung von Pizzas entste-
hende Gerüche fallen als Emissionen unter die Luftreinhalteverordnung und sind 
in der Regel über das Dach zu entsorgen 2006 S. 97

–	 Anforderungen an eine Arealbebauung bei der Aufstockung und beim Umbau von 
in Einzelbauweise erstellten Mehrfamilienhäusern 2006 S. 239

–	 Tragweite der Bestandesgarantie 2006 S. 245

–	 unwesentliche oder wesentliche Änderung eines Bebauungsplanes in der Altstadt 
von Zug 2006 S. 248

–	 § 29 PBG; § 53 ff. BO – Anforderungen an eine Arealbebauung nach kantonalem 
Planungs– und Baugesetz und der gemeindlichen Bauordnung. Anforderungen im 
vorliegenden Fall erfüllt 2008 S. 113

–	 § 16 Abs. 1 Satz 3 V PBG; § 24 Ziff. 1 BO – Ausnützungsziffer: Begriff der anre-
chenbaren Geschossfläche unterhalb des Erdgeschosses. Erschliessungsflächen 
im Dachgeschoss gehören nach der Bauordnung der Stadt Zug nicht zur anre-
chenbaren Geschossfläche 2008 S. 125

–	 § 6 Abs. 1 GewG – Bauvorhaben im Gewässerabstand: Liegt eine Verletzung des 
Gewässerabstandes vor, so kann diese als Ausnahme nur bewilligt werden, wenn 
es sonst zu einer unbilligen Härte oder einer offensichtlich unzweckmässigen 
Lösung kommen würde 2008 S. 130

–	 Art. 45 und Art. 18 BO Unterägeri; Fassadenlänge beim Zusammenbau von einem 
Hauptgebäude mit einer Kleinbaute 2008 S. 282

–	 § 5 VPBG § 45 Abs. 2 BO Baar – Wie viel darf eine Unterniveaubaute aus dem 
gewachsenen Terrain herausragen 2008 S. 286
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–	 § 45 Abs. 2 PBG; §§ 41 und 62 VRG – Einsprache– und Beschwerdeberechtigung 
in einem Baubewilligungsverfahren. Legitimation eines Initiativkomitees verneint. 
Wer am Einspracheverfahren nicht teilgenommen hat, dem wird die Beschwerde-
berechtigung wegen fehlender formeller «Beschwer» abgesprochen. 2009 S. 125

–	 Art. 19 Abs. 2 und 22 RPG; §§ 19 und 29 Abs. 4 PBG; § 19 BO Cham– Die hobby-
mässige Haltung von Pferden kann in einer Wohnzone grundsätzlich als zonenkon-
form bezeichnet werden. Im vorliegenden Fall konnte der Bau eines Pferde-Unter-
standes (mit Geräteraum und WC) nicht bewilligt werden, weil sich das 
Bauvorhaben innerhalb einer Arealbebauung befand und nicht alle Mit-Eigentümer 
der Arealbebauung mit einer derartigen Änderung der Arealbebauung einverstan-
den waren. 2009 S. 134

–	 § 12 BO Baar – Bei dieser Bestimmung um eine positive ästhetische Generalklau-
sel, die sich nicht in einem Verunstaltungsverbot erschöpft, das lediglich verlangt, 
dass ein Bauvorhaben nicht einen stossenden Gegensatz zur Nachbarschaft bildet 
oder auffallend störend in Erscheinung treten darf. Die positive ästhetische Gene-
ralklausel verlangt eine architektonische Gestaltung, welche sich gut in die Umge-
bung einordnet. Definition der Umgebung bzw. des Quartier, in welche/welches 
sich ein Bauvorhaben einpassen muss. 2009 S. 144

–	 § 19 V PBG, §§ 14 – 18 BO Cham; Ausnützungsübertragung von einer Landfläche 
ausserhalb einer Arealbebauung in eine Arealbebauung, Berechnungsgrundlage  
für den Ausnützungsbonus 2009 S. 361

–	 § 29 Abs. 4 PBG – Änderung einer Arealbebauung oder bewilligungsfreier Vorgang 
(Begrünung einer Fassade)? 2009 S. 363

–	 Art. 21 Abs. 2 RPG – Bei einer erheblichen Änderung der Verhältnisse ist ein Be-
bauungsplan zu überprüfen und eventuell anzupassen. 2009 S. 364

–	 § 44 ff. PBG – Reicht die Bauherrschaft während eines laufenden Baubewilli-
gungsverfahrens ein derart verändertes Bauprojekt ein, dass eine neue Profilie-
rung erforderlich wird, so hat die Baubewilligungsbehörde vorerst eines der bei-
den Projekte zu beurteilen und das Alternativgesuch zu sistieren, bis das Ergebnis 
aus dem «ersten» Verfahren rechtskräftig feststeht. Die Bauherrschaft ist aufzu-
fordern, sich zu entscheiden, welches der verschiedenen Baugesuche sie favori-
siert. Dieses ist zu behandeln und die übrigen Verfahren sind zu sistieren, bis der 
Entscheid über das «erste» Gesuch in Rechtskraft erwachsen ist 2010. S 139
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Politische Rechte
–	 Auch knappes Resultat verschafft keinen Anspruch auf Nachzählung, wenn nicht 

konkrete Anhaltspunkte für ein fehlerhaftes Auszählen oder eine gesetzwidriges 
Verhalten der zuständigen Organe vorliegen 2002 S. 225

–	 Die blosse Meinungsäusserung von zwei Mitgliedern des Regierungsrats im Vorfeld 
einer Abstimmung bildet für sich allein noch keinen Ausstandgrund; Voraussetzun-
gen für die Nachzählung bei einem knappen Abstimmungsergebnis 2003 S. 257

Prozessführung
–	 unentgeltliche, rückwirkender Entzug; Frage offen gelassen 1999 S. 154

–	 siehe auch Rechtspflege

R

Rechtspflege

Strafrechtsverfahren

–	 Zur Anordnung und gegebenenfalls zwangsweisen Durchsetzung erkennungs-
dienstlicher Massnahmen ist alleine die Polizei zuständig, sofern diese nicht zum 
Zwecke der Erstellung eines DNA-Profils erfolgt. Der Untersuchungsrichter hat 
daher in den erstgenannten Fällen keine Vorkehren zu treffen. Dementsprechend 
können derartige Anordnungen und Handlungen der Polizei einzig auf dem Verwal-
tungsweg angefochten werden 2004 S. 220

–	 Nach dem am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen § 11 Abs. 1 StPO gilt als Privat-
kläger einzig der Geschädigte, der im Untersuchungsverfahren ausdrücklich er-
klärt, sich am Verfahren im Straf– und / oder Zivilpunkt zu beteiligen. Der Straf-
antrag ist der Erklärung in Bezug auf die Beteiligung im Strafpunkt gleichgestellt 
2004 S. 219

–	 Im zugerischen Strafprozess wird der Prozessstoff durch die Überweisungsver
fügung in Kombination mit der Anklageschrift bestimmt und begrenzt. Praxis
änderung 2004 S. 222

–	 Abwesenheitsverfahren 2000 S. 191
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–	 Aktenherausgabe; kein Anspruch auf Herausgabe an den Verteidiger 2000 S. 178

–	 Ausstand eines Kantonsrichters, der in verschiedenen Verfahren mitwirkt 2001  
S. 174

–	 Einstellung der Strafuntersuchung; die Verweisung auf den Zivilweg ist ein pro-
zessleitender Entscheid, keine Beschwerde an die Justizkommission 2000 S. 182

–	 Qualität der Beschwerde gegen Urteile des Einzelrichters in Strafsachen 2000  
S. 183

–	 Kompetenz des Einzelrichters bei Zusatzstrafen 2000 S. 187

–	 Vergewaltigung als Offizialdelikt; Recht des Angeschuldigten Fragen an den Belas-
tungszeugen zu stellen 2000 S. 188

–	 Mit dem Rückzug des Strafantrages entfällt eine Prozessvoraussetzung, das Straf-
verfahren ist einzustellen; Auswirkung auf Kostenfolge 2002 S. 219

–	 Aufsichtsbeschwerde ist nicht Ersatz für nicht existierendes Rechtsmittel; Subsi-
diarität gegenüber Berufung; Vorwurf des Amtsmissbrauchs 2002 S. 220

–	 Berufungsverhandlung; entschuldigtes bzw. unentschuldigtes Fernbleiben 2004 
S. 228

–	 Als Privatkläger gilt einzig der Geschädigte, der im Untersuchungsverfahren aus-
drücklich erklärt, sich am Verfahren im Straf– und/oder Zivilpunkt zu beteiligen 
2003 S. 226

–	 Das neue Prozessrecht ist auf alle hängigen Fälle anzuwenden. Die Mitwirkungs-
rechte einer Privatklägerin reichen nur so weit, als es zur Durchsetzung der pro-
zessualen Interessen erforderlich ist 2003 S. 227

–	 Die Bestellung eines amtlichen Verteidigers erfolgt grundsätzlich ad personam 
und beinhaltet keine Substitutionsermächtigung; ein Verteidigerwechsel ist nur 
mit gerichtlicher Zustimmung zulässig 2003 S. 230

–	 Voraussetzungen für die Gewährung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes 
2003 S. 231
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–	 Akteneinsicht. Eine Herausgabe von Untersuchungsakten erfolgt nur an paten
tierte Anwälte, Ämter oder Versicherungsgesellschaften 2003 S. 232

–	 Kostenauflage bei Einstellung der Untersuchung. Dem Beschuldigten, welcher zu 
Unrecht einen Atemlufttest verweigert und damit die Einleitung eines Untersu-
chungsverfahrens und insbesondere eine unnötige Blutanalyse verursacht hat, 
sind die Untersuchungskosten aufzuerlegen 2003 S. 234

–	 Vorsorgliche Massnahmen im Verfahren gegen Kinder und Jugendliche. Anord-
nung der stationären Beobachtung eines Jugendlichen zur Abklärung der zweck-
mässigen Sanktion 2003 S. 235

–	 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Es ist grundsätzlich Sache der schwei-
zerischen Behörden, diejenigen Akten auszuscheiden, die den ausländischen 
Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. Sie sind jedoch verpflichtet, den 
ausländischen Behörden sämtliche Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den 
im Ersuchen enthaltenen Verdacht beziehen können 2003 S. 241

–	 Die Ergreifung eines Rechtsmittels im Strafprozess setzt voraus, dass der Rechts-
mittelkläger urteilsfähig ist. Anders als im Zivilprozess ist hier hingegen seine 
Handlungsfähigkeit nicht verlangt. Urteilsfähigkeit im konkreten Fall verneint 
2004 S. 225

–	 Gegen Einstellungsbeschlüsse des Einzelrichters steht weder das Rechtsmittel 
der Berufung noch das Rechtsmittel der Beschwerde offen 2004 S. 230

–	 Beschleunigungsgebot; Folgen von dessen Verletzung 2005 S. 238

–	 Musste der Beschwerdeführer bereits aufgrund der ursprünglichen Armenrechts-
bewilligung damit rechnen, dass ihm die Unentgeltlichkeit der Verteidigung bei 
einer erheblichen Einkommensverbesserung nicht mehr gewährt würde, liegt kei-
ne eigentliche, unzulässige Rückwirkung vor, wenn der Untersuchungsrichter in 
einer späteren Verfügung die Unentgeltlichkeit rückwirkend auf den Zeitpunkt der 
Änderung der Einkommensverhältnisse entzieht 2005 S. 239

–	 Beweismässige Verwertbarkeit von Fragebogen, die im Laufe der Strafunter
suchung erhoben wurden; Teilnahmerecht der Verteidigung an Zeugeneinver
nahmen; beweismässige Verwertbarkeit von Gutachten, die in einem anderen 
Verfahren erstattet wurden 2005 S. 241
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–	 Kostenauflage und Entschädigung bei Einstellung der Strafuntersuchung 2005  
S. 244

–	 Anklagegrundsatz – Anforderungen an die Eingrenzung des vorgehaltenen Sach-
verhaltes in zeitlicher Hinsicht 2005 S. 247

–	 Berufungsbeschränkung; Teilrechtskraft; Entschädigung der amtlichen Verteidi-
gung; Fehlen einer gesetzlichen Grundlage zur Kürzung der Entschädigung von 
Amtes wegen im Berufungsverfahren 2005 S. 250

–	 Gegen Ausstandsentscheide des Strafgerichts ist die Beschwerde an die Justiz-
kommission nicht zulässig 2005 S. 251

–	 Gegen die Weigerung der Staatsanwaltschaft, eine Konfrontationseinvernahme 
durchzuführen bzw. anzuordnen, ist die Beschwerde nach § 80 StPO nicht gege-
ben. Prüfung der Beschwerde erfolgt einzig unter aufsichtsrechtlichen Gesichts-
punkten 2005 S. 252 

–	 Die Beschwerde gegen die Überweisungsverfügung und damit auch gegen die mit 
ihr allenfalls gleichzeitig abgewiesenen Aktenergänzungen ist seit Inkrafttreten 
der Gesetzesänderung vom 19. Dezember 2002 nicht mehr zulässig. Hingegen 
kann gegen eine in der Überweisungsverfügung angeordnete Aufrechterhaltung 
der Fernhaltemassnahme Beschwerde geführt werden. Der vom Gesetz ausdrück-
lich im Rahmen der Überweisung vorgesehene Entscheid über die Anordnung bzw. 
Aufrechterhaltung einer allfälligen Haft oder einer Ersatzmassnahme kann als 
selbständige Untersuchungshandlung angesehen werden, die weiterhin der Be-
schwerde gemäss § 80 Ziff. 1 StPO unterliegt 2005 S. 255

–	 Gegen eine einstweilige Einstellungsverfügung steht den Parteien die Beschwerde 
an die Justizkommission zur Verfügung. Diese lässt sich – bei weitherziger Ausle-
gung des Begriffs Untersuchungshandlung – auf § 80 Ziff. 1 StPO stützen, aber 
namentlich auch – zumindest analog – auf Ziff. 7 von § 80 StPO, welcher in seiner 
neuen Fassung vom 19. Dezember 2002 die Einstellungsverfügung ausdrücklich 
als Beschwerdeobjekt nennt 2005 S. 257

–	 Das Einzelrichteramt hat keinen Nichtigkeitsgrund gesetzt, indem es aus dem Teil-
fahrverbot für Motorräder ein Halte– und Parkverbot abgeleitet hat 2005 S. 259

–	 Auf eine nicht oder nicht genügend begründete Beschwerde kann nicht eingetre-
ten werden. Begründet ist die Beschwerde dann, wenn der Beschwerdeinstanz 
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dargelegt wird, auf welche Argumente sich der Beschwerdeführer im Hinblick auf 
die gestellten Anträge stützt 2005 S. 261

–	 Herausgabepflicht Dritter; Akteneinsicht des Privatklägers in die edierten Unterla-
gen. Wer zur Edition aufgefordert wird, muss sich grundsätzlich in diesem Zeit-
punkt auf sein allfälliges Verweigerungsrecht berufen und die Edition verweigern, 
allenfalls die Siegelung verlangen. Er kann damit nicht zuwarten, bis den Prozess-
beteiligten Akteneinsicht gewährt wird, und sich erst in diesem Zeitpunkt dagegen 
zur Wehr setzen. Nur wenn das Strafverfahren nachträglich ausgedehnt wird und 
die edierten Akten eine weitergehende Verwendung finden, als in der Editionsver-
fügung dargelegt wurde bzw. werden konnte, namentlich etwa nachträglich neu 
hinzugekommenen Verfahrensbeteiligten Akteneinsicht gewährt werden soll, wäre 
denkbar, dass der Editionsverpflichtete sich auch noch mit Beschwerde gegen die 
Akteneinsichtsverfügung auf sein Editionsverweigerungsrecht im Sinne von § 29 
Abs. 3 StPO berufen könnte 2006 S. 211

–	 Gegen die Ablehnung von beantragten Untersuchungshandlungen ist kein Rechts- 
mittel gegeben. Die Weigerung des Untersuchungsrichteramtes, eine verlangte 
Untersuchungshandlung vorzunehmen, gehört nicht zu den in § 80 StPO aus-
drücklich genannten Beschwerdefällen. Eine grosszügige Auslegung der General-
klausel von § 80 Ziff. 1 StPO widerspricht aber klar § 11ter Abs. 1 Ziff. 1 StPO. 
Damit kann bereits nach Konsultation des zugerischen Verfahrensrechts eine un-
richtige Rechtsmittelbelehrung erkannt werden 2006 S. 216

–	 Entnahme eines Wangenschleimhautabstrichs (WSA) als erkennungsdienstliche 
Massnahme. Der WSA stellt einen – wenn auch nur geringfügigen – Eingriff in die 
Privatsphäre des Einzelnen dar und setzt deshalb neben einer gesetzlichen Grund-
lage und einem öffentlichen Interesse auch die Verhältnismässigkeit voraus. Steht 
mithin von vornherein unzweifelhaft fest, dass eine DNA-Analyse für die zulässi-
gen Zwecke gemäss Art. 1 Abs. 2 DNA-Profil-Gesetz nicht in Betracht kommt, er-
scheint die Probenahme als unverhältnismässig und es ist deshalb darauf zu ver-
zichten 2006 S. 219

–	 § 15 Abs. 2 Ziff. 2 GOG. – Rechtsnatur der allgemeinen Aufsichtsbeschwerde 
(Erw. 2) 2008 S. 258

–	 § 6 Abs. 3 und 4 StPO. – Die Bestimmung verleiht dem Anzeigeerstatter keinen 
absoluten Rechtsanspruch auf Aufnahme einer mündlichen Strafanzeige, zumal 
weder Staats-anwaltschaft noch Polizei verpflichtet sind, trölerische, mutwillige 
und querulatorische Anzeigen überhaupt entgegenzunehmen. Die Formulierung 
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des Protokolls einer mündlichen Strafanzeige ist Sache des Protokollanten. Der 
Anzeigeerstatter hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass seine eigenen 
Formulierungen aufgenommen werden (Erw. 5) 2008 S. 258

–	 § 36ter StPO. – Einsprache gegen den Strafbefehl. Zuständigkeit für den Entscheid 
über die formelle Gültigkeit der Einsprache. Die Staatsanwaltschaft überprüft le-
diglich vorfrageweise die formelle Gültigkeit der Einsprache; die Gültigkeit von 
Strafbefehl und Einsprache ist vom Einzelrichter am Strafgericht zu beurteilen 
2008 S. 261

–	 § 12 StPO und § 80 StPO; § 15 GOG; Art. 7 DNA-Profil-Gesetz; § 3 ZG-DNA-
Verordnung. – Die Justizkommission des Obergerichts tritt auf eine Beschwerde 
gegen eine von der Polizei durchgeführte Abnahme einer DNA-Probe, der sich der 
Beschwerdeführer erst im Nachhinein widersetzt, nicht ein 2008 S. 264

–	 § 80 Ziffer 1 und 11 und § 2 Abs. 2 StPO. – Beim Beschluss des Strafgerichts, 
Akten des pendenten Strafverfahrens an die Staatsanwaltschaft herauszugeben, 
handelt es sich nicht um eine unter § 2 Abs. 2 StPO fallende Anordnung bzw. stellt 
ein solcher Beschluss keine Untersuchungshandlung im Sinne von § 80 Ziffer 1 
StPO dar. Er kann deshalb nicht mit Beschwerde nach § 80 Ziffer 11 StPO ange-
fochten werden 2008 S. 266

–	 § 78 GOG. – Die Frist für die Beschwerde gegen die Auferlegung von Kosten und 
die Zusprechung von Entschädigungen im Sinne von § 80 Ziffer 4 StPO beginnt bei 
mündlich eröffneten (und begründeten) oder lediglich im Dispositiv zugestellten 
Strafurteilen mit Zustellung des motivierten Strafurteils zu laufen 2008 S. 269

–	 § 29 Abs. 1 Ziff. 2 StPO, § 37 Abs. 1 und 2 GesG, Art. 321 Ziff. 1 StGB. – Das in 
§ 37 GesG statuierte Berufsgeheimnis anderer Berufe des Gesundheitswesens 
verleiht kein absolutes Zeugnisverweigerungsrecht von Angestellten gegenüber 
den Strafuntersuchungsbehörden. Verhältnis von § 37 GesG zum Zeugnisverwei-
gerungsrecht gemäss § 29 Abs. 1 Ziff. 2 StPO. 2009 S. 298

–	 §§ 14 Abs. 2, 34 Abs. 5 und 80 Ziff. 3 StPO. – Seit der am 1. Januar 2008 in Kraft 
getretenen Teilrevision der Strafprozessordnung ist die Beschwerde des Anzeige-
erstatters gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft nicht 
mehr zulässig. 2009 S. 302
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Verwaltungs– und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren

–	 Ausstand dient der Wahrung von nötiger Distanz und Objektivität in der Fallbear-
beitung; Regierungsrat als Beschwerdeinstanz 2004 S. 270

–	 Ein Gemeinderat, der mit einer privaten Bauherrschaft Verhandlungen über ein 
gemeinsames Bauprojekt führt, kann deshalb noch nicht als befangen bezeichnet 
werden. Entscheidend ist, ob sich der Gemeinderat als zuständige Baubewilli-
gungsbehörde an die baurechtlichen Vorschriften hält 2004 S. 147

–	 Gegenüber Spezialadressaten sind Allgemeinverfügungen individuell und persön-
lich zu eröffnen, d.h. die anordnende Behörde kann sich nicht allein auf die öffent-
liche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung beschränken. Beginn des Fristen-
laufs 2004 S. 151

–	 Beschwerdeberechtigung von Heimatschutzorganisationen bei der Änderung 
einer Bauzone 2004 S. 253

–	 unentgeltliche in einem Besuchsrechtsbeschwerdeverfahren 1999 S. 231

–	 Kosten und Parteienschädigung bei Abschreibung einer Kindesschutzbeschwerde 
infolge Gegenstandslosigkeit 2001 S. 193

–	 Prozessfähigkeit eines 14-jährigen Kindes im Verwaltungsbeschwerdeverfahren 
2004 S. 240

–	 Prozessvoraussetzung und zivilrechtlicher Wohnsitz im Verwaltungsbeschwerde-
verfahren 2004 S. 241

–	 Die Sprungbeschwerde ist ausgeschlossen, wenn der Regierungsrat eine Vor-
mundschaftsbeschwerde als vormundschaftliche Aufsichtsbehörde zu entschei-
den hat 2002 S. 135

–	 Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde als Beschwerde sui generis verleiht dem legi
timierten Gesuchsteller Anspruch auf einen beschwerdefähigen Entscheid der 
Aufsichtsbehörde, somit des Regierungsrats. Die Sprungbeschwerde ist ausge-
schlossen 2002 S. 137

–	 Legitimation zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde 2002 S. 246
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–	 Aufsichtsbeschwerde im Vormundschaftsrecht 2002 S. 252

–	 Keine Wiedererwägung von Rechtsmittelentscheiden 2002 S. 289

–	 Einreichung einer Beschwerdeschrift; Rechtzeitigkeit 2002 S. 291

–	 Beweiswürdigung; Beweiswert eines psychiatrischen Gutachtens, das ohne Beizug 
eines Dolmetschers erstellt wurde 2003 S. 93

–	 Ablehnung von Beweisanträgen; Notwendigkeit des Beizugs eines Sachverständi-
gen; Anforderungen an dessen Unabhängigkeit und Unbefangenheit 2003 S. 135

–	 Voraussetzungen, unter denen die betroffene Behörde selber über ein offensicht-
lich unzulässiges Ausstandsbegehren befinden kann 2003 S. 68

–	 Garantie des unabhängigen Richters: gilt nicht für Baudirektion, die im Rahmen 
der Vorprüfung einer gemeindlichen Planung Fragen geprüft hat, die den Be-
schwerdegegenstand betreffen. Die Baudirektion darf das Verfahren vor dem 
Regierungsrat instruieren 2003 S. 72

–	 Wer sich nicht mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt, kann nicht als 
unterliegende Partei beurteilt werden somit auch nicht zur Zahlung einer Partei-
entschädigung verpflichtet werden 2003 S. 157

–	 Rechtzeitige Einreichung einer Beschwerdeschrift 2003 S. 333

–	 Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde im Sozialhilfeverfahren beim Entscheid 
über eine Unterbrechung oder Einstellung der Sozialhilfeleistungen 2003 S. 334

–	 Entzug der aufschiebende Wirkung; Zuständigkeit des Regierungsrats zur Anord-
nung des Entzugs, wenn diese nicht von der zuständigen Behörde angeordnet 
wurde 2003 S. 339

–	 Für die Festsetzung der Dauer von Probezeit und Schutzaufsicht kommt dem Amt 
für Straf– und Massnahmenvollzug ein erhebliches Ermessen zu; Ermessenskon
trolle im Beschwerdeverfahren 2003 S. 343

–	 Rechtsstellung des beigeladenen Dritten im Verfahren 2005 S. 94
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–	 Die Beschwerde eines Stimmbürgers gegen einen Entscheid des Regierungsrates, 
mit dem dieser einem gemeindlichen Bebauungsplan die raumplanungsrechtliche 
Genehmigung verweigert, ist keine Stimmrechtsbeschwerde. Es gelten daher die 
üblichen gesetzlichen Voraussetzungen für die Bejahung der Beschwerdeberech-
tigung 2007 S. 139

–	 Beschwerdeberechtigung in Bausachen 2007 S. 143

–	 Beschwerdeberechtigung des TCS zur Anfechtung einer Verfügung betreffend 
Geschwindigkeitsbeschränkung (Erw. 2) 2007 S. 150

–	 Parteistellung bei Mehrparteienverfahren, Parteientschädigung, rechtliches Gehör, 
Kognition  In Verfahren um Errichtung einer Besuchsbeistandschaft gelten Eltern 
als Parteien. Dasselbe gilt für ein später eingeleitetes Beschwerdeverfahren. E. II. 
5. Die Argumentation, dass im Verfahren um Errichtung einer Besuchsbeistand-
schaft nicht von einem Obsiegen oder Unterliegen gesprochen werden könne, da 
es um den Schutz des Kindes gehe, ist nicht zu hören. E. II. 6. Die fehlende Mög-
lichkeit des Beschwerdeführers sich zur beantragten Nichtgewährung einer Partei-
entschädigung zu äussern, verletzt das rechtliche Gehör. Auf eine Rückweisung 
der Sache an die Vorinstanz kann aufgrund der umfassenden Kognition des Regie-
rungsrates als Beschwerdeinstanz verzichtet werden. E. II. 10, 2007 S. 292

–	 Aufschiebende Wirkung – Über ein Gesuch um Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung entscheidet die Präsidentin bzw. der Präsident der Beschwerde-
instanz. E. I. 1 – Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde bedeutet, dass der 
bisherige Rechtszustand bis zum rechtskräftigen Beschwerdeentscheid unverän-
dert fortdauert. E. II. 1a 2007 S. 288

–	 Beschwerdelegitimation – Art. 12 Abs. 1 NHG, Art. 659 ZGB, § 88 Abs. 2 EG ZGB 
– Einsprache– und Beschwerdelegitimation von gesamtschweizerischen Organi-
sationen? Deltaerweiterung bei einem Bach als künstliche Landanlage oder natür-
liche Landanschwemmung? 2007 S. 302

–	 Art. 22 SVG – Örtliche Zuständigkeit für die Aussprechung von Administrativmass-
nahmen 2008 S. 135

–	 Art. 29 Abs. 2 BV, § 15 Abs. 1 VRG. – Rechtliches Gehör. Vor Erlass einer in seine 
Rechtsstellung eingreifenden Verfügung hat der Betroffene das Recht, in die 
Akten Einsicht zu nehmen und sich zum vorgesehenen Ausgang des Verfahrens zu 
äussern. Will die entscheidende Behörde auf die Ergebnisse eines Augenscheins 
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abstellen, so hat sie die entsprechenden Feststellungen und Äusserungen der be-
teiligten Parteien zu protokollieren. Andernfalls verletzt sie ebenfalls das recht
liche Gehör 2008 S. 136

–	 VRG; StGB – Strafvollzug in Form der Halbgefangenschaft, Gesuch um Strafauf-
schub. Es ist zulässig, sich per elektronischer Post mit einer Amtsstelle oder ei-
nem Gericht in Verbindung zu setzen, vorbehältlich von Fragen der Beweisbarkeit 
bzw. der Authentizität. Bedeutung der Mitwirkungspflicht im Falle gescheiterter 
elektronischer Übermittlung. Fehlende materielle Rechtskraft eines negativen Ver-
waltungsakts und Voraussetzungen eines Wiedererwägungsgesuchs 2008 S. 142

–	 Art. 61 lit. f ATSG – Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege. Durch die 
ungenügende Mitwirkung des anwaltlich vertretenen Beschwerdeführers sind sei-
ne Einkommensverhältnisse und damit seine Bedürftigkeit im Verwaltungsverfah-
ren unbewiesen geblieben. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens betreffend 
Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege ist die Bedürftigkeit des Be-
schwerdeführers aufgrund der nachgereichten Unterlagen ausgewiesen. Die 
Übernahme der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege erfolgt aber erst ab 
Einreichung der Beschwerde gegen die Verfügung betreffend Verweigerung der 
unentgeltlichen Rechtspflege 2008 S. 147

–	 Art. 29 BV, § 10 GG; Befangenheit des Gemeinderates durch den Beizug eines 
Rechtsvertreters, der verschiedene Mandate der Gemeinde innehat und gleichzei- 
tig in einer Beschwerdesache in der gleichen Gemeinde die Bauherrschaft vertritt 
2008 S. 274

–	 § 20 VRG; Verletzung der Begründungspflicht in einem Einspracheentscheid, Hei-
lung der Gehörsverletzung im Beschwerdeverfahren vor dem Regierungsrat? 2008 
S. 277

–	 § 46 Abs. 3 VRG – Entscheidend dafür, ob ein zweiter Schriftenwechsel durchge-
führt werden soll oder nicht, ist die Frage, ob der Sachverhalt nach dem ersten 
Schriftenwechsel nicht hinreichend geklärt ist oder mit der Beschwerdeantwort 
neue Tatsachen vorgetragen werden. 2009 S. 112

–	 § 62 Abs. 1 lit. c VRG – Der Beschwerdeführer muss an der Aufhebung und Ände-
rung des angefochtenen Entscheides ein schutzwürdiges, d.h. aktuelles und prakti-
sches Interesse haben. Ein aktuelles Interesse an der Überprüfung eines Beschwer-
deentscheides betreffend Ungültigkeit einer Volksinitiative ist nicht mehr gegeben, 
wenn der Zweck der Initiative offensichtlich nicht mehr erreicht werden kann. Dies 
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trifft z.B. zu, wenn ein Gebäude, das mit einer Initiative geschützt werden sollte, 
gestützt auf eine rechtskräftige Bewilligung abgerissen worden ist. 2009 S. 117

–	 Art. 38 Abs. 1 KV – Gegen Beschlüsse des Kantonsrats kann weder beim Regie-
rungsrat noch beim Verwaltungsgericht Beschwerde bzw. Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde eingereicht werden 2010 S. 116

–	 Art. 29 Abs. 3 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK; § 27 Abs. 1 VRG, § 9 GO – Voraussetzungen 
für die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und des unentgeltlichen 
Rechtsbeistandes vor Verwaltungsgericht 2010 S. 120

–	 §§ 40, 61 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 VRG, § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation 
der Staatsverwaltung, § 3 Abs. 4 lit. c der Delegationsverordnung des Regierungs-
rates; § 10 Abs. 1 und 3 VRG – Entscheide einer Direktion des Regierungsrates, 
die gestützt auf § 3 der Delegationsverordnung erlassen werden, können direkt 
mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden 2010 S. 126

–	 §§ 39, 51 und 52 VRG, Art. 420 Abs. 2 ZGB, §§ 16 und 17 DSG – Voraussetzungen 
und Legitimation der vormundschaftlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. 
Verhältnis zwischen Verwaltungsbeschwerde, Rechtsverweigerungsbeschwerde 
und Aufsichtsbeschwerde. Der Entscheid über die Akteneinsicht ausserhalb eines 
hängigen Verfahrens hat nach Verwaltungs– wie Datenschutzgesetz durch an-
fechtbare Verfügung zu erfolgen 2010. S. 131

Zivilrechtsverfahren

–	 Gerichtsstand; – Es sind nur Geschäfte des «üblichen Verbrauchs» als Konsumen-
tenverträge zu qualifizieren. Ausserordentliche Anschaffungen, die nicht regel
mässig getätigt werden, sowie eigentliche Luxusgüter fallen nicht in den Anwen-
dungsbereich 2004 S. 189

–	 Im Eintritt des Abtretungsgläubigers nach Art. 260 SchKG in den Aktivprozess der 
Konkursitin kann kein Parteiwechsel erblickt werden. Die Sicherstellung einer all-
fälligen Parteientschädigung durch den Abtretungsgläubiger lässt sich daher nicht 
auf § 21 Abs. 2 ZPO stützen 2004 S. 192

–	 Die Zulässigkeit der Streitverkündung im summarischen Verfahren ist in der Lehre 
umstritten. Soweit die Streitverkündung jedoch der Einfachheit und Raschheit des 
summarischen Verfahrens nicht entgegensteht, ist sie zuzulassen 2004 S. 196
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–	 Wird eine Beschwerde von einem nicht zur Vertretung berechtigten Nichtanwalt 
unterzeichnet, ist eine kurze, gegebenenfalls über die Beschwerdefrist hinaus
gehende Nachfrist für die gültige Unterzeichnung anzusetzen 2004 S. 198 

–	 Wird eine Bank mit der Überweisung des verlangten Kostenvorschusses auf das 
Postcheckkonto der Gerichtskasse beauftragt, gilt der Kostenvorschuss nur dann 
als rechtzeitig geleistet, wenn er am letzten Tag der Frist bei der Postfinance ein-
trifft und als Fälligkeitsdatum ebenfalls spätestens dieses Datum angegeben wird 
2004 S. 200 

–	 Vom zahlungsunfähigen Kläger kann die Sicherstellung der Parteientschädigung 
verlangt werden. Der Zahlungsunfähige zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht 
über die Mittel verfügt, fällige Verbindlichkeiten zu erfüllen. Um solche handelt es 
sich bei der im Streite liegenden Forderung und den damit zusammenhängenden 
Gerichts– und Parteikosten nicht. Allfällige künftige Verbindlichkeiten bei der 
heute zu beurteilenden Zahlungsfähigkeit bzw. -unfähigkeit können nicht berück-
sichtigt werden 2004 S. 201

–	 Pfandausfallschein als Beweismittel für Zahlungsunfähigkeit 2000 S. 173

–	 Unentgeltliche Prozessführung; Unterhaltskosten für ein im gleichen Haushalt 
lebendes Kind 2000 S. 173

–	 Verfügung des Eheschutzrichters als superprovisorische Massnahme; Nichteintre-
ten auf Beschwerde wegen Rechtsverweigerung 2001 S. 177

–	 Bedürftigkeit, Unterhaltspflichten: Leistung von Prozesskostenvorschüssen 2001 
S. 169

–	 Wiederaufnahme eines Verfahrens; Ausnahmen für das summarische Verfahren 
2001 S. 180

–	 Keine unentgeltliche Rechtspflege bei Verheimlichung von Vermögenswerten 
2000 S. 175

–	 Zuständigkeit des Kantonsgerichtspräsidenten zum Erlass vorsorglicher Mass
nahmen während des Berufungsverfahrens 2001 S. 171

–	 Erläuterung gemäss § 81 GOG. § 49 Abs. 1 ZPO, wonach die Prozessentschädi-
gung dem Rechtsvertreter zugesprochen wird, wenn die unentgeltliche Partei 
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obsiegt, beinhaltet eine Art Legalzession, d.h. die der obsiegenden Partei zuge-
sprochene Prozessentschädigung geht sogleich und unmittelbar kraft Gesetzes 
auf dessen unentgeltlichen Rechtsbeistand über bzw. entsteht direkt bei diesem. 
Handelt es sich bei § 49 Abs. 1 ZPO um eine so verstandene Legalzession, kann 
ein Urteil, in welchem die Prozessentschädigung versehentlich dem obsiegenden 
Kläger statt seinem unentgeltlichen Rechtsvertreter zugesprochen wird, auf dem 
Wege der Erläuterung korrigiert werden 2004 S. 213

–	 Der verfassungsmässige Anspruch der bedürftigen Partei auf unentgeltliche 
Rechtspflege bezieht sich grundsätzlich nur auf die Zukunft 2002 S. 197

–	 Verfahren vor der Schlichtungsstelle für arbeitsrechtliche Streitigkeiten, kein 
Anspruch auf Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes 2002 S. 198

–	 Weist der kantonsgerichtliche Referent ein gegen die von ihm nominierten Gut-
achter gestelltes Ausstandsbegehren ab und stellt fest, dass der Beschwerdefüh-
rer durch seine eigenmächtige Weigerung, den angesetzten Begutachtungstermin 
wahrzunehmen, auf das Gutachten zu seinem Gesundheitszustand verzichtet hat, 
handelt es sich dabei um eine Beweisverfügung. Gegen diese Verfügung ist die 
Einsprache an das Kantonsgericht gegeben. Die Beschwerde an die Justizkommis-
sion nach § 208 Ziff. 4 ZPO ist damit ausgeschlossen 2004 S. 202

–	 Unlauterer Wettbewerb: Realerfüllungsanspruch auf Einhaltung lauterer Werbung 
genügt allein noch nicht als Verfügungsgrund. Es bedarf eines besonderen Inter-
esses an der Realerfüllung 2002 S. 201

–	 Die Frage nach der Zulässigkeit des einstweiligen Rechtsschutzes im Firmenrecht 
entscheidet sich ausschliesslich nach dem kantonalen Prozessrecht. Beim Erlass 
vorsorglicher Massnahmen ist Zurückhaltung geboten, da das Unternehmen, dem 
der Gebrauch seiner Firma vorsorglich verboten würde, gezwungen wäre, diese 
Firma aufzugeben und eine neue anzunehmen, was praktisch nicht mehr rück
gängig zu machen wäre 2004 S. 206

–	 Der Gesuchsteller verfügt im Rahmen der vorsorglichen Beweissicherung über die 
Verfahrensherrschaft 2004 S. 208

–	 ZPO: § 201 Abs. 2 hat den Charakter einer Ordnungsvorschrift und bezweckt 
nicht, die säumige Gegenpartei an der Berufungsverhandlung von jeglicher 
Stellungnahme zur Berufung auszuschliessen 2002 S. 207
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–	 Beschwerdebegründung als gesetzliches Gültigkeitserfordernis; Voraussetzung 
für die Wiederherstellung einer Beschwerdefrist 2002 S. 210

–	 ZPO § 208 Ziff. 2: Kompetenzen der Aufsichtsinstanz 2002 S. 212

–	 Wo die Einsprache an das Kantonsgericht möglich ist, kann nach der Praxis der 
Justizkommission gegen eine Verfügung des Referenten keine Beschwerde erho-
ben werden und der Einspracheentscheid des Kantonsgerichts nur mit der Haupt-
sache weitergezogen werden 2002 S. 215

–	 Im Falle der Zustellung eines Rechtsöffnungsentscheides während den Betrei-
bungsferien beginnt die Beschwerdefrist unabhängig vom Ausgang des Rechtsöff-
nungsverfahrens erst nach Ablauf der Betreibungsferien zu laufen 2004 S. 209

–	 Auslegung der Begriffe öffentliche oder private Strasse; Massgebend für die 
Zuständigkeit ist das Interesse für eine Verkehrsanordnung auf privaten Grund 
2002 S. 216

–	 Benutzungsverhältnis zwischen einer Gemeinde und dem Benutzer einer gemein-
deeigenen Mehrzweckhalle; Kriterien zur Unterscheidung zwischen einem privat-
rechtlichen und einem öffentlich-rechtlichen Anspruch 2003 S. 198

–	 Reichweite der materiellen Rechtskraft; Die Rechtskraft eines Urteils erstreckt 
sich in gewissen Fällen auf die Urteilserwägungen. Im Hinblick auf die Verwirk
lichung des materiellen Rechts darf das zivilprozessrechtliche Institut der mate
riellen Rechtskraft nicht eine Spaltung des Synallagmas bewirken 2003 S. 203

–	 Internationale Zuständigkeit; Gerichtsstand des Erfüllungsortes. Die Zulässigkeit 
und die Voraussetzungen für die Gültigkeit von mit internationalen Warenkäufen 
im Zusammenhang stehenden Gerichtsstandklauseln richten sich nicht nach dem 
WKR, sondern nach dem Prozessrecht der lex fori.  Sind die formellen Anforderun-
gen von Art. 17 LugÜ für den Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung nicht 
erfüllt und liegt zwischen den Parteien keine Einigung über den Ort der Erfüllung 
gemäss Art. 5 Ziff. 1 LugÜ vor, so ist der Erfüllungsort im Zusammenhang mit in-
ternationalen Warenkäufen nach Art. 31 WKR zu bestimmen 2003 S. 208

–	 Sicherstellung der Parteientschädigung bei definitivem Verlustschein 2003 S. 213

–	 Unantastbarkeit von kleinen Vermögen i.S. von § 46 Abs. 1 ZPO 2003 S. 214
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–	 Novenrecht im Eheschutzverfahren. In Bezug auf Kinderbelange gilt von Bundes-
rechts wegen die uneingeschränkte Offizialmaxime. Entsprechend sind in der 
Rechtsmittelinstanz – soweit es um Kinderbelange geht – von Bundesrechts 
wegen neue Anträge und Begehren zulässig 2003 S. 218

–	 Gegen vorläufige Verfügungen ist nach konstanter Praxis der Justizkommission die 
Beschwerde nicht zulässig 2003 S. 219

–	 Ist die gemäss Scheidungsurteil geschuldete Geldsumme nicht bestimmt, sondern 
muss diese erst noch nach den im Urteil festgelegten Kriterien bestimmt werden, 
und kann deshalb die definitive Rechtsöffnung in einer deswegen angehobenen 
Betreibung nicht erteilt werden, hat die Gläubigerin zur Festsetzung der gefor
derten Geldschuld den ordentlichen Prozessweg zu beschreiten und durch eine 
Anerkennungsklage im Sinne von Art. 79 Abs. 1 SchKG den Rechtsvorschlag 
beseitigen zu lassen 2003 S. 222

–	 Kann auf die betreibungsrechtliche Beschwerde offensichtlich wegen formellen 
Mängeln nicht eingetreten werden, erübrigt es sich, auf ein (erneut) gestelltes 
Ausstandsbegehren gegen die ordentlichen Mitglieder der Justizkommission 
einzutreten 2004 S. 211

–	 Werden Ausstands– bzw. Ablehnungsgründe erst nach Abschluss des Verfahrens 
entdeckt bzw. ergeben sich solche aufgrund der Urteilsbegründung, sind diese 
mit dem gegen das Urteil zulässigen Rechtsmittel geltend zu machen. Weiterlei-
tung des Gesuchs von Amtes wegen an die zuständige Behörde 2004 S. 212

–	 Voraussetzungen zur Sicherstellung der Parteientschädigung infolge Zahlungs
unfähigkeit des Klägers 2005 S. 209

–	 Von der klägerischen Partei, die einen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung 
gemäss Art. 317 ff. SchKG erlangt hat, kann keine Sicherstellung der Parteient-
schädigung verlangt werden 2005 S. 212

–	 Bestreitungslast. Die zugerische Zivilprozessordnung verlangt vom Beklagten ein 
substanziiertes Bestreiten der klägerischen Sachvorbringen. Mit Bezug auf das 
Ausmass der im Einzelfall erforderlichen Substanziierung des Bestreitens ist ins-
besondere die Einlässlichkeit der Sachdarstellung der behauptungsbelasteten 
Partei massgebend 2005 S. 214
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–	 Würdigung von Zeugenaussagen anhand von wissenschaftlich unterlegten Kri
terien, Merkmale für die Unglaubwürdigkeit eines Zeugen oder die Unglaubhaftig-
keit seiner konkreten Zeugenaussage 2005 S. 215

–	 § 93 ZPO bildet keine Grundlage für den Erlass von Leistungsmassnahmen. Sol-
che Massnahmen lassen sich einzig auf § 129 Ziff. 3 ZPO abstützen, für welche 
Verfügungen ausschliesslich der Kantonsgerichtspräsident bzw. der Einzelrichter 
im summarischen Verfahren sachlich zuständig ist 2005 S. 220

–	 Vorsorgliche Massnahmen. Eine Wiederholungsgefahr ist zu verneinen, wenn die 
Antragsgegnerin als juristische Person ihre Auflösung beschlossen und bereits 
publiziert hat, soweit es bei den beanstandeten Verletzungshandlungen einzig um 
solche im Rahmen der Geschäftstätigkeit geht. Kostentragung bei Gegenstands
losigkeit des Verfahrens 2005 S. 222

–	 Ist eine Ersatzvornahme möglich, kann (noch) nicht die Umwandlung einer 
Leistungspflicht in eine Geldleistung gemäss § 223 ZPO verlangt werden. Dieses 
Institut ist erst als ultima ratio zulässig 2005 S. 226

–	 Nichteintreten auf eine Beschwerde wegen ungebührlicher Äusserungen? 2005  
S. 228

–	 Wiederherstellung der Berufungsfrist bei Versäumnis infolge höherer Gewalt. Das 
Restitutionsgesuch ist innert angemessener Frist einzureichen, d.h. sobald die 
Tatsache der Fristversäumnis dem Betroffenen bekannt geworden und ihm die 
Einreichung eines Wiederherstellungsgesuchs zugemutet werden kann. Als ange-
messen dürfte eine Frist gelten, die der für die Einreichung des versäumten 
Rechtsmittels normierten entspricht 2005 S. 231

–	 Wird ein Zivilgericht angerufen, hat es seine eigenen prozessrechtlichen Bestim-
mungen anzuwenden; die Zivilgerichte sind dem Verwaltungsrechtspflegegesetz 
nicht unterstellt (vgl. § 2 VRG). Die Frage der Weiterleitungspflicht richtet sich 
demnach nicht nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (§ 7 VRG), sondern nach 
dem Gerichtsorganisationsgesetz 2005 S. 233

–	 Kostenvorschuss. Erfolgt die Zahlung des Kostenvorschusses über ein Bankkonto 
auf das Postkonto der Gerichtskasse, ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn das 
Geld am letzten Tag der Frist zugunsten der Gerichtskasse bei der Post einge
gangen ist. Keine Rolle spielt dagegen, wann der Betrag dem Postkonto der 
Gerichtskanzlei gutgeschrieben wurde 2006 S. 195
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–	 Kosten– und Entschädigungsfolgen. Reicht eine Partei Entscheide anderer kanto-
naler Gerichte, die ihren Standpunkt im Verfahren vor zugerischen Gerichten stüt-
zen, weil sie in vergleichbaren Fällen ergangen sind, verspätet in den hiesigen 
Prozess ein, kann sie deswegen nicht zur Zahlung von Gerichtskosten und einer 
Parteientschädigung an die Gegenpartei verpflichtet werden 2006 S. 197

–	 Unentgeltliche Prozessführung. Voraussetzung für das Eintreten auf ein neues 
Gesuch ist, dass der Antragsteller wesentlich veränderte Verhältnisse seit der 
Abweisung des ersten Gesuches geltend machen kann 2006 S. 197

–	 Die Unverbindlichkeit eines vor Kantonsgericht abgeschlossenen Vergleichs we-
gen Willensmängeln ist auf dem Beschwerdeweg und nicht mit selbständiger Kla-
ge geltend zu machen (Praxisänderung) 2006 S. 201

–	 Kaufvertrag; Zahlungsversprechen. Voraussetzungen für den Erlass eines einst-
weiligen Zahlungsverbotes (Erw. 2). Verfügungsgrund und Verfügungsanspruch in 
casu nicht glaubhaft gemacht (Erw. 3 und 4a). Frage nicht abschliessend beur-
teilt, ob ein Abrufverbot an den Begünstigten mit einem Zahlungsverbot an den 
Garanten ergänzt bzw. ersetzt werden kann (Erw. 4b) 2006 S. 207 

–	 Säumnisverfahren, Im Urteil, das gestützt auf ein Säumnisverfahren ergeht, ist nicht zu 
berücksichtigen, was die säumige Partei in einem früheren Stadium des Verfahrens noch 
rechtzeitig vorgebracht hat. Die Säumnis hat nicht zur Folge, dass auf eine Klageaner-
kennung geschlossen würde. Es wird lediglich davon ausgegangen, dass die vom Kläger 
vorgebrachten tatsächlichen Behauptungen nicht bestritten würden 2006 S. 200

–	 §§ 36 Abs. 1, 208 Ziff. 4 ZPO. – Beschwerde gegen Festsetzung des Prozesskos 
tenvorschusses durch den Kantonsgerichtspräsidenten in einem Haftpflicht
prozess 2007 S. 238

–	 § 62 ZPO; Art. 754 ff. OR; Zulässigkeit einer Eventualwiderklage im Rahmen eines 
aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsprozesses 2007 S. 241

–	 Begründungspflicht bei Kostenentscheiden – Die Begründung eines Kostenentscheids 
soll dessen sachgerechte Anfechtung ermöglichen. Wendet das Gericht bei der Kos-
tenfestsetzung den ordentlichen Tarif an, d.h. sieht es von einer Erhöhung oder Her-
absetzung der Spruchgebühr oder des Grundhonorars bzw. von Zuschlägen zu Letzte-
rem ab, ist eine Begründung des Kostenentscheids entbehrlich 2007 S. 243

–	 § 96 GOG, § 37 ZPO, § 10 GebV – Gerichtsgebühren stellen kostenabhängige Kau-
salabgaben dar, weshalb bei ihrer Festsetzung das Kostendeckungs– und das Äqui-



Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

65

valenzprinzip zu beachten sind. Das Äquivalenzprinzip kann namentlich verletzt 
sein, wenn die Gerichtsgebühr in Fällen mit hohem Streitwert und starrem Tarif, 
der die Berücksichtigung des Aufwandes nicht erlaubt, in Prozenten und Promillen 
festgelegt wird und eine obere Begrenzung fehlt. Im vorliegenden Fall erscheint 
eine Spruchgebühr von CHF 380’000.-– noch als verhältnismässig 2007 S. 243

–	 §§ 3 und 5 AnwT – Die Möglichkeit einer Erhöhung bzw. Herabsetzung des Grund-
honorars gemäss § 3 AnwT sowie der Berechnung von Zuschlägen nach § 5 AnwT 
dient der Einzelfallgerechtigkeit des Anwaltstarifs. Sie besteht unabhängig von 
der Höhe des massgebenden Streitwerts. Bei sehr hohen Streitwerten birgt eine 
schematische Anwendung solcher Erhöhungs– und Zuschlagsmöglichkeiten indes 
die Gefahr objektiv unverhältnismässiger Parteientschädigungen, da sich der im 
streitwertabhängigen Tarif enthaltene Kompensationsgedanke bei der prozentua-
len Erhöhung des Grundhonorars bzw. bei prozentualen Zuschlägen zu diesem 
faktisch mehrfach auswirkt. Dieser besonderen Situation gilt es bei der Bemes-
sung von Erhöhungen und Zuschlägen angemessen Rechnung zu tragen, zumal die 
Entschädigung des Anwalts stets in einem vernünftigen Verhältnis zu der von ihm 
erbrachten Leistung zu stehen hat 2007 S. 243

–	 § 43 ff. ZPO. – Die Kostenfolgen des Arrestverfahrens werden abschliessend von  
Art. 68 SchKG i.V.m. Art. 48 ff. GebV SchKG geregelt, weshalb die Kantone keine  
weiteren Kostenfolgen anordnen können, insbesondere auch keine Sicherstellung  
der Parteientschädigung 2007 S. 242

–	 § 46 ff. ZPO – Nach der zugerischen ZPO haben juristische Personen grundsätzlich 
keinen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Vorbehalten bleiben von der bun-
desgerichtlichen Praxis zu Art. 29 Abs. 3 BV geschaffene Ausnahmefälle. 2007 S. 253

–	 § 46 ff. ZPO – Verweigerung der unentgeltlichen Prozessführung bei Rechtsmiss-
brauch. Verbraucht ein Gesuchsteller im Hinblick auf einen anstehenden oder 
bereits rechtshängigen Prozess ohne Not und im Vertrauen auf die Gewährung der 
unentgeltlichen Prozessführung geradezu mutwillig einen vorhandenen Vermö-
genswert, welcher zur Deckung der anfallenden Prozesskosten problemlos ausrei-
chen würde, kann ihm die unentgeltliche Prozessführung wegen rechtsmiss-
bräuchlicher Herbeiführung der Bedürftigkeit verweigert werden. In casu werden 
die Bezahlung hoher Anwaltskosten und die Rückzahlung einer nicht fälligen Dar-
lehensschuld als rechtsmissbräuchlich qualifiziert. 2007 S. 254

–	 §§ 154 und 208 Ziff. 4 ZPO. – Gegen einen Beschluss des Kantonsgerichts, mit 
welchem das Begehren um mündliche Befragung des Experten bzw. um Anord-
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nung einer Oberexpertise abgewiesen wurde, ist die Beschwerde an die Justiz-
kommission des Obergerichts nicht zulässig. 2007 S. 258

–	 § 208 Ziff. 4 ZPO. – Ablehnungsbegehren gegen einen Sachverständigen. Ein 
Sachverständiger ist keine Gerichtsperson i.S.v. § 208 Ziff. 4 lit. b ZPO, weshalb 
die Abweisung eines Ablehnungsbegehrens durch das Kantonsgericht nicht ge-
stützt auf diese Bestimmung mit Beschwerde angefochten werden kann (E. 1a). 
Da der Abweisungsbeschluss nicht in einem separaten Ausstandsverfahren, son-
dern im Rahmen des Beweisverfahrens ergeht, kann er überhaupt nicht selbstän-
dig – auch nicht nur unter dem Gesichtswinkel der Verletzung klarer Prozessvor-
schriften nach § 208 Ziff. 4 ZPO –, sondern nur zusammen mit dem Endentscheid 
angefochten werde (E. 1b). 2007 S. 260

–	 § 30 Abs. 1 ZPO – Eine zur blossen Umgehung des kantonalen Anwaltsrechts 
vorgenommene Abtretung hat einen gesetzlich unerlaubten Inhalt und ist daher 
gemäss Art. 20 OR nichtig 2008 S. 232

–	 § 51bis ZPO, §§ 1 ff. der Verordnung des Obergerichts über die Rückerstattung von 
Kosten in Zivil– und Strafverfahren. – Kommt die Partei, der die unentgeltliche 
Rechtspflege oder ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt worden ist, durch 
den Ausgang des Prozesses zu Vermögen, so hat sie dem Staat die erlassenen Kos-
ten nachzuzahlen und die Kosten des unentgeltlichen Rechtsbeistandes zu ersetzen. 
In einem solchen Fall hat das Gericht die betreffende Partei aufzufordern, die fragli-
chen Koten zu bezahlen oder mit geeigneten Belegen nachzuweisen, dass und inwie-
fern sie trotz des Prozessausgangs nicht zu Vermögen gekommen sei. 2008 S. 238

–	 §§ 40, 49 und 51bis ZPO, §§ 3 und 14 AnwT. – Obsiegt die unentgeltlich verbeistän-
dete Partei in einem Zivilprozess und ist die unterlegene Partei nicht in der Lage, 
die zu ihren Lasten zugesprochene Prozessentschädigung zu bezahlen, ist eine 
Parteientschädigung nach § 14 Abs. 2 AnwT, d.h. nach dem Zeitaufwand festzu-
setzen und dem unentgeltlichen Rechtsvertreter der obsiegenden Partei direkt 
aus der Staatskasse zuzusprechen. Die unentgeltlich verbeiständete Partei hat 
diesfalls nach dem klaren Wortlaut von § 51bis ZPO die an ihren Rechtsvertreter 
ausgerichtete Parteientschädigung dem Staat zu vergüten, wenn sie zu Vermögen 
gelangt. 2008 S. 234

–	 § 62 ZPO; Art. 754 ff. OR; Zulässigkeit einer Eventualwiderklage im Rahmen eines 
aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsprozesses 2008 S. 240

–	 § 70 ZPO; Art. 285 ff. SchKG. – In § 70 Abs. 3 ZPO werden beispielhaft Verfahren 
aufgeführt, bei denen ein Friedensrichtervorstand entfällt. Die Anfechtungsklagen  
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nach Art. 285 ff. SchKG sind nicht aufgeführt. Dabei handelt es sich aber nicht um  
ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers 2008 S. 241

–	 Beweiswert ausländischer Arztzeugnisse. – Erfüllt ein ausländisches Arztzeugnis die-
selben formellen und materiellen Voraussetzungen wie ein inländisches, kommt ihm 
grundsätzlich der gleiche Beweiswert zu. Anderes gilt, wo gegenteilige Indizien beste-
hen. So ist etwa die Beweiskraft von Arbeitsunfähigkeitszeugnissen aus wirtschaft-
lich instabilen Ländern oder aus dem Heimaturlaub aufgrund der leichten Erhältlich-
keit und der erhöhten Missbrauchsgefahr solcher Zeugnisse begrenzt 2008 S. 243

–	 § 200 Abs. 1 ZPO; § 15 Abs. 3 GOG. – Bei der Kollokationsklage richtet sich der 
Streitwert nicht nach der Höhe der Forderung, sondern nach der mutmasslichen 
Dividende darauf 2008 S. 246

–	 § 208 ZPO; § 92 ZPO. – Unzulässigkeit der Beschwerde gegen Vor– und Zwischen-
entscheide im summarischen Verfahren (E. 1.2). Unzulässigkeit der Verfahrensbe-
schränkung nach § 92 ZPO im summarischen Verfahren (E.1.3). Kostenauflage im 
Beschwerdeverfahren trotz fehlerhafter Rechtsmittelbelehrung durch die Vorins-
tanz, da die Fehlerhaftigkeit der Rechtsmittelbelehrung in casu bei Konsultierung 
des mass-geblichen Verfahrensrecht erkennbar gewesen wäre (E.2) 2008 S. 248

–	 § 208 ZPO. – Gegen den Weisungsschein und die darin enthaltene Kostenverfü-
gung des Friedensrichteramts ist die zivilprozessuale Beschwerde an die Justiz-
kommission nicht zulässig. Gegen eine offensichtlich fehlerhafte Kostenverfügung 
kann aber beim Friedensrichteramt von Verfassungs wegen ein Revisionsgesuch 
i.S.v. § 215 ZPO gestellt werden (Bestätigung der Rechtsprechung). Wird im or-
dentlichen Prozess rechtskräftig die Unzuständigkeit der Zuger Justiz festgestellt, 
stellt dies einen Revisionsgrund für eine Kostenverfügung dar, in welcher dem 
Beklagten, der zufolge Bestreitung der örtlichen Zuständigkeit nicht vor dem Frie-
densrichter erschien, die Kosten auferlegt wurden 2008 S. 251

–	 § 208 ZPO. – Gegen die Anordnung eines Gutachtens und die Bestimmung des  
Experten durch den Referenten im ordentlichen Prozess ist einzig die Einsprache  
an das Kollegialgericht möglich (§ 94 Abs. 3 ZPO); eine Beschwerde an die Justiz-
kommission ist in diesem Fall hingegen ausgeschlossen 2008 S. 256

–	 § 14 AnwT. – Der unentgeltliche Rechtsvertreter kann nicht im Namen seines 
Mandanten eine höhere Parteientschädigung verlangen, da dies zu Lasten des 
Mandanten ginge. Der Rechtsvertreter hat ein derartiges Begehren in eigenem 
Namen zu stellen 2008 S. 257
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–	 Art. 50 LugÜ. – Voraussetzungen der Vollstreckung einer ausländischen öffentli-
chen Urkunde i.S.v. Art. 50 LugÜ im Verfahren zur Erteilung der definitiven Rechts
öffnung. 2008 S. 270

–	 §§ 129 ff. ZPO¸ § 4 GWS. – Wesen und Natur des allgemeinen gerichtlichen Ver-
bots. 2009 S. 289

 
–	 § 157 Abs. 3 ZPO. – Ausnahmsweise sind in summarischen Verfahren schriftliche 

Zeugenerklärungen zulässig.2009 S. 295

–	 § 13 GebT, § 8 AnwT; Art. 343 Abs. 2 OR. – Der im Sinne von Art. 343 Abs. 2 OR 
massgebliche Streitwert ist lediglich in Bezug auf die in Art. 343 OR zwingend vorge-
sehenen Verfahrensgrundsätze massgebend. Die einschlägigen kantonalen Bestim-
mungen stellen bei der Bemessung der Spruchgebühr und der Parteientschädigung 
auf den «noch in Betracht kommenden» bzw. «fallenden Streitwert» ab. 2009 S. 297

–	 § 129 ff. ZPO. – Unbeteiligte Drittpersonen können grundsätzlich nur dann in eine 
vorsorgliche Massnahme einbezogen werden, wenn ihre Rechtsstellung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird 2010 S. 285

–	 § 161 ZPO. – Pflicht Dritter zur Edition von Urkunden 2010 S. 287

–	 § 185 Abs. 2 ZPO. – Die Bestimmung erlaubt eine Kürzung zu hoher Entschädigungs-
forderungen eines Sachverständigen (E. 4.3.1). Die Kompetenz für die Festsetzung des 
Sachverständigenhonorars liegt beim Spruchkörper. Zuständigkeit für die Erteilung 
des Gutachtensauftrags (E. 4.3.2). – Gericht trägt das Preisrisiko für einen allfälligen 
Mehraufwand bis zu einer Toleranzgrenze von 10 – 20% allein (E. 4.3.3) 2010 S. 289

Rechtsöffnungsverfahren
–	 Bemessung der Parteientschädigung 1999 S. 129

Registerharmonisierung (Datenschutz)
–	 Datenerhebung zur Wohnsituation der Bevölkerung (Volkszählung) 2009 S. 387

S

Sachenrecht
–	 Ideelle Immissionen. Die mit der Errichtung von «Dozulékreuzen» (auch «Liebes-

kreuze» genannt) verbundene Wirkung ist als ideelle Immission zu qualifizieren. 
Ob eine übermässige Einwirkung vorliegt, ist aufgrund der konkreten Umstände zu 
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prüfen. Im vorliegenden Fall stellt das Kreuz bei Tageslicht keine übermässige 
Immission im Sinne von Art. 684 Abs. 1 OR dar. Hingegen übersteigen die Immis-
sionen, die in der Dunkelheit vom beleuchteten Kreuz ausgehen, die Grenze des-
sen, was die Nachbarn gemäss Art. 684 ZGB noch dulden müssen 2005 S. 170

–	 Art. 38 ff. SchlT ZGB; Verordnung über die Bereinigung der dinglichen Rechte und 
die Anlage des Grundbuches vom 29. Juni 1940 – Die Bereinigung der altrechtli-
chen dinglichen Rechte bei der Anlage des eidgenössischen Grundbuches fällt 
nicht in die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichtes, sondern des Bereini-
gungsbeamten. Eine Vorwegnahme der Bereinigung der dinglichen Rechte durch 
ein zivilprozessuales Verfahren auf Veranlassung eines Grundstückeigentümers 
oder Dienstbarkeitsberechtigten ist daher unzulässig 2008 S. 200

–	 § 214 des Privatrechtlichen Gesetzbuches für den Kanton Zug vom 22. Dezember 
1873 (PRG-ZG) – Übertragbarkeit und Vererblichkeit von altrechtlichen Personal-
dienstbarkeiten. 2009 S. 239

Sammelauskunft
–	 (Datenschutz) Revision des DSG: Bekanntgabe des Geburtsdatums bei Sammel-

auskünften 2005 S. 302

Schaden
–	 Feststellung bei erlittenem Vergehen oder Verbrechen; Ausführungen in den Erwä-

gungen genügen 1999 S. 147

Schuldbetreibung und Konkurs
–	 Konkursamt ist nicht legitimiert, gegen das Konkursdekret eine Beschwerde ein-

zureichen zur Feststellung dessen Nichtigkeit (Änderung der Rechtssprechung), 
Rechtsfolgen, 2000 S. 141

–	 Anforderungen an die Angaben im Betreibungsbegehren; i.c. Adresse des Gläubi-
gers 2000 S. 147

–	 Korrektur einer fehlerhaften Gläubiger– und Parteibezeichnung 2000 S. 149

–	 Deutscher Vergütungsfeststellungsbeschluss; Vollstreckbarerklärung, Rechtsöff-
nung 2000 S. 150

–	 Erfolgte die Sitzverlegung der Schuldnerin – wie im konkreten Fall – bevor ihr der Kon-
kurs angedroht wurde, kann die Betreibung am neuen Betreibungsort ohne Einleitungs-
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verfahren fortgesetzt werden. Wurden seit der Beseitigung des Rechtsvorschlages 
Teilzahlungen auf die Betreibungsforderung geleistet, ändert das nichts daran, dass die 
Betreibung für den Restbetrag ohne weiteres fortgesetzt werden kann 2004 S. 171

–	 Liegt ein Mahngeschäft i. S. von Art. 102 Abs. 1 OR vor und ist eine Mahnung 
nicht nachgewiesen, wird nach konstanter Rechtsprechung der Zahlungsbefehl 
als verzugsauslösende Mahnung qualifiziert. Für Betreibungskosten wird keine 
Rechtsöffnung erteilt 2004 S. 173

–	 Betreibung einer AG, über die der Konkurs eröffnet worden ist, die aber noch im 
HReg eingetragen ist 2000 S. 153

–	 Bei Trennung von Haupt– und Widerklage ist bei verrechenbaren Ansprüchen die 
Vollstreckbarkeit des zuerst gefällten Urteils aufzuschieben bis über den anderen 
Anspruch ebenfalls entschieden worden ist 2004 S. 175

–	 Lohnsperre. Voraussetzungen, unter denen das Betreibungsamt eine Sperre der Lohn-
ansprüche des Schuldners gegenüber seinem Arbeitgeber verfügen kann 2004 S. 177

–	 Streitwert der Kollokationsklage; Zuständigkeit des Friedensrichters 2000 S. 158

–	 Provisorische Pfändung; Öffnen von Tresorfächern, Inventarisierung 2000 S. 169

–	 Eine Konkursandrohung, in welcher nicht in Betreibung gesetzte Forderungsbeträ-
ge aufgeführt sind, ist nichtig. Aus Gründen des Schuldnerschutzes gilt dies selbst 
dann, wenn nur für einen einzelnen von mehreren Forderungsbeträgen keine Be-
treibung angehoben worden ist 2001 S. 149

–	 Eine erst nach Konkurseröffnung erfolgte Tilgung der gesamten Schuld kann nur be-
rücksichtigt werden, wenn diese innerhalb der Rechtsmittelfrist erfolgt ist 2001 S. 161

–	 Auf offensichtlichem Irrtum beruhender Eintrag im Handelsregister und deren 
Folgen für das Betreibungsamt 2001 S. 150

–	 Einforderung grundpfandgesicherter Zinsen und Annuitäten 2001 S. 152

–	 Vollstreckbarerklärung eines italienischen Urteils 2001 S. 154

–	 Nachlassstundungsverfahren; Ausschöpfung der Höchstdauer der Stundung und 
Gewährung einer neuerlichen Stundung 2001 S. 162
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–	 Änderung des Wohnsitzes des Schuldners während des Einleitungsverfahrens 
2002 S. 175

–	 Rechtsstillstand wegen schwerer Erkrankung; Voraussetzungen 2002 S. 177

–	 Die in einem Rechtsöffnungsentscheid im Dispositiv erfolgte Vollstreckbarerklä-
rung eines ausländischen Urteils erwächst in Rechtskraft und bindet den Richter 
in einem späteren Rechtsöffnungsverfahren 2002 S. 179

–	 Es ist in erster Linie Sache des Urteilsstaates, die ordnungsgemässe Zustellung 
des Urteils zu prüfen, gehört aber auch zu den Pflichten der Behörden des Staa-
tes, in dem das Urteil vollstreckt werden soll. Zustellungsnachweis mittels Zustel-
lungsurkunde und deren Bedeutung 2002 S. 182

–	 Prozessgewinn des Klägers besteht in der Differenz zwischen jener Konkursdivi-
dende, welche dem Beklagten nach der ursprünglichen Kollokation zugekommen 
wäre und jener, welche ihm nach der gerichtlich bereinigten Kollokation zukommt 
2002 S. 185

–	 Die Frage, ob eine Forderung als Kostenforderung oder Massaschuld Anspruch 
auf Deckung vor den Konkursgläubigern habe, ist als ein solche der Verteilung von 
der Aufsichtsbehörde zu entscheiden. Die aus der Zwangsverwertung einer Lie-
genschaft anfallende Mehrwertsteuer gehört zu den Massekosten und ist vorab 
aus dem Gesamterlös der Liegenschaft zu bezahlen 2002 S. 187

–	 Arrest kann nur auf Sachen und Rechte gelegt werden, die zumindest nach glaub-
würdigen Angaben des Gläubigers rechtlich und nicht bloss wirtschaftlich dem 
Schuldner gehören. Dritteigentum darf nur im Falle des sog. «Durchgriffs» verar-
restiert werden, d.h. wenn der Schuldner seine Vermögenswerte rechtsmiss-
bräuchlich einer von ihm beherrschten Gesellschaft übertragen hat 2002 S. 190

–	 Enthält eine betreibungsrechtliche Beschwerde weder einen bestimmten Antrag 
noch eine Begründung, kann darauf nicht eingetreten werden 2003 S. 186

–	 Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist 2003 S. 187

–	 Betreibung auf Sicherheitsleistung;  Wird vom Gläubiger ausdrücklich eine Betrei-
bung auf Sicherheitsleistung verlangt, darf das Betreibungsamt nur die formellen 
Voraussetzungen hierfür prüfen. Für die Prüfung der materiellen Voraussetzungen 
ist im Streitfall der Richter zuständig 2003 S. 189
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–	 Anforderungen an die Umschreibung des Forderungsgrundes bzw. der Forde-
rungsurkunde 2003 S. 190

–	 Voraussetzung für die Aussetzung des Konkurses gemäss Art. 173a SchKG 2003 S. 193

–	 Ein allfälliger Prätendentenstreit über die Zugehörigkeit einer gewöhnlichen, nicht 
in einem Wertpapier verkörperten Forderung erfolgt nicht im Aussonderungsver-
fahren gemäss Art. 242 SchKG 2003 S. 194

–	 Fehlt es an der gesetzlich vorgesehenen Prüfung der Zwischenbilanz zu Veräusse-
rungs– und Fortführungswerten, kann die Konkurseröffnung wegen Überschuldung 
trotzdem erfolgen, wenn sich die Überschuldung aus den übrigen Akten klar ergibt. Ein 
Konkursaufschub ist jedoch schon aus diesem Grunde ausgeschlossen 2004 S. 179

–	 Die Verrechnung ist mit Bezug auf den Erwerb von Aktien ausgeschlossen, da der 
Rechtsgrund der Forderung in Tatsachen liegt, die nach der Konkurseröffnung ein-
getreten sind. Vor der beschlossenen Kapitalherabsetzung bzw. Ausschüttung an 
die Aktionäre hat dieser Anspruch auch nicht virtuell bestanden 2004 S. 184

–	 Gegen die Ablehnung des Arrestbegehrens ist die Beschwerde an die Justizkom-
mission gegeben. Das Novenrecht bestimmt sich nach § 212 i.V. § 205 Abs. 1 
ZPO. Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen. Glaub-
haftmachung im konkreten Fall bejaht 2004 S. 186

–	 Der Entscheid des Richters über die Bewilligung des Rechtsvorschlages wegen 
fehlenden neuen Vermögens ist endgültig; dagegen ist nur noch die staatsrecht
liche Beschwerde an das Bundesgericht zulässig 2003 S. 197

–	 Legitimation zur Beschwerde. Der übergangene Drittinteressent bei einem Frei-
handverkauf ist nicht zur Beschwerde legitimiert, da er nicht in seinen rechtlich 
geschützten Interessen betroffen wird 2005 S. 187

–	 Nach der neueren Lehre kann der Promissar beim unechten oder echten Vertrag 
zugunsten eines Dritten die Leistung an sich selber beanspruchen, beim zuletzt 
erwähnten Vertrag allerdings nur solange als der Dritte dem Promittenten nicht 
erklärt hat, von seinem Recht Gebrauch machen zu wollen. Der unechte oder 
echte Vertrag zugunsten eines Dritten stellt daher grundsätzlich einen provisori-
schen Rechtsöffnungstitel zugunsten des Promissars dar 2005 S. 188

–	 Weist die ausseramtliche Konkursverwaltung die Forderungseingabe des Betrei-
bungsamtes gemäss Art. 100 SchKG ohne materielle Prüfung ab und kolloziert im 
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Gegenzug die Forderungseingabe des deutschen Konkursverwalters, so stellt die 
Abweisung der Forderungseingabe des Betreibungsamtes eine rein verfahrens-
rechtliche Nichteintretens-Verfügung dar, welche der Beschwerde nach Art. 17 
SchKG unterliegt (Erw. 2). Ohne Anerkennung gemäss Art. 166 ff. IPRG kann ein 
deutsches Konkursdekret in der Schweiz keine Wirkungen entfalten, insbesondere 
kann ein deutscher Insolvenzverwalter nicht als Gläubiger-Vertreter in einem 
schweizerischen Konkurs anerkannt werden (Erw. 3) 2005 S. 189

–	 Nach konstanter Rechtsprechung der Justizkommission muss sich der geltend ge-
machte Konkurshinderungsgrund (Tilgung, Hinterlegung oder Verzichtserklärung) 
spätestens bis zum Ablauf der 10-tägigen Weiterzugsfrist verwirklicht haben. Wird 
nur die Schuld – inkl. Zinsen und Betreibungskosten, aber ohne Gerichtskosten – 
innerhalb der Rechtsmittelfrist von zehn Tagen getilgt, mangelt es an einer Vor-
aussetzung, um die Konkurseröffnung aufheben zu können 2005 S. 192

–	 Das Konkursamt ist beim Freihandverkauf verpflichtet, das aus kaufmännischer 
Sicht beste Ergebnis anzustreben. Es darf sich nicht einfach mit dem erstbesten 
Angebot zufrieden geben, sondern muss geeignete Abklärungen treffen, um mit 
einer gewissen Zuverlässigkeit beurteilen zu können, ob ein bestimmtes Angebot 
von einem Kaufinteressenten angemessen ist 2005 S. 195

–	 Einrede mangelnden neuen Vermögens. Das Betreibungsamt hat nicht zu überprü-
fen, ob der Konkurs des Schuldners mangels Aktiven eingestellt wurde. Darüber 
kann einzig der Richter entscheiden 2005 S. 198

–	 Der Eintritt des Abtretungsgläubigers nach Art. 260 Abs. 1 SchKG in den Prozess 
ist erst mit der Bezahlung des von ihm geforderten Kostenvorschusses vollzogen 
2005 S. 199

–	 Entschädigung als Mitglied des Gläubigerausschusses. Die Konkursverwaltung hat 
nicht die Kompetenz, die Rechnungen der Mitglieder des Gläubigerausschusses 
abschliessend zu prüfen und darüber zu befinden. Über die Berechtigung und An-
gemessenheit der Rechnungen entscheidet vielmehr die Aufsichtsbehörde (Erw. 1). 
Weigert sich die Konkursverwaltung aus einem materiellrechtlichen Grund, die For-
derung eines Mitglieds des Gläubigersausschusses zu begleichen, hat darüber der 
Zivilrichter und nicht die Aufsichtsbehörde zu entscheiden (Erw. 2) 2005 S. 200

–	 Zustellung eines Zahlungsbefehls. Es liegt kein unzulässiger Interessenkonflikt 
vor, wenn der Zahlungsbefehl an eine Angestellte der betreibenden Gläubigerin in 
den Geschäftsräumlichkeiten der betriebenen Schuldnerin zugestellt wird, welche 
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den Zahlungsbefehl an einen Vertreter der betriebenen Schuldnerin weiterleitet, 
der nicht im Dienste der betreibenden Gläubigerin steht 2006 S. 172

–	 Urkundenedition im Rechtsöffnungsverfahren. Im Rechtsöffnungsverfahren gel-
ten Editionsbegehren grundsätzlich als unzulässig, namentlich wenn sie sich auf 
den Rechtsöffnungstitel beziehen 2006 S. 176

–	 Wird das Gesuch um Konkurseröffnung wegen Überschuldung auf Begehren der Revisi-
onsstelle vom Konkursrichter abgewiesen, ist die Revisionsstelle mangels Parteistellung 
bzw. mangels Rechtsschutzinteresses nicht zur Beschwerde legitimiert 2006 S. 178

–	 Die Anfechtungsklage gemäss Art. 285 ff. SchKG ist nicht schiedsfähig 2006  
S. 179

–	 Ein Begehren um neue Schätzung durch Sachverständige wird gegenstandslos, 
wenn über die Grundpfandschuldnerin der Konkurs eröffnet wird. Ergibt die neue 
Schätzung durch den Sachverständigen nur eine geringfügige Abweichung, kann 
von vornherein keine Aussage darüber gemacht werden, welche von beiden Schät-
zungen den höheren Anspruch auf Richtigkeit hat 2006 S. 188

–	 Zustellfiktion bei eingeschriebenen, nicht abgeholten Briefpostsendungen. – Die von 
der Rechtsprechung entwickelte Zustellfiktion, nach der eingeschriebene, nicht abge-
holte Briefpostsendungen am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist als zugestellt 
gelten, setzt den Bestand eines Prozessrechtsverhältnisses voraus. Durch die rechts-
gültige Zustellung der Konkursandrohung wird für das Konkurser-öffnungsverfahren 
kein solches Prozessrechtsverhältnis begründet (Praxisänderung; E. 2b) 2007 S. 201.

–	 Art. 65 Abs. 1 SchKG – Mangelt es der betriebenen Gesellschaft an einer zu Ver-
tretung befugten Person, weil der betreibende Gläubiger gleichzeitig einziger Ver-
waltungsrat der betriebenen Gesellschaft ist, ist die Situation so zu halten, als 
mangle der Schuldnerin überhaupt jegliche Vertretung. Der Gläubiger ist daher 
gehalten, im Betreibungsbegehren die Zustellung an die Vormundschaftsbehörde 
zu beantragen oder der Gesellschaft vorgängig einen Beistand bestellen zu las-
sen, wenn er persönlich gegen diese vorgehen will und er dadurch als gleichzeiti-
ger Vertreter der Gesellschaft in einen Interessenkonflikt gerät. 2007 S. 2004

–	 Art. 80 SchKG; Art. 277 Abs. 2 ZGB – Ein Scheidungsurteil bildet nur dann einen 
definitiven Rechtsöffnungstitel für Mündigenunterhalt nach Art. 277 Abs. 2 ZGB, 
wenn sich aus dem Urteil mit hinreichender Klarheit ergibt, dass solcher geschuldet 
ist. Aus der Formulierung «bis zum Abschluss einer ordentlichen Erstausbildung» 
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lässt sich nicht herleiten, dass der Unterhalt über den Abschluss einer Erstlehre hi-
naus bis zu demjenigen einer zweijährigen Zusatzlehre geschuldet ist. 2007 S. 207

–	 Art. 80 SchKG – Aus prozessökonomischen Gründen wird für Verzugszinsen praxis-
gemäss auch dann Rechtsöffnung erteilt, wenn im Rechtsöffnungstitel kein Ver-
zugszins ausgewiesen ist. Da in solchen Fällen kein eigentlicher Rechtsöffnungstitel 
vorliegt, ist diese Praxis auf Fälle zu beschränken, in denen der Verzugszins gleich-
zeitig mit der Hauptforderung geltend gemacht wird und es sich um einen geringfü-
gigen, leicht feststellbaren und liquiden Betrag handelt. Sie ist deshalb nicht an-
wendbar, wenn die Verzugszinsforderung im Rechtsöffnungsverfahren nicht bloss 
als Nebenforderung zusammen mit der durch den Rechtsöffnungstitel ausgewiese-
nen Hauptforderung, sondern selbständig geltend gemacht wird. 2007 S. 211

–	 Art. 80 SchKG; Art. 24, 25 ff. LugÜ – Ein im Rahmen eines ordentlichen italieni-
schen Zivilprozesses gestützt auf Art. 648 des italienischen Codice di Procedura 
Civile vorläufig vollstreckbar erklärtes «decreto ingiuntivo» ist kein Massnahme-
entscheid gemäss Art. 24 LugÜ, sondern eine anerkennungsfähige Entscheidung 
i.S.v. Art. 25 LugÜ. Als solche muss es in der Schweiz anerkannt und vollstreckt 
werden, soweit kein Anerkennungsverweigerungsgrund nach Art. 27 f. LugÜ vor-
liegt (E. 5a, 5b) 227 S. 213

–	 Art. 28 LugÜ – Die Schiedseinrede ist vor den Gerichten des Urteilsstaates zu 
erheben und stellt deshalb keinen Anerkennungsverweigerungsgrund i.S.v. Art. 
28 LugÜ dar (E. 5c) 2007 S. 213

–	 Art. 38 Abs. 3 LugÜ – Die Vollstreckbarerklärung einer im Urteilsstaat bloss vorläufig 
vollstreckbar erklärten Entscheidung kann in analoger Anwendung von Art. 38 Abs. 3 
LugÜ von der Leistung einer Sicherheit abhängig gemacht werden (E. 5e).2007 S. 213

–	 Art. 85a SchKG. – Die Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG steht auch bei öffent-
lich-rechtlichen Forderungen zur Verfügung, wobei das Verfahren grundsätzlich bis zum 
Vorliegen einer rechtsbeständigen Verfügung der zuständigen Behörde zu sistieren ist. 
Der Zivilrichter kann danach lediglich feststellen, ob eine solche Verfügung zur Begrün-
dung der Forderung vorliegt oder nicht (E. 2a). Die Möglichkeit zur vorsorglichen Einstel-
lung der Betreibung nach Art. 85a Abs. 2 SchKG besteht grundsätzlich auch bei öffent-
lich-rechtlichen Geldforderungen. Liegt bereits eine rechtskräftige Verfügung vor, ist sie 
aber nur in besonderen Fällen anzuordnen (E. 2b). Dabei genügt es bei einer Betreibung 
auf Sicherheitsleistung nicht, dass eine rechtskräftig verfügte Sicherstellungsforderung 
erheblich höher ist als die sicherzustellende öffentlich-rechtliche Forderung. Ist der 
nach Durchführung der Verwertung zugunsten der Gläubiger hinterlegte Betrag ohnehin 
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kleiner als die zu sichernde Forderung, fehlt es für die vorläufige Einstellung der Betrei-
bung nämlich schon an einem schutzwürdigen Interesse (E. 4). 2007 S. 220

–	 Art. 229 SchKG. – Ausweisung des Gemeinschuldners aus dessen Einfamilien-
haus. Ausweisung im konkreten Fall bejaht. 2007 S. 225

–	 Art. 63 KOV – Das Konkursamt hat über den Bestand von Bauhandwerkerpfandrech-
ten im Lastenverzeichnis definitiv zu verfügen, wenn zum Zeitpunkt der Konkurser-
öffnung bei Gericht ein Verfahren betreffend vorläufige Eintragung eines Bauhand-
werkerpfandrechtes anhängig ist. Art. 63 KOV ist nicht anwendbar. 2007 S. 228

–	 Art. 8a SchKG; Art. 265 Abs. 2 i.V.m. Art. 149a Abs. 3 SchKG. – Sachdienliche 
Angaben betreffend die Konkurseröffnung und -durchführung dürfen in das Be-
treibungsbuch eingetragen und durch Aufführung im Betreibungsregisterauszug 
nach aussen mitgeteilt werden. Kauft ein ehemaliger Konkursit die gegen ihn aus-
gestellten Konkurs-verlustscheine zurück, kann er beim Konkursamt gegen Vorla-
ge der zurückgekauften und quittierten Verlustscheine die Löschung der fragli-
chen Registereinträge und die Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung 
verlangen. Gegen Vorlage einer solchen Bescheinigung hat das Betreibungsamt 
die im Betreibungsbuch eingetragenen Bemerkungen zum Konkurs durch einen 
entsprechenden – auch in der Betrei-bungsauskunft aufzuführenden – Hinweis zu 
ergänzen 2008 S. 219

–	 Art. 17 Abs. 2, Art. 22 und Art. 65 SchKG. – Die fehlerhafte Zustellung des Zah-
lungsbefehls ist nur dann absolut nichtig, wenn die Notifikation an den Schuldner 
sowie die Zustellungsbescheinigung fehlen oder wenn infolge sonst fehlerhafter 
Zustellung die Urkunde nicht in die Hände des Betriebenen gelangt ist (Erw. 1). 
Die Zustellung der Betreibungsurkunde an einen Angestellten, der nicht im Diens-
te der betriebenen, sondern einer anderen, im gleichen Lokal tätigen Gesellschaft 
steht, ist gültig, wenn die betreffende Person in den gleichen Räumlichkeiten wie 
der Vertreter der Gesellschaft arbeitet und deshalb ohne Weiteres in der Lage ist 
und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht versäumen wird, die Betreibungsur-
kunde unverzüglich an den Vertreter wie-terzuleiten, sodass dieser bei seiner 
Rückkehr ins Geschäftslokal davon Kenntnis erhält (Erw. 2) 2008 S. 221

–	 Art. 208 und 211 SchKG. – Das rechtliche Schicksal laufender Verträge im Kon-
kurs– und Nachlassverfahren wird sowohl durch Normen des Privatrechts als 
auch des SchKG bestimmt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Parteien im fragli-
chen Vertrag die Anwendung des Wiener Kaufrechts (CISG) vereinbart haben, weil 
ein bewusster Verzicht auf eine einheitsrechtliche Regelung vorliegt. Gemäss Art. 
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7 Abs. 2 CISG ist insoweit das jeweilige, nach den Regelungen des IPR massgeb-
liche, nationale Recht anzuwenden (E. 3.1 und 3.2) 2008 S. 224

–	 Art. 211 und 319 SchKG. – Beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung ist die 
Umwandlung von Forderungen auf den Tag vorzunehmen, an welchem die Bestä-
tigung des Nachlassvertrages endgültig geworden ist (E. 4.2) 2008 S. 224

–	 Art. 17 SchKG. – Gegenstand des betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens 
können nur verfahrensrechtliche Fragen bilden, nicht aber materiellrechtliche. 
2009 S. 265

–	 Art. 39 Abs. 1 Ziff. 5 aSchKG. – Die Betreibungsämter sind nach der per 1. Januar 
2008 erfolgten Aufhebung von Art. 39 Abs. 1 Ziff. 5 aSchKG, gemäss welchem 
geschäftsführende Mitglieder einer GmbH der Konkursbetreibung unterliegen, 
nicht verpflichtet, vor dem 1. Januar 2008 eingeleitete Betreibungsverfahren, in 
denen dem Betreibungsschuldner die Konkursandrohung zugestellt wurde, von 
Amtes wegen als Betreibungen auf Pfändung fortzusetzen. 2009 S. 266

–	 Art. 49 Abs. 1 BV, Art. 79 Abs. 1, Art. 88 Abs. 1 und 2 SchKG. – Die einjährige 
Verwirkungsfrist nach Art. 88 Abs. 2 SchKG steht auch dann still, wenn der Gläu-
biger im vorgängig zum Betreibungsverfahren eingeleiteten Forderungsprozess 
aus prozessualen Gründen nicht die Beseitigung des im fraglichen Betreibungs-
verfahren erhobenen Rechtsvorschlags verlangen kann. 2009 S. 269

–	 Art. 82 Abs. 1 SchKG. – Der Schuldner ist bei der inhaltlichen Ausgestaltung einer 
einseitigen Schuldanerkennung frei und kann seine Zahlungspflicht auch nur be-
dingt, z.B. erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, anerkennen. Provisorische 
Rechtsöffnung kann in einem solchen Fall grundsätzlich nur erteilt werden, wenn 
der Bedingungseintritt nachgewiesen ist. 2009 S. 272

–	 Art. 82 SchKG. – Ist der Schuldner nicht Vertragspartei eines Grunddienst
barkeitsvertrages, kann dieser gegenüber ihm nur dann als provisorischer Rechts
öffnungstitel taugen, wenn der Schuldner entweder von Gesetzes für die darin 
vereinbarte Entschädigung haftet oder wenn urkundlich nachgewiesen ist, dass er 
betreffend der fraglichen Schuld als Rechtsnachfolger des ursprünglich verpflich-
teten Vertragspartners zu betrachten ist. 2009 S. 276

–	 Art. 82 SchKG. – Für einen vertraglichen Selbstbehalt, der weder in dem vom 
Versicherungsnehmer unterzeichneten Antrag noch in den AVB, deren Erhalt der 
Versicherungsnehmer unterschriftlich bestätigt hat, sondern nur in der vom Ver-
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sicherungsnehmer nicht unterzeichneten Versicherungspolice beziffert ist, kann 
keine provisorische Rechtsöffnung erteilt werden. 2009 S. 278

–	 Art. 88 SchKG. – Frage, ob für die Fortsetzung der Betreibung eine Rechtskraft-
bescheinigung des Rechtsöffnungsentscheids verlangt werden darf. 2009 S. 280

–	 Art. 242 Abs. 1 SchKG, Art. 47 ff. KOV. – Will das Konkursamt im summarischen 
Verfahren einen Dritteigentumsanspruch anerkennen, hat es dazu vorgängig die 
Stellungnahme der Konkursgläubiger einzuholen. 2009 S. 283

–	 Art. 271 f. SchKG, Art. 132 Abs. 2 ZGB. – Die Ausstellung eines Arrestbefehls für 
eine Forderung auf Sicherheitsleistung zukünftiger Unterhaltsansprüche ist zuläs-
sig. 2009 S. 285

–	 Art. 65 SchKG; Art. 33 Abs. 4 SchKG. – Verfügt die juristische Person über einen 
Domizilhalter, ist der Zahlungsbefehl an diesen zuzustellen (E. 1). Voraussetzun-
gen für die Gutheissung eines Fristwiederherstellungsgesuchs (E. 2) 2010 S. 271

–	 Art. 17 SchKG; Art. 65 SchKG. – Beschwerdelegitimation nach Art. 17 SchKG; 
Wesen der Aufsichtsbeschwerde (E. 1 – 2.1). Zustellung eines Zahlungsbefehls: 
Übernimmt eine Gesellschaft das Domizil einer anderen Gesellschaft, so darf der 
Zahlungbefehl nicht mehr direkt der Betriebenen, sondern nur einem nach Art. 65 
Abs. 1 Ziff. 2 – 4 SchKG zur Entgegennahme berechtigten Vertreter der Domizil-
halterin ausgehändigt werden (E. 2.2.1) 2010 S. 273

–	 Art. 80 SchKG; Art. 25 IPRG und Art. 26 lit. a i.V.m. Art. 149 Abs. 2 lit. d IPRG – An-
erkennung und Vollstreckbarerklärung einer ausländischen Entscheidung ausserhalb 
der Staatsverträge. Bedeutung «am Sitz der Niederlassung» (E. 2.1) 2010 S. 276

–	 Art. 80 SchKG; Art. 46 LugÜ – Vollstreckbarerklärung eines deutschen Teilversäumnis-
urteils (E. 5.1). Die Zustellungsurkunde ist eine öffentliche Urkunde deutschen Rechts, 
die den vollen Beweis für die darin bezeugten Tatsachen begründet (E. 5.2) 2010 S. 281

Schule
–	 Kognition bei Schülerbeurteilungen; Beschwerde gegen Maturitätsnote 2000 S. 221

–	 Für die Festsetzung der Beitragsleistungen an die Zahnbehandlungskosten der 
Kinder können auch die finanziellen Verhältnisse des Stiefelternteils berücksich-
tigt werden (Praxisänderung) 2003 S. 126

–	 Zum Datenaustausch zwischen Lehrerschaft und schulischer Sozialarbeit 2006 S. 262
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Schulrecht
–	 (Datenschutz) Änderung der Disziplinarordnung des kantonalen Gymnasiums 

Menzingen 2005 S. 307

Sozialbehörde
–	 Darf der Sozialdienst routinemässig Halterabklärungen betr. Sozialhilfebezügern 

beim Strassenverkehrsamt vornehmen? (Datenschutz) 2008 S. 297

Sozialhilfe
–	 Ausbildungskosten als Sozialhilfeleistungen 2004 S. 264

–	 Einschränkung wegen Verweigerung zumutbarer Mitwirkung 2000 S. 102

–	 Unterstützungswohnsitz; Beweislast 2002 S. 285

–	 Kürzung von Sozialhilfeleistungen; eine Sozialhilfeempfängerin muss vorgängig 
schriftlich klar informiert und verwarnt werden, bevor Kürzungen der Sozialhilfe 
zulässig sind 2003 S. 328

–	 Datenschutz: Lässt das geltende Recht verdeckte Überwachung von Sozialhilfebe-
zügern zu? 2009 S. 383

Sorgerecht
–	 (Datenschutz) Eltern ohne Sorgerecht – welche Informationen erhalten sie über 

ihr Kind? 2005 S. 315

Sozialrecht
–	 Im Falle der Verbeiständung einer jur. Person hat das Gemeinwesen und nicht der 

Antrag stellende Dritte für die Verfahrenskosten und die Entschädigung des Bei-
standes einzustehen, wenn der jur. Person die nötigen Mittel fehlen 2003 S. 123

–	 Für die Festsetzung der Beitragsleistungen an die Zahnbehandlungskosten der 
Kinder können auch die finanziellen Verhältnisse des Stiefelternteils berücksich-
tigt werden (Praxisänderung) 2003 S. 126

–	 Parteifähigkeit des Konkubinatspartners;Subsidiaritätsprinzip. Voraussetzungen 
für das Vorliegen eines stabilen Konkubinats. Führt eine unterstützte Person den 
Haushalt für den Partner der familienähnlichen Gemeinschaft, hat sie einen An-
spruch auf Haushaltsentschädigung 2005 S. 291
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–	 Behandlung der Verwaltungs– und Aufsichtsbeschwerde in einem Regierungsrats-
beschluss. Verbindlichkeit der jeweils gültigen Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe. Prüfung, ob es sich bei den durch den Wochenaufenthalt 
bedingten zusätzlichen Kosten um situationsbedingte Leistungen gemäss SKOS 
Richtlinien handelt. Prinzip der Angemessenheit der Hilfe. Keine Übernahme zu-
sätzlicher Kosten bei Wochenaufenthalt an einem anderen Ort 2005 S. 294

–	 Abkommen vom 27. Mai 1970 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft  
und dem Königreich der Niederlande über Soziale Sicherheit. – Weil schweizeri-
sche Staatsangehörige in der Lage des Beschwerdeführers Anspruch auf Hilflosen-
entschädigung und einen Intensivpflegezuschlag haben, muss dasselbe auch für 
den niederländischen Beschwerdeführer gelten, auch wenn er die für ausländische 
Staatsangehörige geltenden gesetzlichen Vorschriften nicht erfüllt 2007 S. 191

Sozialversicherungsrecht; Allgemeiner Teil
–	 Eine Bearbeitungsdauer von 16 Monaten für einen Einspracheentscheid ist auch 

bei einem besonders komplexen Fall zu lange und stellt eine Rechtsverzögerung 
dar 2004 S. 138

–	 Mit Inkrafttreten des ATSG wurden die Fristen im Verwaltungsverfahren des Sozi-
alversicherungsrechts einheitlich geregelt. Anderslautende Weisungen des BSV 
sind nicht mehr anwendbar. Wird eine Eingabe am letzten Tag der Frist der schwei-
zerischen Post übergeben, gilt die Frist als gewahrt 2004 S. 142

–	 Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am 
Wohnsitz oder Sitz der Partei oder ihrer Vertretung vom kantonalen Recht aner-
kannten Feiertag, so endet die Frist am nächsten Werktag 2004 S. 145

–	 Mitwirkungspflicht der versicherten Person an ärztlichen und fachlichen Untersu-
chungen sowie Mahnverfahren 2005 S. 121

–	 Ist der Versicherte nicht der Beschwerdeführer, sondern nur ein verfahrensbetei-
ligter Dritter, steht ihm bei entsprechender Verfahrensteilnahme und Obsiegen 
gleichwohl eine Parteientschädigung zu 2005 S. 122, S. 124

–	 Beschwerdefrist und Fristenlauf. Mit der Eröffnung des Einsprachentscheids in-
nerhalb des Fristenstillstands wird die Beschwerdefrist ausgelöst und beginnt am 
ersten Tag nach Ende des Fristenstillstandes zu laufen 2006 142

–	 Nichtanwendbarkeit von Art. 44 ATSG bei versicherungsinternen Gutachten in 
Verfahren nach IVG und UVG; Zulässigkeit von Aktengutachten 2007 S. 182
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–	 Art. 42 ATSG; 57 Abs. 1 und Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73bis Abs. 1 IVV – Ge-
währung des rechtlichen Gehörs. Bei umstrittener Bemessung der Invalidität hat 
die IV-Stelle ein Vorbescheidverfahren durchzuführen 2008 S. 170

–	 Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 Abs. 1 ATSG; Art. 45 Abs. 1 VwVG. – Die vorläufige 
Rentensistierung für die Dauer der Abklärung, ob laufende Rentenleistungen 
allenfalls zu Unrecht bezogen werden, stellt eine vorsorgliche Massnahme dar, 
worüber im Rahmen eines Zwischenentscheids formell zu verfügen ist. Eine solche 
Verfügung kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 45 oder 46 VwVG beim 
Sozialversicherungsgericht angefochten werden. Der durch eine vorläufige Ein-
stellung der Rentenauszahlung bewirkte finanzielle Nachteil ist durch eine allfälli-
ge Nachzahlung der entsprechenden Rentenbeträge reversibel und stellt daher in 
der Regel noch keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von 
Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG dar 2010. S. 199

–	 Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 Abs. 1 ATSG; Art. 45 Abs. 1 VwVG – Anfechtbarkeit einer 
Zwischenverfügung über eine vorsorgliche Massnahme. Die vorläufige Einstellung 
der Rentenauszahlung bewirkt zwar beim Versicherten einen finanziellen Nachteil, 
welcher aber durch eine allfällige Nachzahlung der entsprechenden Rentenbeträge 
reversibel ist und daher in der Regel noch keinen nicht wieder gutzumachenden 
Nachteil im Sinne von Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG darstellt. Das Verwaltungsgericht 
kann auf eine diesbezügliche Beschwerde nicht eintreten (Erw. 2). Der Sozialversi-
cherungsträger hat allerdings insbesondere in Fällen, in welchen die vorsorgliche 
Renteneinstellung aufgrund kaum erhärteter Verdachtsmomente erfolgt ist, für 
eine rasche Klärung des Rentenanspruchs zu sorgen (Erw. 3) 2010 S. 208

Sperre von Daten
–	 (Datenschutz) Zur Aufhebung einer Datensperre 2004 S. 289

–	 (Datenschutz) Revision des Datenschutzgesetzes: Bekanntgabe des Geburtsda-
tums bei «Sammelauskünften» 2005 S. 302

Steuern und Abgaben
–	 Rekursverfahren. Der Rekurs ist zulässig gegen den Einspracheentscheid. Frage offen 

gelassen ob ausserhalb dieser Ordnung Rekurs erhoben werden kann 2001 S. 43

–	 Eine Ermessensveranlagung kann im Einspracheverfahren abgeändert werden, 
wenn der Steuerpflichtige den Beweis erbringt, dass die Ermessenseinschätzung 
offensichtlich unrichtig war. Im vorliegenden Fall konnte der Beweis mit einer sog. 
«Schuhschachtelbuchhaltung» nicht erbracht werden 2004 S. 87



Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

82

–	 Ein Aktionär, der eine Beteiligung aus seinem Privatvermögen in eine von ihm be-
herrschte Gesellschaft zu einem über ihrem Nominalwert liegenden Anrechnungswert 
(in Form von Liberierung von Aktien der übernehmenden Gesellschaft oder gegen 
eine Gutschrift auf einem Aktionärsdarlehenskonto) einbringt, erzielt eine steuerbare 
geldwerte Leistung aus seiner Beteiligung (sog. Transponierung) 2004 S. 92

–	 Verlustrechnung nach vollständiger Veräusserung eines Grundstücks. Anwendung 
beim Verkauf von mehreren geerbten Stockwerkeinheiten 2001 S. 47

–	 Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung. Identität zwischen Veräusserer und 
Erwerber 2001 S. 49

–	 Verjährungsfrist, absolute; Einführung 2002 S. 73

–	 Regeln für die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert bei der Vermögensbe-
steuerung. Ob ausserordentliche künftige Verhältnisse vorliegen, die ein Abwei-
chen von den entsprechenden Regeln erlauben, muss aus der Sicht des Bewer-
tungsstichtages und nicht im Rahmen einer zeitlich verzögerten Einschätzung 
beurteilt werden 2005 S. 100

–	 Der Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit einer Ermessensveranlagung ob-
liegt ausschliesslich dem Steuerpflichtigen. Ohne substanziierte Sachdarstellung 
und ohne Nennung und Edition von Beweismitteln wird auf eine Einsprache gegen 
eine Ermessensveranlagung – anders als bei einer Einsprache gegen eine ordent-
liche Veranlagung – nicht eingetreten 2005 S. 104

–	 Das fristgerechte Einreichen von herausverlangten Unterlagen ist keine Prozess-
voraussetzung für das gewöhnliche steuerrechtliche Einspracheverfahren. Die 
Aufforderung zur Aktenedition ist eine Frage des Beweisverfahrens. Für die Ein-
sprache gegen eine Ermessensveranlagung gelten andere Regeln 2005 S. 107

–	 Die zugerische Praxis, einen Sattelschlepper stets nach seinem möglichen Zugge-
wicht zu besteuern, indessen einen Sattel-Sachentransportanhänger als vom 
Sattelschlepper abhängigen Auflieger nicht zu besteuern, erweist sich als gesetz-
mässig und verfassungskonform 2005 S. 113

–	 Wenn die Eigentümerin einer Wohnung mit ihrem Sohn aus Gründen der Steuerer-
sparnis einen Mietvertrag abschliesst, dessen Einhaltung nicht nachgewiesen 
werden kann, so liegt trotzdem ein steuerbarer Eigenmietwert vor 2006 S. 107
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–	 Liegenschaftenhandel – Einkommen als selbständiger Erwerbstätigkeit oder Ver-
waltung von Privatvermögen – Abgrenzungskriterien 2006 S. 109

–	 Ablehnung der Wiederherstellung der Beschwerdefrist, wenn der beauftragte Ver-
treter das Fristversäumnis verschuldet hat 2007 S. 153

–	 § 191 Abs. 1 Bst. b StG – Steueraufschub. Was ist unter der Formulierung «…, 
soweit der Veräusserungserlös in der Regel innert zwei Jahren vor oder nach der 
Handänderung zum Erwerb oder Bau einer gleich genutzten Ersatzliegenschaft in 
der Schweiz verwendet wird …» zu verstehen 2008 S. 148

–	 Art. 167 Abs. 1 DBG; § 164 StG – Zuständigkeit für die Beurteilung von Rekurses 
gegen Entscheide betreffend Steuererlass. Voraussetzungen für den Erlass einer 
Steuerforderung. Weder das Bundesrecht noch das kantonale Steuerrecht räu-
men einen Rechtsanspruch auf ganzen oder teilweisen Erlass ein. Im vorliegenden 
Fall sind die Voraussetzungen für einen Erlass nicht erfüllt. 2009 S. 155

–	 § 191 Abs. 1 Bst. b StG – Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung. Entscheidendes 
Kriterium für die Annahme eines Steueraufschubs ist, ob es sich bei der neu er-
worbenen Ersatzliegenschaft wieder um ein dauernd und ausschliesslich selbst 
genutztes Wohneigentum handelt. Eine Kaskadenersatzbeschaffung ist somit 
nicht zum Vorneherein ausgeschlossen. 2009 S. 162

–	 Art. 9 BV; § 202 Abs. 2 StG – Bei dem «Depot» in der Höhe des mutmasslichen 
Grundstückgewinnsteuerbetrages handelt es sich um ein Instrument des Steuer-
bezuges, das im Interesse der Gemeinde (kein gesetzliches Grundspfand für die 
Steuer) liegt und andererseits dem Schutz der an sich nicht steuerpflichtigen, 
aber gleichwohl solidarisch haftenden Käufer dient. Aufgrund dieser spezifischen 
Sicherungsfunktion lässt sich aus dem «Depotbetrag» von der Natur der Sache 
her keine Vertrauensgrundlage bezüglich des definitiven Steuerbetrages ableiten. 
2009 S. 167

–	 § 16 Abs. 1 StG, Art. 17 Abs. 1 DBG – Unter welchen Voraussetzungen und unter wel-
chem Titel können die Kosten eines zu Geschäftszwecken benutzten Büros in der eige-
nen Wohnung beim steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden 2010 S. 177

–	 § 30 Bst. e StG, Art. 33 Abs. 1 lit. b DBG, Art. 79b Abs. 3 BVG – Einlagen, Prämien und Bei
träge zum Erwerb von Ansprüchen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge können 
vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden abgezogen werden. Werden Ein-
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käufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten 
drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden 2010 S. 181

–	 § 196 Abs. 1 StG – Aufwendungen, die als werterhaltend bei der Einkommenssteuer 
zum Abzug gebracht worden sind, können nicht noch einmal als wertvermehrend 
bei der Grundstückgewinnsteuer zum Abzug gebracht werden (Erw. 2). Anforderungen 
an den Nachweis von wertvermehrenden Aufwendungen: zum rechtsgültigen Nach-
weis von Aufwendungen gehört im Regelfall die Vorlage quittierter Rechnungen oder 
anderer Zahlungsbelege. Aus der Rechnung muss sich auch klar ergeben, dass die 
Aufwendungen das Objekt betreffen, für welches die entsprechenden Abzüge vom 
Grundstückgewinn geltend gemacht werden (Erw. 3) 2010 S. 187

–	 Art. 12 Abs. 3 lit. e StHG; § 191 Abs. 1 Bst. b StG – Voraussetzungen, unter denen ein 
Anspruch auf Steueraufschub bei Handänderungen zum Zweck der Ersatzbeschaffung 
von gleich genutzten Liegenschaften in der Schweiz infolge Veräusserung von dauernd 
und ausschliesslich selbst genutztem Wohneigentum besteht. Der Steueraufschub ist 
auch bei einer ausserkantonalen Ersatzbeschaffung zu gewähren 2010 S. 192

Steuergeheimnis
–	 (Datenschutz) Datenerhebung für eine Forschungsstudie – und wo bleibt das 

Steuergeheimnis? 2004 S. 286

Steuerrecht
–	 (Datenschutz) Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung 2005 S. 310

Stiftung
–	 Aufhebung einer Stiftung mit geringem Restvermögen 2001 S. 183

–	 Aufsicht; örtliche und sachliche Zuständigkeit 2001 S. 184

–	 Verlängerung einer limitierten Stiftungstätigkeit; Interessenabwägung 1999 S. 191

–	 Legitimation zur Aufsichtsbeschwerde 2002 S. 246

Stipendiengesuch
–	 (Datenschutz) Das abgelehnte Stipendiengesuch und die Bekanntgabe der Finanz-

lage der Eltern an den Gesuchstellenden 2004 S. 281

Strafrecht
–	 Begriff des Arbeitsergebnisses i.S. von Art. 23 UWG 2000 S. 165
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–	 Check– und Kreditkartenmissbrauch; Verhältnis zu Betrug 2000 S. 166

–	 Unlauterer Wettbewerb; Begriff der bes. aggressiven Verkaufsmethode 2002 S. 193

–	 Der Handel mit Derivaten ist für die Beurteilung der Unerfahrenheit gemäss Art. 157 
StGB getrennt vom Handel mit traditionellen Finanzinstrumenten zu betrachten, 
das heisst es sind das Wissen und die Erfahrungen der Kunden in Bezug auf den 
Geschäftsbereich des Optionen– und Futureshandels massgebend 2006 S. 191

–	 Art. 28a Abs. 2 lit. b StGB; Art. 17 Abs. 3 BV – Quellenschutz. Voraussetzungen 
für die Aufhebung des Schutzes des Journalisten vor Strafe bzw. prozessualen 
Zwangsmassnahmen. 2007 S. 231

–	 Art. 44 Abs. 2 und Art. 94 StGB. – Der Strafrichter kann dem Verurteilten die 
Weisung erteilen, während der Probezeit nur Motorfahrzeuge der Kategorie F zu 
lenken, wenn erhebliche Bedenken bestehen, dass sich der Betroffene als Fahr-
zeugführer künftig wohl verhalten wird. Die Weisung soll den bedingten Aufschub 
der ausgesprochenen Frei-heitsstrafe in spezialpräventiver Hinsicht unterstützen 
und hat – in Abgrenzung zum administrativen Führerausweisentzug als sichernde 
Massnahme – vor allem die Besserung des Täters zum Ziel 2008 S. 227

Strassenverkehrsrecht
–	 Führerausweisentzug und Wiedererteilung unter Auflagen; es ist nicht zulässig, 

mit einem Warnungsentzug gleichzeitig aus Sicherheitsgründen vorgesehene 
Massnahmen zu verbinden 2003 S. 139

–	 Vorsorglicher Entzug des Führerausweises. Bei regelmässigem Kokainkonsum ist 
der Führerausweis bis zur definitiven Abklärung der Fahreignung vorsorglich zu 
entziehen 2006 S. 138

–	 Die Anordnung eines Parkierungsverbotes stellt eine funktionelle Verkehrsanordnung 
nach Art. 3 Abs. 4 SVG dar, die auf einer Strasse im privaten Eigentum angeordnet 
werden kann, wenn diese dem öffentlichen Verkehr zur Benützung offen steht. Sol-
che Massnahmen können u.a. zwecks Gewährleistung der Zugänglichkeit der hinter-
liegenden Wohnliegenschaften für schwere Fahrzeuge der öffentlichen Dienste (Keh-
richtversorgung, Feuerwehr) angeordnet werden. Im konkreten Fall keine Verletzung 
des Anspruchs auf rechtliches Gehör; Bejahung der erforderlichen Verfügungsmacht 
des Gemeinwesens aufgrund einer ungemessenen Dienstbarkeit sowie des öffentli-
chen Interesses und der Verhältnismässigkeit der Massnahme, unter Verneinung ei-
nes unzulässigen Eingriffs in die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) 2006 S. 126
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–	 Art. 108 SSV. – Eine Tempo-30-Zone darf nur eingeführt werden, wenn sie nötig, 
zweck– und verhältnismässig ist. 2007 S. 286

–	 Art. 22 SVG – Örtliche Zuständigkeit für die Aussprechung von Administrativmass-
nahmen 2008 S. 135

–	 Art. 16c Abs. 1 lit. d und Abs. 2 lit. a SVG – Die vorsätzliche Vereitelung einer 
Blut– oder Atemalkoholprobe sowie das vorsätzliche sich Entziehen vor einer ent-
sprechenden Untersuchung ist immer eine schwere Widerhandlung gegen das 
Strassenverkehrsgesetz und führt zu einem Entzug des Führerausweises von min-
destens drei Monaten. Nach der Rechtskraft des Strafverfahrens wird anschlies
send ein Administrativverfahren durchgeführt. Von diesem Faktum hätte der Be-
schwerdeführer Kenntnis haben müssen. Die Administrativbehörde ist grundsätzlich 
an die tatsächlichen Feststellungen im Strafurteil gebunden. 2009 S. 149

–	 Art. 23 VVV Anhang 4 – Voraussetzungen für die Bewilligung eines Kollektivfahrzeug-
ausweises in Verbindung mit einem Händlerschild sind unter anderen entgeltliche 
Reparaturarbeiten an 50 Fahrzeugen pro Jahr, die Probe– oder Überführungsarbeiten 
notwendig machen. In casu wurden die Voraussetzungen nicht erfüllt 2010 S. 145

T

Tempo-30-Zone
–	 rechtliche Zulässigkeit für Quartier Rosenberg in Zug 2000 S. 97

U

Umweltrecht
–	 (Datenschutz) Bekanntgabe von Daten an eine Umweltschutzorganisation 2002 S. 305

Unfallversicherung
–	 Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Unfalls 2000 S. 53

–	 Berechnung des versicherten Verdienstes bei Versicherten, die am Tage eines Unfalls 
nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit beziehen 2001 S. 66

–	 Beginn der Versicherung 2002 S. 87
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–	 Unfallähnliche Körperschädigung. Voraussetzungen, unter denen Meniskusrisse 
als UVG-versicherte Ereignisse gelten 2002 S. 90

–	 Ist der Versicherte nicht der Beschwerdeführer, sondern nur ein verfahrensbetei-
ligter Dritter, steht ihm bei entsprechender Verfahrensteilnahme und Obsiegen 
gleichwohl eine Parteientschädigung zu 2005 S. 122, 124

–	 Ein Schlag in die Luft beim Fussballspiel stellt mangels Ungewöhnlichkeit des äus
seren Faktors keinen Unfall dar. Handelt es sich bei der erlittenen Verletzung im 
Knie um eine Knorpelschädigung, liegt auch keine unfallähnliche Körperschädi-
gung vor, da die abschliessende Aufzählung von Art. 9 Abs. 2 UVV Knorpelschä-
den nicht enthält 2005 S. 160

–	 Versicherter Verdienst. Als Grundlage für die Bemessung der Renten gilt der in-
nerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezo-
gene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht. Voraussetzungen zur Berücksichtigung von Überstunden 
bei der Berechnung des versicherten Verdienstes 2005 S. 163

–	 Gestützt auf das Kausalitätsprinzip entsteht für vorbestehende oder nach einem 
Unfall aufgetretene (interkurrente) Krankheiten, auf welche der Unfall keinen Ein-
fluss ausgeübt hat, für den Unfallversicherer keine Leistungspflicht 2006 S. 155

–	 Den obligatorischen Unfallversicherer trifft keine Leistungspflicht in Bezug auf  
eine nach einem Unfall durchgeführte Osteopathie-Behandlung 2007 S. 179

–	 Art. 7 und 8 UVG i.V.m. Art. 4 ATSG – Als Unfall gilt die plötzliche, nicht beabsichtig-
te schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den mensch-
lichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. – Das Ausbalancieren eines Fussballtors zu 
zweit, zu dritt oder zu viert erfüllt den Unfallbegriff nicht 2008 S. 186

–	 Art. 9 Abs. 1 UVG – Als Berufskrankheiten gelten Krankheiten, die bei der beruflichen 
Tätigkeit ausschliesslich oder vorwiegend durch schädigende Stoffe oder bestimmte 
Arbeiten verursacht worden sind. – Darunter fallen auch Reaktionen auf für Spitalper-
sonal im Sinne des Arbeitnehmerschutzes obligatorische Impfungen 2008 S. 190

–	 Unfallversicherung: Die telefonische Benachrichtigung vom Unfalltod der Tochter 
stellt kein Unfallereignis im Sinne von Art. 4 ATSG dar. 2009 S. 209
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–	 Art. 6 UVG – Adäquater Kausalzusammenhang psychischer Unfallfolgen zu einem 
Raubüberfall. 2009 S. 213

–	 Art. 4 ATSG; Art. 9 Abs. 2 UVV; Unfallversicherung. – Qualifikation eines Ereignis-
ses als Unfall oder als unfallähnliche Körperschädigung 2010 S. 240

–	 Art. 57 Abs. 3 UVG – Das Schiedsgericht gemäss Art. 57 UVG setzt sich zusammen 
aus dem Vorsitzenden der sozialversicherungsrechtlichen Kammer des Verwal-
tungsgerichts, ergänzt durch je eine von den Parteien ernannte Vertretung in glei-
cher Zahl (Erwägung 2). Die Durchführung eines vorgängigen Vermittlungsverfah-
rens ist nach Art. 57 Abs. 3 UVG nach wie vor zwingend (Erwägung 4) 2010 S. 247

Unlauterer Wettbewerb
–	 Unlauter und somit widerrechtlich handelt, wer aus fremden Kennzeichen gebildete 

Vanity Phone Numbers registrieren lässt, um die betroffenen Kennzeicheninhaber 
zu Vermögensdispositionen zu veranlassen («Number Grabbing») 2005 S. 180

V

Vergaberecht
–	 Auch privatrechtliche Aktiengesellschaften, die nicht im ganzen oder teilweisen 

Eigentum einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft stehen, können unter die Sub-
missionsgesetzgebung fallen, wenn sie Aufträge oder Leistungen erteilen, die mit 
mehr als 50 % der Gesamtkosten von der öffentlichen Hand subventioniert wer-
den. Eine Firma, die mit der Projektleitung betraut ist, das Leistungsverzeichnis 
für einen Auftrag ausarbeitet, das Submissionsverfahren durchführt und die tech-
nische Bewertung der Angebote vornimmt, darf als Anbieterin nicht am Verfahren 
teilnehmen bzw. muss vom Verfahren ausgeschlossen werden 2004 S. 82

–	 Ungewöhnlich niedrige Angebote 2001 S. 99

–	 Auswahl im selektiven Verfahren; Fusion von Firmen während eines zweistufigen 
Verfahrens 2001 S. 100

–	 Ungewöhnlich niedriges Angebot. Ein Unterangebot ist nicht zulässig, aber Anlass 
zur näheren Prüfung 2002 S. 120

–	 Die Vergabekriterien sind vor der Submission festzulegen 2002 S. 122
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–	 Die Zuschlagskriterien müssen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung in den Aus-
schreibungsunterlagen enthalten sein. Fehlen die Zuschlagskriterien und ihre Ge-
wichtung in den Ausschreibungsunterlagen, so darf der Anbieter davon ausgehen, 
dass die Vergabe hauptsächlich nach dem Kriterium des Preises erfolgt 2004 S. 79

–	 Gewichtung und Bewertung des Zuschlagskriteriums des Preises; Zahlungsplan 
als Variante 2003 S. 104

–	 Bedeutung des Offertöffnungsprotokolls; rechtswidriger Zuschlag, wenn sich die 
Offerte auf qualitativ minderwertige Materialien stützt 2003 S. 113

–	 Die Berücksichtigung eines Pauschalangebots für die Vergabe von mehreren Auf-
trägen ist grundsätzlich zulässig, sofern allen Anbietern die gleiche Möglichkeit 
offen steht 2005 S. 90

–	 Wichtige Gründe für den Abbruch des Verfahrens 2006 S. 103

–	 Liegt der Auftragswert unter dem Schwellenwert für das Einladungsverfahren, so 
entfällt der Rechtsschutz (Erw. 1 und 2). Enthält ein Auftrag mehrere Folgeaufträ-
ge, so ist der Gesamtwert massgebend (Erw. 3) 2007 S. 100

–	 § 52 Abs. 1 VRG, Art. 8 Abs. 2 Bst. a) und b) IVöB; Kann die Verletzung des kan-
tonalen Submissionsrechts durch eine Gemeinde von einer Privatperson mit einer 
Aufsichtsbeschwerde gerügt werden? Wäre das neue Eisstadion in Zug unter das 
öffentliche Submissionsrecht gefallen? 2010 S. 320

Vernichten von Daten
–	 (Datenschutz) Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung 2005 S. 310

Versicherungsbedingungen, Allgemeine
–	 Auslegung einer Ausschlussklausel; Krankheit infolge Alkoholismus 1999 S. 122

Verwaltungs– und Verwaltungsgerichtsverfahren
–	 siehe unter Rechtspflege

Videoüberwachung (Datenschutz)
–	 Zur Rechtslage bezüglich Videoüberwachung des öffentlichen Raums 2009 S. 389

Vollmacht
–	 des Betroffenen zur Datenbekanntgabe (Datenschutz) 2001 S. 247
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Vollstreckungsverfahren
–	 Im Vollstreckungsverfahren kann der Sachentscheid nicht neu aufgerollt werden 

1999 S. 108

Vormundschaftsrecht
–	 Anordnung einer kombinierten Vertretungs– und Verwaltungsbeistandschaft; An-

trags– und Beschwerdeberechtigung; Anspruch auf rechtliches Gehör; Weitergel-
tung von Vollmachten über den Eintritt der Urteilsunfähigkeit des Vollmachtgebers 
hinaus; Parteientschädigung 2007 S. 113

–	 Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 445 ZGB; §15 und 16 VRG. – Das Vormundschaftsgeheimnis 
verpflichtet die Beiständin oder den Beistand, ihre resp. seine Aufzeichnungen vertrau-
lich zu behandeln. Dem steht das Akteneinsichtsrecht als Teil des Anspruchs auf recht-
liches Gehör gegenüber. Die Beiständin oder der Beistand ist verpflichtet, in jene Akten 
Einsicht zu gewähren, die sie resp. er der Vormundschaftsbehörde offen legt, und die 
somit Einfluss auf den angefochtenen Entscheid haben könnten. 2009 S. 352

–	 Art. 392 Ziff. 1 und Art. 393 Ziff. 2 ZGB, Art. 17 Abs. 2 DSG – Akteneinsichtsan-
spruch der Nachkommen gegenüber einer verbeiständeten Person bzw. dem Bei-
stand und der Vormundschaftsbehörde. Geheimhaltungspflicht der vormund-
schaftlichen Organe 2010 S. 156

Vormundschaftliche Massnahme
–	 Welche vormundschaftlichen Massnahmen sind der Einwohnerkontrolle zu mel-

den? (Datenschutz) 2008 S. 293

W

Waffentragbewilligung
–	 Der Schutz von Personen, auch der eigenen Person, gehört nicht zu den Aufgaben 

eines Liegenschafts– und Immobilienverwalters 2001 S. 205

Wahlen
–	 Irreführung der Wählerschaft; förmliche Beschwerde oder Aufsichtsbeschwerde 

1999 S. 166

Wasserrecht
–	 Konzessionsgebühr für eine Boje im Bojenfeld 1999 S. 104
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Webcam
–	 Zur Unzulässigkeit von Webcams Privater, die den öffentlichen Raum erfassen 

2006 S. 260

Wohnsitz
–	 Auslegung des Begriffs 1999 S. 152

Z

Zahlungsunfähigkeit
–	 Auslegung des Begriffs 1999 S. 152

Zivilstandsregister
–	 Berichtigung einer Eintragung im Zivilstandsregister 2004 S. 157

Zivilprozessrecht, internationales
–	 § 43 ZPO. – Der Einleger des Rechtsbehelfs gemäss Art. 36 LugÜ kann nicht zur 

Sicherstellung der Parteientschädigung im Rechtsbehelfsverfahren verpflichtet 
werden 2010 S. 294

Zuständigkeit
–	 sachliche Unzuständigkeit des Strafgerichts zur Beurteilung von öffentlichrechtli-

chen Forderungen im Rahmen eines Adhäsionsprozesses 1999 S 160

Zustellung
–	 Zustellfiktion bei eingeschriebenen, nicht abgeholten Briefpostsendungen. – Die 

von der Rechtsprechung entwickelte Zustellfiktion, nach der eingeschriebene, nicht 
abgeholte Briefpostsendungen am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist als zu-
gestellt gelten, setzt den Bestand eines Prozessrechtsverhältnisses voraus. Durch 
die rechtsgültige Zustellung der Konkursandrohung wird für das Konkurseröffnungs-
verfahren kein solches Prozessrechtsverhältnis begründet (Praxisänderung; E. 2b).

–	 Eine eingeschrieben versandte Verfügung wird in jenem Zeitpunkt als zugestellt 
betrachtet, in welchem Sie am Postschalter abgeholt wird. Geschieht dies nicht 
innert der Abholfrist, so gilt praxisgemäss die Fiktion, dass sie am letzten Tag der 
Abholfrist zugestellt bzw. abgeholt worden sei. Auf verspätete Beschwerdeein
gaben kann nicht eingetreten werden 2010 S. 126




